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Das Kinder- und  
Jugendhilfegesetz

Eine Broschüre zum KJHG für  
engagierte Menschen

„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung  

seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer  

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen  

Persönlichkeit.“ (§ 1)

Liebe Leserin, lieber Leser!

Ob Sie Ihr Kind in den Kindergarten bringen, Ihre Tochter in 

ein Mädchenzentrum geht, ob Ihre Freunde ein Kind in Pfle

ge genommen oder adop­tiert haben, immer haben Sie es 

mit Jugendhilfe zu tun. Außerhalb der Familie und der Schu

le gibt es vielfältige Angebote für Kinder und Jugendliche in 

wechselnden Lebenssituationen. Wir haben ein hoch entwi

ckeltes System in den Bereichen Erziehung und Bildung, ein 

Baustein davon ist das Achte Buch des Sozialgesetzbuches 

(SGB VIII). Es wird auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz 

(KJHG) genannt und ist das grundlegende Gesetz für die 

Jugendhilfe in Deutschland.

Das KJHG ist aber nicht das einzige Gesetz, in dem Sach

verhalte geregelt werden, die die Jugendhilfe berühren. 

Beispielsweise ergeben sich aus dem Familienrecht des 

Bürgerlichen Gesetzbuches, dem Bundeserziehungsgeld-

gesetz, dem Unterhaltsvorschussgesetz, dem Jugendarbeits

schutzgesetz und anderen Gesetzen Berührungspunkte zur 

Jugendhilfe.

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz
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Die Jugendhilfe ist für alle Mädchen und Jungen und ihre 

Erziehungsberechtigten da. Die Fachkräfte sprechen von 

einer Sozialisationsinstanz neben Familie und Schule. Dane-

ben ist sie aber auch eine Instanz der Krisenintervention, 

die Hilfe leistet für Kinder und Eltern in Notsituationen, bei 

Familien mit Erziehungsschwierigkeiten, bei sexuellem 

Missbrauch, Drogenkonsum, Gewalt unter Jugendlichen und 

vielem mehr.

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz ist ein Instrument zur 

Vorbeugung, zur Hilfestellung und zum Schutz von Kindern 

und Jugendlichen, Mädchen und Jungen, jungen Frauen und 

jungen Männern. Das Gesetz verpflichtet die Jugendämter zur 

Hilfe und schafft den Rahmen für die Unterstützung von Sorge

berechtigten, Müttern sowie Vätern zum Wohle ihrer Kinder. 

Es soll Kindern und Jugendlichen Recht und Stimme verschaf-

fen und Handwerkszeug sein für Fachkräfte und engagierte 

Menschen. Dazu sind alle gefordert – nicht nur die hauptamt-

lichen Fachkräfte und die Ehrenamtlichen in der Jugendhilfe, 

sondern auch Politikerinnen und Politiker, Verwaltungsfach

kräfte, Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen, Jugendbeauf-

tragte bei der Polizei, Ärztinnen und Ärzte, Pfarrer, Vertreterin

nen und Vertreter der Wirtschaft und der Kultur.

Allen diesen Personengruppen und interessierten Laien soll 

diese Broschüre Grundinformationen geben. Der Informa

tionsteil soll eine Hinführung zum Gesetzestext sein. Oder 

wussten Sie schon, dass für Kinder im Alter unter drei Jahren 

mindestens Plätze in Tageseinrichtungen und in Kindertages-

pflege vorzuhalten (sind), wenn 1) die Erziehungsberech-

tigten oder, falls das Kind nur mit einem Erziehungsberech-

tigten zusammenlebt, diese Person einer Erwerbstätigkeit 

nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, sich in 

einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbil-
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dung oder Hochschulausbildung befinden oder an Maßnah

men zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Vierten 

Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 

teilnehmen oder 2) ohne diese Leistung eine ihrem Wohl 

entsprechende Förderung nicht gewährleistet ist (§ 24  

Abs. 3)? Oder: „Die Leistungsberechtigten haben das Recht, 

zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger 

zu wählen und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe 

zu äußern“ (§ 5)?

Einen Gesetzeskommentar für Fachkräfte kann diese Bro-

schüre allerdings nicht ersetzen. Für Auszubildende, Studie

rende und Fachkräfte bietet sie erstes Grundwissen. Sie ist als 

Information für alle Interessierten gedacht, die damit über 

Rechte, Angebote und Möglichkeiten des KJHG klare Vorstel- 

lungen gewinnen können. Die Broschüre versteht sich als 

Handreichung, die für Leistungsberechtigte – Kinder und  

Jugendliche sowie ihre Personensorgeberechtigten – Wege 

aufzeigt und Informationen für das Handeln in allen Verei

nen der Kinder- und Jugendhilfe – von der Sportjugend bis zur 

Initiative für ein Mädchenhaus – zur Verfügung stellt. Ebenso 

will sie für das Jugendamt als sozialpädagogische Fachbehör

de mit kompetenten Ansprechpartnerinnen und -partnern 

werben.

Hilfe sofort?

Sie sind in einer konkreten Notsituation? Sie suchen eine 

Tagesbetreuung für Ihre Tochter? Der Vater Ihres Kindes 

zahlt keinen Unterhalt? Ihr Kind wird in der Schule auf-

fällig? Eltern drohen mit Gewalt oder üben sie aus? In der 

Jugendwohngrup­pe findet man kein Gehör oder sonstige 

Probleme wirken ungeheuer belastend? Dann kann auch 
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die vollständige Lektüre dieser Broschüre allein nicht sofort 

Hilfe leisten. Jetzt werden Gesprächspartnerinnen und  

-partner gebraucht, die sich auskennen und helfen können.

Eine Ansprechadresse ist das örtliche Jugendamt. Es steht 

inzwischen aber nicht mehr überall unter „J“ im Telefon

buch. Heute heißt es manchmal Amt für soziale Dienste 

oder Fachbereich für Kinder und Jugendliche. Ein Anruf 

bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung kann die richtige 

Nummer vermitteln.

Die „Nummer gegen Kummer“, die Kinder- und 

Jugendtelefone des Deutschen Kinderschutzbundes, 

sind bundesweit unter 08 00/1 11 03 33 kostenfrei zu 

erreichen. Im Internet unterstützen Fachkräfte aus der 

Erziehungsberatung Kinder und Jugendliche (www.

bke.de) sowie Eltern (www.bke-elternberatung.de) 

durch Einzelberatung, Einzelchat, Foren und terminierte 

Gruppenchats. Auch Beratungsstellen unterschiedlicher 

Träger (also städtische, kirchliche oder andere freie Träger) 

findet man in der Regel unter „B“ (Beratungsstelle) oder 

unter der Obergruppe „Stadtverwaltung“ im Telefonbuch. 

Auch die örtlichen Frauenbüros können weiterhelfen.

Fachkräfte in Kindergärten, Horten, Schulen, schulpsycho-

logischen Diensten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in  

Jugendhäusern, auf Abenteuerspielplätzen und in Pfarreien, 

Ärztinnen und Ärzte können erste Ratschläge geben und 

weitere Wege zeigen.

Wichtig ist, dass man sich nicht entmutigen lässt. Unser 

Sozialsystem ist so gestaltet, dass es Zeit und Raum für Rat

suchende geschaffen hat, auch wenn man sich die Hilfe oft 

holen oder beantragen muss.
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Worüber informiert Sie diese Broschüre?

Im folgenden Informationsteil soll in kurzen Zügen er-

klärt werden, was Jugendhilfe überhaupt ist (S.11). Danach 

werden die einzelnen Felder der Jugendhilfe beschrieben: 

Tageseinrichtungen für Kinder, d. h. Kindergärten, Kinderta

gesstätten, Horte, Krabbelgrup­pen usw. Sie sind organisier

te Orte der Kinderbetreuung, ihrer Erziehung und Bildung. 

Denn: Kinder brauchen Kinder! Familienstrukturen haben 

sich geändert, Einzelkinder sind heute häufiger als früher, 

Mütter sind zunehmend erwerbstätig und Ehen können 

auch mal scheitern (S. 18). Mehr Chancen für die Jugend 

sollen die Angebote der Offenen Jugendarbeit, des Erziehe-

rischen Kinder- und Jugendschutzes und der Jugendsozialar

beit vermitteln. Jugendverbände, Jugendtreffs, Spielmobile 

u. v. m., Jugendschutzbestimmungen und Maßnahmen für 

arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Jugendliche 

werden hier erläutert (S. 23). Familien stark machen heißt 

Förderung der Familie durch Beratung und Bildung (S. 29). 

Für Krisensituationen, also wenn’s brennt, sollen die Hilfen 

zur Erziehung Angebote vorhalten, z. B. sozialpädagogische 

Familienhilfe oder Angebote der Gruppenarbeit für gefähr-

dete Kinder- und Jugendliche, Jugendwohngruppen oder 

Heimerziehung (S. 34). Dem folgend wird erklärt, welche 

Menschen in welchen Institutionen für die Jugendhilfe tätig 

sind: Jugendamt, Jugendhilfeausschuss und freie Träger als 

nichtstaatliche Zusammenschlüsse von Personen, die sich in 

der Jugendhilfe engagieren (S. 41). Das Kapitel „Nichts geht 

ohne sie!“ (S. 48) gibt Einblick in Beteiligungsmöglichkeiten 

und Rechte in der Jugendhilfe und das Kapitel „Jugend hat 

Zukunft!“ (S. 52) zeigt, was Jugendhilfe zu einer kinder- und 

familienfreundlicheren Umwelt beitragen kann.

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz
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Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir, dass sie eine 

Unterstützung in ihrem Engagement für Kinder, Jugendliche 

und Familien erfahren, um begründet fördern und fordern 

zu können.

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz
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Was ist Kinder- und  
Jugendhilfe?

Leitbilder, Daten und Fakten

Die grundlegenden Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe 

werden in § 1 Abs. 3 des Gesetzes beschrieben. Danach soll sie:

1. �junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Ent-

wicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen 

zu vermeiden oder abzubauen,

2. �Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erzie-

hung beraten und unterstützen,

3. �Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schüt-

zen,

4. �dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge 

Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und fami-

lienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe werden einerseits 

durch die Jugendämter der Städte oder Landkreise erbracht 

und andererseits durch Träger der freien Jugendhilfe wie 

Initiativen, Vereine oder Stiftungen. Gewollt ist eine vielfäl-

tige Trägerlandschaft, in der unterschiedliche Wertorientie-

rungen und vielfältige Inhalte, Methoden und Arbeitsformen 

angeboten werden (§ 3 Abs. 1).

Neben diesem Pluralitätsgebot gibt es noch eine Reihe wei-

terer Leitbilder der Kinder- und Jugendhilfe. So etwa das 

Gebot der partnerschaftlichen Zusammenarbeit der ver-

schiedenen Träger(§ 4 Abs. 1) unter Beteiligung der Kinder 

und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen 
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(§ 8 Abs. 1). Weiterhin soll die Kinder- und Jugendhilfe die 

kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen 

und ihrer Familien berücksichtigen (§ 9 Pkt. 2) sowie die 

unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen, 

Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung 

von Mädchen und Jungen fördern (§ 9 Pkt. 3).

Die Kinder- und Jugendhilfe ist grundsätzlich für alle jungen 

Menschen zuständig, die in Deutschland leben. Dabei spielt 

es keine Rolle, ob sie deutscher oder anderer Nationalität 

sind, ob sie behindert oder nicht behindert sind. Allerdings 

haben Ausländer auf Leistungen nach diesem Gesetz nur 

dann einen einklagbaren Anspruch, wenn sie rechtmäßig  

oder aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Das 

schließt jedoch nicht aus, dass ihnen auch ohne diese Vor

aussetzungen Leistungen gewährt werden. Für geistig oder 

körperlich behinderte junge Menschen kommen zusätzlich 

noch die Eingliederungshilfen, die sie zur Überwindung 

behinderungsbedingter Nachteile erhalten, nach den Rechts

grundlagen des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch – Sozial-

hilfe (SGB XII) hinzu.

Hätten Sie’s gewusst?

Einige Zahlen aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik  

(§§ 98–103) sollen die Verbreitung von Angeboten der  

Kinder- und Jugendhilfe in Bezug auf die verschiedenen  

Altersstufen zeigen.

Tageseinrichtungen für Kinder:

Im Frühjahr 2006 waren 12,1 % der unter dreijährigen 

Kinder und 86,4 % der drei- bis unter sechsjährigen Kinder 

Was ist Kinder- und Jugendhilfe?
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in einer Tageseinrichtung. Dazu gehören über 3 600 Kinder

tageseinrichtungen von Elterninitiativen, welche mehr als 

110 000 Kinder betreuen. Im Kindergarten kommen Eltern 

und Kinder ganz selbstverständlich mit der Kinder- und 

Jugendhilfe in Kontakt.

Kinder- und Jugendarbeit:

2004 z. B. nahmen 3,7 Mio. junge Menschen (49 % davon 

Mädchen und junge Frauen) an 97 267 geförderten Angebo

ten der offenen Kinder- und Jugendarbeit teil. Viele dieser 

Maßnahmen werden von Jugendverbänden durchgeführt. 

2002 gab es knapp 17 400 Einrichtungen im gesamten Feld 

der Kinder- und Jugendarbeit mit nicht ganz 37 200 haupt

amtlichen Kräften.

Erziehungsberatung:

2005 wurden bundesweit ca. 309 357 Beratungen im 

Rahmen der Jugendhilfe abgeschlossen, 44 % bezogen sich 

auf Mädchen. Suchen junge Menschen die Beratungsstelle 

aus eigenem Antrieb auf (7,1 %), so sind dies überwiegend 

Mädchen (64,9 %).

Ambulante Hilfen zur Erziehung:

Ende 2005 nahmen 6 821 Jugendliche und junge Volljährige 

an sozialer Grup­penarbeit teil, 19 026 junge Menschen hat-

ten einen Erziehungsbeistand oder Betreuungshelfer zur 

Seite. Diese Hilfen werden etwa dop­pelt so häufig Jungen 

wie Mädchen zuteil.

Sozialpädagogische Familienhilfe und Tagesgruppen:

29 978 Familien wurden Ende 2005 im Rahmen der sozial-

pädagogischen Familienhilfe betreut. Rund 35 % von ihnen 

hatten drei und mehr Kinder. 16 480 Minderjährige wurden 

Ende 2005 tagsüber in Tagesgrup­pen betreut.

Was ist Kinder- und Jugendhilfe?
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Pflege- und Adoptivkinder:

Ende 2005 lebten 50 364 junge Menschen und Jugendliche 

in Pflegefamilien. Im Jahr 2005 wurden 4 762 Minderjähri

ge adop­tiert; ein Anteil von knapp 40 % von ihnen war jün

ger als 6 Jahre.

Heime und andere betreute Wohnformen:

61 806 junge Menschen wurden Ende 2005 in Heimen und 

anderen Wohnformen betreut. Bezogen auf das Jahr 1998 

lebten diese Menschen in rund 5 020 Einrichtungen der 

stationären Erziehungshilfe. Bis zum Jahr 2002 hat sich der 

Anteil der Einrichtungen auf rund 5 690 erhöht.

Mitwirkungen in Verfahren vor dem Familiengericht

„Pflege und Erziehung sind 
das natürliche Recht der 
Eltern und die zuvörderst ih-
nen obliegende Pflicht. Über 
ihre Betätigung wacht die 
staatliche Gemeinschaft.“
 
(Art. 6 Abs. 2 GG)
Entscheidungen über Eingrif-
fe ins elterliche Sorgerecht 
können nur vom Familienge
richt getroffen werden.

Eingriffe in dieses Recht  
(Sorgerecht) sind nach § 1666 
BGB nur möglich,

I� �wenn das Wohl des Kindes ge
fährdet ist (Vernachlässigung, 
Misshandlung, Missbrauch)

I� �und die Eltern nicht bereit oder 
in der Lage sind, diese Gefähr
dungssituation zu beenden

I� �und andere Maßnahmen (z. B. 
der Jugendhilfe) erfolglos geblie-
ben sind oder zur Abwendung 
der Gefahr nicht ausreichen  
(§ 1666a BGB)

I� ��und die ergriffenen Maßnahmen 
eine geeignete und verhältnis
mäßige Form der Gefahrenab-
wehr darstellen.

Das Jugendamt muss
das Gericht anrufen, wenn es 
sein Tätigwerden für erfor-
derlich hält.

Das Gericht muss
das Jugendamt anhören.

Was ist Kinder- und Jugendhilfe?



15

Die Kinder- und Jugendhilfe hat auch noch 
andere Aufgaben

Solche Leistungsangebote bilden den Schwerpunkt der Kin-

der- und Jugendhilfe. Daneben hat sie aber auch noch ande

re Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien zu 

erbringen. Diese anderen Aufgaben, die insbesondere von 

den Jugendämtern zu erfüllen sind, sind sehr unterschied-

lich. So sind die Jugendämter z. B. verpflichtet, Kinder und 

Jugendliche, die darum bitten, in Obhut genommen zu 

werden, aufzunehmen und mit ihnen ihre Nöte und Ängste 

zu besprechen, um mit ihnen nach geeigneten Hilfen zu 

suchen (§ 42 Abs. 1 und 2). 2005 waren dies 4 972 Mädchen 

und 2 712 Jungen im Alter zwischen 6 und unter 18 Jahren. 

Das grundsätzliche Selbstverständnis der Kinder- und 

Jugendhilfe basiert auf Partnerschaftlichkeit und Freiwil

ligkeit. In manchen Krisensituationen können diese grund

sätzlichen Orientierungen aber auch in einen Konflikt mit 

dem notwendigen Schutz der Kinder oder Jugendlichen 

kommen. Wenn keine anderen Möglichkeiten bestehen, 

ein Kind zu schützen, ist es in Krisensituationen die Aufgabe 

des Jugendamtes, das Kind bzw. den Jugendlichen bei geeig

neten Personen oder in geeigneten Einrichtungen unterzu

bringen (§ 42 Abs. 1). 2005 geschah dies 17 980 mal.

Eine weitere Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist die 

Mitwirkung in vormundschafts- und familiengericht-

lichen Verfahren (§ 50). So wird das Jugendamt vom Fami

liengericht regelmäßig über Scheidungsanträge unterrich

tet, wenn hiervon Kinder und Jugendliche betroffen sind. 

Eltern und Kindern kann hierdurch Beratung und Unter-

stützung in der Trennungssituation und bei der Regelung 

der elterlichen Sorge angeboten werden (§ 17 Abs. 3). Das 

Familien- oder Vormundschaftsgericht beteiligt das Jugend

Was ist Kinder- und Jugendhilfe?
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amt auch dann, wenn es um Fragen der Einschränkung 

oder des Entzuges der elterlichen Sorge geht. Gegebenen-

falls muss das Jugendamt hier auch von sich aus tätig wer-

den, also das Gericht anrufen, wenn anders keine befriedi-

genden Lösungen zum Schutz und zur Sicherung von 

Rechten der Mädchen und Jungen zu erreichen sind  

(§ 8a Abs. 3).

Ohne Moos nix los ...

Die Erfüllung aller dieser Aufgaben kostet Geld. 2004 waren 

dies insgesamt 20,7 Milliarden Euro  – eine gewaltige Summe, 

aber doch nur 2,4 % der Sozialleistungen dieser Gesellschaft 

insgesamt.

Rund 57 % der Gesamtaufwendungen der Kinder- und 

Jugendhilfe fließen in die Tagesbetreuung von Kindern, 28 % 

in die Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige und 

Inobhutnahmen.

Von den  Aufwendungen werden 90 % aus Steuermitteln 

finanziert. 3 % werden durch Verkäufe und Mieteinnahmen 

gedeckt. 7 % tragen die Leistungsberechtigten in Form von 

Kostenbeiträgen (§§ 90 ff.). Diese können z. B. erhoben wer

den für den Besuch von Kindertagesstätten und Ferienfrei

zeiten. Kostenbeiträge können auch bei stationären Hilfen 

dann anfallen, wenn die Leistungsberechtigten dazu wirt

schaftlich in der Lage sind und wenn diese Heranziehung 

den Erfolg der Maßnahme nicht gefährdet.

Die öffentlichen Mittel für die Leistungen der Kinder- 

und Jugendhilfe werden zu 70 % auf kommunaler Ebene 

erbracht, 29 % durch die Länder (einschließlich Stadtstaaten) 

Was ist Kinder- und Jugendhilfe?
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und 1 % durch den Bund. Im Rahmen des 

Kinder- und Jugendplanes des Bundes 

wird die bundesweite Infrastruktur der 

Kinder- und Jugendhilfe (v. a. Verbände 

und Fachorganisationen) mitfinanziert, 

werden Modellprojekte gefördert und 

Maßnahmen des internationalen Jugend

austausches und freiwilliger sozialer  

Dienste unterstützt.

... ohne Menschen erst recht nicht!

Vor allem braucht die Kinder- und Jugendhilfe aber  

Menschen, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen: 

Fachkräfte und ehrenamtlich engagierte Frauen und 

Männer.

Ende 2002 gab es in Deutschland knapp 78 500 Einrich-

tungen der Kinder- und Jugendhilfe (inkl. Jugendbehör

den), in denen knapp 568 000 Menschen arbeiteten. 86 % 

von ihnen sind Frauen. Knapp die Hälfte der Beschäftigten 

sind Erzieherinnen, knapp 12 % kommen von Hochschulen. 

Die Kinder- und Jugendhilfe war in den letzten 30 Jahren 

eine der großen Wachstumsbranchen dieser Gesellschaft 

und ein wichtiger Teilarbeitsmarkt.

Genaue Angaben über die Zahl der ehrenamtlich in der 

Kinder- und Jugendhilfe Engagierten gibt es nicht. Der 

Achte Jugendbericht (1990) schätzt ihre Zahl auf 600 000. 

Sie engagieren sich in Jugendverbänden, Initiativen und 

Vereinen. Darüber hinaus engagieren sich Menschen als 

Pflegeeltern, Vormünder oder Pfleger.

Was ist Kinder- und Jugendhilfe?

	55,3 % 	� Tagesbetreuung 
der Kinder

	27,2 % 	� Hilfen zur Erzie-
hung, Hilfen für 
junge Volljährige, 
Inobhutnahmen

	 8,0 % 	� Jugendarbeit,  
Jugendschutz,  
Jugendsozialarbeit

	 6,0 % 	� sonstige  
Aufgaben

	3 ,2 % 	� Personalausgaben 
der Jugendhilfe
verwaltung

	 0,4 % 	� allg. Förderung  
der Erziehung in 
der Familie

2005

8,0 %

6,0 %
3,2 % 0,4 %

55,3 %

27,2 %
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Kinder brauchen Kinder

Tageseinrichtungen für Kinder

Wenn Bianca fragt, wo denn eigentlich die Milch 

herkommt, und Sven glaubt, dass alle Kühe lila sind, 

wenn’s keine Matschecke mehr gibt und der Gameboy 

immer mehr Freizeit frisst, dann bieten Kindertages

einrichtungen und offene Kinderangebote notwendige 

Erfahrungen und Anregungen. Angebote, die Kinder  

brauchen, die in einer Welt aufwachsen, in der es mehr 

Autos als Kinder gibt.

Die Lebensräume, in die Kinder hineingeboren werden, 

haben sich nicht entlang der Bedürfnisse von Kindern ent-

wickelt. Deshalb versuchen engagierte Menschen, dem 

stetigen Verlust „natürlicher“ Spielräume für Kinder und 

der Zunahme von Gefährdungspotenzialen, insbesonde-

re in unseren Städten, entgegenzuwirken und „Kinder

freundlichkeitsprüfungen“ an Stadtplanungen und Bau-

planungen heranzutragen. Dennoch sind Spielräume für 

Kinder, die diese für ihre Entwicklung brauchen, in großem 

Maße unwiederbringlich verloren gegangen. Deshalb  

müssen zunehmend Erfahrungsfelder und Spielräume für 

Kinder bewusst gestaltet und organisiert werden.

Hinzu kommt, dass aufgrund der Bevölkerungs- und Gebur-

tenentwicklung immer mehr Kinder als Einzelkinder auf

wachsen. Die Anzahl der Einzelkinder ist in den letzten sechs 

Jahren von 16 % auf 20 % angestiegen. Dieses Ergebnis ergibt 

sich, wenn man sich die Mütter anschaut, bei denen der Fami-

lienbildungsprozess weitestgehend abgeschlossen ist (35- bis 
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39-jährige Mütter) und deren Kinder noch zu Hause leben. 

Nur 30 % haben heute noch drei oder mehr Geschwister.

Um ihre Kinder gut zu fördern, nehmen heute immer mehr 

Eltern die Unterstützung der Betreuung, Bildung und Erzie

hung ihrer Kinder an dafür geschaffenen pädagogischen 

Orten in Anspruch: Tageseinrichtungen und Kindertages

pflege haben diesen Auftrag. Darüber hinaus gibt es betreu

te Spielplätze, Spielkreise und vieles mehr.

Auch der Wunsch und die Notwendigkeit von immer mehr 

Eltern, die Erwerbs- und Familienarbeit in Einklang zu brin-

gen, verlangt zuverlässige Tagesbetreuungsangebote.

Kinderbetreuungsangebote

Kinderbetreuungsangebote gibt es ganztägig oder für 

einen Teil des Tages:

I �in Kinderkrippen und Krabbelstuben (0- bis 3-jährige Kinder)

I �in Kindergärten (3- bis 6-jährige Kinder)

I �in Kinderhorten (6- bis 12-jährige Kinder)

I �in altersgemischten Gruppen

I durch eine Tagespflegeperson („Tagesmutter“)

Bei der Tagesbetreuung nimmt der Kindergarten einen her-

ausgehobenen Platz ein. Seit dem 1. 1. 1996 hat jedes Kind vom 

vollendeten dritten Lebensjahr an bis zum Schuleintritt einen 

Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz (§ 24).

Nach dem Gesetz soll sich das Angebot „pädagogisch und orga

nisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien 

orientieren“ (§ 22a Abs. 3). 
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Es bestehen auch erhebliche regionale Unterschiede in der 

Ausgestaltung der Kindergartenplätze. 2002 waren z. B. 90 % 

der Kindergartenplätze in den neuen Bundesländern Ange

bote mit Ganztagsbetreuung und Mittagessen, während es 

in den alten Bundesländern 30 % waren.

Das Gesetz verlangt über den Rechtsanspruch auf einen 

Kindergartenplatz hinaus, dass „für Kinder im Alter unter 

drei Jahren und für Kinder im schulpflichtigen Alter (...) ein 

bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen 

und in Kindertagespflege“ vorzuhalten ist (§ 24 Abs. 2). 

Diese objektivrechtliche Verpflichtung zur Vorhaltung 

eines bedarfsgerechten Angebots wurde im Tagesbetreu-

ungsausbaugesetz (TAG), das am 1. 1. 2005 in Kraft getreten 

ist, durch die Formulierung von Kriterien für einen Mindest-

bedarf konkretisiert. Die neue Regelung in § 24 Abs. 3 sieht 

vor, dass mindestens Plätze für Kinder vorzuhalten sind, 

deren beide Elternteile oder alleinerziehender Elternteil 

erwerbstätig sind oder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, 

sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schul- 

oder Hochschulausbildung befinden oder die in besonderer 

Weise auf die Förderung in einer Tageseinrichtung oder in 

Kindertagespflege angewiesen sind, weil eine ihrem Wohl 

entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Die für 

die Kinderbetreuung zuständigen Kommunen können 

den Ausbau eines diesen Mindestkriterien entsprechenden 

Angebots bis 2010 flexibel – an lokalen Bedingungen und 

am Bedarf der Eltern und Kinder vor Ort orientiert – vorneh-

men, sind aber zu einer verbindlichen Ausbauplanung und 

jährlichen Bilanzierung des Ausbaufortschritts verpflichtet 

(§ 24a).

Gleichzeitig legt das Gesetz Merkmale für die Qualität der 

Tageseinrichtungen (§ 22a) und der Kindertagespflege  
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(§ 23) fest, die von den Ländern näher auszugestalten sind. 

Der mit den Elementen „Betreuung, Bildung und Erziehung“ 

umschriebene Förderungsauftrag wurde konkretisiert und 

auf die Kindertagespflege ausgedehnt, um sicherzustellen, 

dass der Ausbau der Tagesbetreuung als qualifziertes Förde-

rungsangebot am Wohl des Kindes ausgerichtet ist (§ 22).  

Im März 2006 wurde erstmals die Anzahl der Kinder in Kin-

dertagespflege erhoben, die sich auf 59 829 belief. 33 011 von 

diesen Kindern waren zwei Jahre und jünger. Die Betreuung 

wurde von 30 427 Kindertagespflegepersonen geleistet.

Kindertagespflege soll sich perspektivisch zu einer quali-

tativ gleichrangigen Alternative entwickeln. Neben dem 

Sachaufwand und der Anerkennung der Erziehungsleis-

tung erhält eine geeignete Tagespflegeperson, die vom 

Jugendamt vermittelt oder von den Erziehungsberechtig-

ten nachgewiesen wird, nun auch die Kosten einer Unfall-

versicherung und einen Zuschuss zur Alterssicherung von 

der öffentlichen Jugendhilfe (§ 23 Abs. 2).

Für schulpflichtige Kinder bis zu 12, maximal 14 Jahren gibt 

es Horte. Ende 2006 haben 356 144 Schulkinder einen Platz 

in Anspruch genommen, davon 49,5 % in den neuen Bundes

ländern (ohne Berlin). Erwerbstätigkeit der Eltern, unregel

mäßige Schulzeiten und fehlende Ganztagsangebote in 

Schulen lassen den Bedarf an Hortplätzen oder sonstigen 

Betreuungsangeboten steigen. Wie dieser Bedarf künftig 

gedeckt werden wird, hängt auch von der Entwicklung im 

Schulbereich und den unterschiedlichen Konzepten in den 

einzelnen Bundesländern ab.
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Für die Betreuung in Tageseinrichtungen können Kosten-

beiträge erhoben werden, die nach Einkommensgrup­pen 

und Kinderzahl oder der Zahl der Familienangehörigen 

gestaffelt sind (§ 90 Abs. 1). Die Höhe kann von Bundesland 

zu Bundesland oder von Kommune zu Kommune anders 

sein. Entsprechendes gilt für die Kindertagespflege. Kon

krete Angaben hierzu kann man beim Jugendamt oder den 

Tageseinrichtungen erfragen. Eltern, die die Förderung von 

Kindern selbst organisieren wollen, sollen beraten und 

unterstützt werden (§ 25). Nähere Auskunft dazu gibt das 

örtliche Jugendamt.

Auch Schulkinderhäuser, Spielkreise oder pädagogisch 

betreute Mittagstische haben sich als Betreuungsangebote 

bewährt. Darüber hinaus haben sich an vielen Orten offene 

Freizeit- und Kulturangebote für Kinder entwickelt.
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Mehr Chancen für die Jugend

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit,  
Jugendschutz

Denkbar ist die folgende Szene an jedem Ort: Mädchen und 

Jungen hängen rum, am Brunnen, im Park, an Haltestellen, 

am Kiosk. Was sie wollen ist ein Raum zum Treffen, zum 

Musikmachen und -hören, zum Klönen, zum Abhängen. 

Aber wie dran kommen?

Die häufigsten Freizeitbeschäftigungen von 12- bis 24-Jäh-

rigen sind die Zusammenkunft mit Freunden und Musik 

hören.

Jugendarbeit ist ein Feld der Jugendhilfe, wo Angebote und 

Einrichtungen geschaffen werden, die der Entwicklung 

junger Menschen förderlich sind, die an ihren Interessen 

anknüpfen, die sie zur Selbstbestimmung befähigen und 

zur gesellschaftlichen Mitverantwortung anregen.

Das SGB  VIII beschreibt die Förderung der Arbeit der 

Jugendverbände (§ 12) und die offenen Formen der Jugend

arbeit (§ 11). Bei der Sportjugend oder in einem anderen 

Jugendverband steht die Mitgliedschaft im Vordergrund; 

Häuser der Offenen Tür, auch Jugendzentren genannt, sind 

dagegen offen für jeden, der Lust hat hereinzuschauen. Zu 

den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören ebenso der 

internationale Jugendaustausch, die Kinder- und Jugender

holung und die Jugendberatung. Möglich sind auch mobile 

Angebote, z. B. Spiel- und Musikmobile, die dahin fahren, 

wo Kinder und Jugendliche sind und nicht abwarten, dass 
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sie irgendwohin kommen. Internetcafés und Computernut

zungsräume knüp­fen an die Kompetenz von Jugendlichen 

im Umgang mit den neuen Medien an.

Viele Angebote der Jugendarbeit sind Bestandteil des All-

tags von Kindern und Jugendlichen: die Sportjugend und 

die Rotkreuz- und Feuerwehrjugend z. B. als klassische 

Jugendverbände, in denen Jugendliche Mitglied sind. Die 

Jugendarbeit der Kirchen, der Gewerkschaften oder die ört-

lichen Jugendzentren sind Knotenpunkte in einer Gemein-

de. Gruppenarbeiten, Ferienfreizeiten, Discoabende, Kurse 

u. a. sind das Angebot. Aber nicht alle Mädchen und Jungen 

fühlen sich davon angesprochen, sie wollen unter sich sein. 

Initiativen von Jugendlichen, sich Raum und Gehör zu ver-

schaffen – z. B. für eine „Initiative für eine Jugendkulturfa

brik Pinsel“ – sollen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern des Jugendamtes oder von freien Trägern unterstützt 

werden.

Das Gesetz (§ 11) bietet auch eine hervorragende Grundla-

ge, eigenständige Initiativen von Mädchen und Jungen 

aktiv zu begleiten. Wieweit der bisweilen unkonventionelle 

Zugang von Jugendlichen auf Verwaltung und Verbände 

vor Ort Gehör findet, hängt von der kommunalpolitischen 

Willensbildung ab. Verweist das Jugendamt auf das zustän

dige Jugendzentrum oder ist es behilflich bei der Suche 

nach eigenen Räumen? Werden Initiativen, die von und 

für Jugendliche gegründet werden, unterstützt oder nicht? 

Kinder- und Jugendparlamente, Kinderanwälte und runde 

Tische sind ein Weg, Interessen von Jugendlichen ernst zu 

nehmen. Mädchentreffs und Mädchenhäuser sowie Jun-

genarbeit sind relativ neue Formen, „Benachteiligungen 

abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und 

Jungen zu fördern“ (§ 9 Abs. 3).
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Jugendsozialarbeit

Klaus hat die Schule geschmissen und Stress mit sei-

nen Eltern. Lale hat trotz guten Hauptschulabschlusses 

immer noch keinen Ausbildungsplatz als Zahnarzthel

ferin gefunden. Beide suchen vergeblich nach einer 

Beschäftigung; die Hoffnung auf einen Ausbildungsplatz 

haben sie schon aufgegeben.

Die individuellen Lebensgeschichten, z. B. von schulmüden 

sowie schulschwachen Jugendlichen oder von Migranten 

und Migrantinnen, sind der Hintergrund für Angebote der 

Jugendsozialarbeit. Dabei ist Jugendsozialarbeit nicht ein-

fach soziale Arbeit mit Jugendlichen, sondern ein Feld der 

Jugendhilfe, das sich speziell mit der Lebensplanung rund 

um den Bereich Arbeit und (Berufs-)Ausbildung beschäftigt.

Jugendsozialarbeit soll zum Ausgleich sozialer Benachtei-

ligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträch

tigungen den jungen Menschen helfen, die in erhöhtem 

Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Die Hilfe besteht 

in sozialpädagogischen Angeboten, die ihre schulische und 

berufliche Ausbildung, ihre Eingliederung in die Arbeits-

welt und ihre soziale Integration fördern.

Die Krisen im Erwerbssektor sind keine Randerschei-

nungen der Jugendphase mehr, sie stehen im Zentrum. 

Fast jeder zweite Jugendliche sieht Arbeitslosigkeit als 

Hauptproblem – egal ob männlich oder weiblich, in Ost- 

oder Westdeutschland. Nicht nur deshalb ist die Jugend-

sozialarbeit von großer Bedeutung. In § 13 werden soziale 

Benachteiligung und individuelle Beeinträchtigung 

als Grundlage für Hilfestellungen bei Ausbildungs- und 

Arbeitsplatzproblemen gesehen. Angebote der Beratung, 
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der Berufsfindung, der Ausbildung und der Beschäftigung, 

Wohnmöglichkeiten und die soziale Integration z. B. durch 

Sprachkurse sind Aufgabenfelder der Jugendsozialarbeit 

für benachteiligte junge Menschen. Dabei hat Jugendsozi

alarbeit nicht die Aufgabe der Wirtschaft, Arbeitsmarktpro

bleme zu lösen und genügend Ausbildungsplätze zur Verfü

gung zu stellen. Damit wäre sie hoffnungslos überfordert. 

Aber je schlechter die Arbeitsmarktlage ist, desto größer 

wird die Zielgruppe von benachteiligten Jugendlichen, die 

ohne besondere Hilfen keinen Zugang zu Ausbildung und 

Arbeit finden.

Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe verfü-

gen deshalb über eine breite Palette von Angeboten. Das 

können Beratungsstellen für arbeitslose Jugendliche sein 

oder Werkstätten, deren Ziel es ist, durch „Schnup­peran

gebote“ zur Berufsfindung beizutragen. Es können aber 

auch außerbetriebliche Ausbildungsplätze zur Verfügung 

gestellt werden. Beschäftigungsinitiativen bieten gelern-

ten wie ungelernten Kräften Arbeits- und Qualifikations

maßnahmen an. Bezahlt werden die Maßnahmen vom 

örtlichen Jugendamt oder der Agentur für Arbeit. Dabei 

sind auch die vorrangigen Vorschriften des SGB II über 

die Eingliederungshilfen zu berücksichtigen. In der Regel 

müssen Jugendliche aber für die Teilnahme unterschiedli

che Kriterien erfüllen, wie z. B. Dauer der Arbeitslosigkeit, 

bestimmter Schulabschluss oder anderes. 

Angesichts der hohen (Jugend-)Arbeitslosigkeit ist aber 

auch die beste Förderung durch die Jugendsozialarbeit kei

ne Garantie für eine dauerhafte Integration in den Arbeits-

markt. Immer dringlicher wird für die Jugendsozialarbeit 

deshalb die Aufgabe, junge Menschen auch auf Phasen 
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kürzerer oder längerer Erwerbslosigkeit vorzubereiten, 

damit sie dadurch nicht Mut, Selbstwertgefühl und Eigen

initiative verlieren.

Jugendhilfe kann mahnen und mindern, fördern und 

unterstützen. Aufgaben der Wirtschaft kann sie aber nicht 

ersetzen. Eine Zusammenarbeit von Jugendamt, Sozialamt, 

Job-Center, Schulen, freien Trägern und Arbeitgebern vor 

Ort zur Integration junger Menschen in Ausbildung und 

Beruf – sogenannte Verbundsysteme – ist deshalb ein not-

wendiger Schritt für die Lösung eines der zukunftsgefähr-

dendsten Probleme.

Kinder- und Jugendschutz

Mit Jugendschutz assoziieren viele gewöhnlich Verbote: 

mit 15 Jahren nicht allein in die Kneipe, keinen Alkohol kau

fen dürfen, in Kinos und Videotheken den Ausweis zeigen 

usw. Aber Jugendschutz ist mehr als die Gesetzessamm

lung von Jugendschutzgesetz, das Gesetz über die Verbrei-

tung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte 

und das Jugendarbeitsschutzgesetz. Der erzieherische Kin-

der- und Jugendschutz bietet vorbeugende Maß­nahmen 

und Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern (§ 14). 

Gefährdungen soll durch Information und Beratung ent

gegengewirkt werden. Das sind z. B. Informations-, Aufklä

rungs- und Beratungsleistungen zu Themen wie Sexualität, 

Aids, sexueller Missbrauch, Drogen und Sucht, Sekten und 

Okkultismus-Bewegungen sowie Neue Medien.

Ziel der Angebote ist es, junge Menschen und Eltern zu 

befähigen, gefährdende Einflüsse kritisch zu durchschau

en und abzuwehren. Kinder, die aufgeklärt sind und Nein 
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sagen können, sind seltener Opfer von Missbrauch. Jugend-

liche, die Medienkompetenz entwickelt haben, konsumie-

ren bewusster und sind negativen Wirkungen weniger 

ausgeliefert.

Die Durchführung der zahlreichen Jugendschutzvor

schriften des Bundes und der Länder (kontrollierend 

eingreifender Jugendschutz) liegt bei Polizei und Ord

nungsbehörden. Ordnungsämter und Polizei kontrollieren 

z. B. in Kinos, Diskotheken und Videotheken, die Gewerbe

aufsicht kontrolliert die Einhaltung der Jugendarbeits

schutzgesetze. Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz 

ist für Aufklärung und Fortbildung zuständig.
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Familien stark machen

Förderung der Erziehung in der Familie

Wenn ich doch nur einen Ausweg wüsste, denkt Frau 

Enger, als sie mit ihren Kräften am Ende ist. Die Erzie

hung und Versorgung ihrer drei Kinder liegt allein auf 

ihren Schultern. Ihr Mann macht als Koch viele Über

stunden, auch am Wochenende, damit sie mit dem Geld 

überhaupt über die Runden kommen.

Mütter und Väter bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsauf-

gaben zu unterstützen, ist eine wichtige Aufgabe der Kinder- 

und Jugendhilfe. Familie umfasst heute allerdings mehr als die  

klassische Mutter-Vater-Kind-Konstellation. Immer mehr Kin-

der wachsen mit der Erfahrung auf, dass sich ihre Familie ver-

ändert. Mütter erziehen ihre Kinder allein oder leben mit dem 

Vater des Kindes zusammen, ohne verheiratet zu sein. Nach 

Trennung und Scheidung finden sich neue Familien zusam

men, möglicherweise bringen beide Partner Kinder in die 

neue Familie (als Ehe oder Lebensgemeinschaft) mit ein. Viel-

fach sind die äußeren Lebensumstände für Kinder unsicherer 

geworden. Deshalb gibt es bei der Förderung der Erziehung in 

der Familie sehr unterschiedliche Angebote.

Familienbildungsstätten, Familienfreizeiten  
und Familienerholung

In Familienbildungsstätten finden Eltern und Kinder Begeg-

nungs- und Bildungsmöglichkeiten. Familienfreizeiten und 

Familienerholung ermöglichen Müttern, Vätern und Kindern 
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nicht nur Urlaub, sondern bieten mit eigenen Kinderprogram-

men auch Entlastung und neue Erfahrungen mit anderen 

Familien. Neue Kontakte und soziale Bezüge können herge-

stellt, Kräfte gesammelt werden. Die Angebote berücksichti

gen die unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssitua

tionen von Familien (§ 16). Sie werden zunehmend auch mit 

der Förderung der Kinderbetreuung verknüpft (§ 22a, Abs. 1, 

Satz 1, Nr. 2)

Elterliche Sorge und Beistandschaft

Seit der Kindschaftsrechtsreform von 1998 steht der unver-

heirateten Mutter eines Kindes die volle elterliche Sorge zu, 

aber auch die gemeinsame elterliche Sorge nicht verheira-

teter Eltern ist möglich. Alleine für ein Kind zu sorgen, ist  

oft mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Vielfach 

geht es in diesen Situationen um die Regelung von Unter

haltsansprüchen oder die Vaterschaftsfeststellung. Die Müt-

ter (und Väter) haben daher einen Anspruch auf Beratung und 

Unterstützung (§§ 18, 52a). Jede alleinerziehende Person ist 

berechtigt, einen Antrag auf Beistandschaft zu stellen  

(§ 1713 BGB, § 55 SGB VIII). Das Jugendamt ist dann verpflichtet, 

der Mutter (oder dem Vater) einen Beistand zur Ausübung der 

Personensorge zu stellen. Beistand kann eine Fachkraft des 

Jugendamtes oder eines Trägers der freien Jugendhilfe sein. 

Mit dieser Regelung soll gewährleistet werden, dass die allein-

erziehende Mutter Rat und Unterstützung findet.

Ein Beistand kann besonders für junge Mütter eine große Hilfe 

sein. Eine Mutter braucht dabei keine Angst zu haben, dass 

sie damit ihre Rechte aus der Hand gibt. Wenn sie gegenüber 

dem Jugendamt erklärt, dass sie die Beistandschaft nicht mehr 

möchte, endet diese.
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Wenn die Eltern ausfallen

Besondere Unterstützung sieht das SGB VIII vor, wenn ein Eltern

teil aus gesundheitlichen Gründen ausfällt (§ 20). Wenn z. B. 

eine alleinerziehende Mutter krank wird, die Großeltern, ande

re Verwandte oder Freunde aber nicht einspringen können, 

sind vorübergehende Hilfen zur Versorgung und Betreuung 

von Kindern vorgesehen. So kann eine Unterbringung außer

halb des Elternhauses vermieden werden. Das Jugendamt stellt 

z. B. eine Haushaltshilfe, die sich um die Kinder kümmert. Die 

Hilfe soll schnell und unbürokratisch geleistet werden. Vorran-

gig zu gewähren sind Leistungen der gesetzlichen Krankenkas-

se (§ 38 SGB V).

Beratung für die Familie

Auch in guten Partnerschaften und Ehen gibt es immer wieder 

einmal Krisen. Zur Bewältigung dieser Krisen können Vater 

und Mutter Beratung in Anspruch nehmen (§ 17). Beratungsstel

len für Kinder, Jugendliche und Eltern gibt es in den meisten 

Gemeinden und Städten in erreichbarer Nähe. Träger dieser 

Beratungsstellen können Jugendämter oder freie Träger sein. 

Eltern sollten sich nicht scheuen, diese Beratung frühzeitig in 

Anspruch zu nehmen. Mit fachkundiger Hilfe von außen lassen 

sich Krisen in der Familie leichter lösen. Dies kommt dann allen 

Familienmitgliedern zugute, besonders aber den Kindern.

Vor allem aber bei Trennung und Scheidung ist es oft für alle 

Beteiligten wichtig, sich von einer außen stehenden Fachkraft 

beraten zu lassen. Fast immer leiden die Kinder unter der Tren-

nung ihrer Eltern. Sie haben oft Schuldgefühle, meinen sich für 

Mutter oder Vater entscheiden zu müssen und haben Angst, 

einen von beiden Elternteilen zu verlieren. In dieser Lebenssitu-
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ation brauchen die Kinder Hilfe. Eine intensive Beratung wird 

dem Mädchen oder Jungen helfen, die Situation zu meistern. 

Beratung bei Trennung und Scheidung leisten die Jugendämter 

oder Beratungsstellen der freien Jugendhilfe (§ 17). Die Beratung 

kann helfen, rechtzeitig zu erkennen, ob weitergehende Hilfen, 

z. B. ein Erziehungsbeistand, eine Tagesgruppe oder auch eine 

Therapie notwendig sind. Die Beratungsfachkraft wird das Kind 

und die Mutter (oder den Vater) dann auch unterstützen, diese 

Hilfe möglichst schnell und unkompliziert zu erhalten.

Jedes dritte Kind (in Großstädten jedes zweite) ist im Laufe 

seiner Kindheit davon betroffen, dass sich Eltern trennen, 

dass Mutter oder Vater neue Partnerschaften eingehen und 

dass Stiefgeschwister dazukommen. Bei einer Trennung 

oder Scheidung haben weiterhin beide Eltern das Sorge-

recht. Nur wenn ein Elternteil das alleinige Sorgerecht bean

tragt, entscheidet darüber das Familiengericht. 

Beratung und Hilfe sollen vor allem dazu beitragen, dass 

die Partner bei Trennung oder Scheidung eine einvernehm

liche, gute Lösung für die elterliche Sorge treffen können. 

Dabei soll verdeutlicht werden, dass die Beibehaltung der 

gemeinsamen elterlichen Sorge hohe Anforderungen an 

die Kooperationsbereitschaft und Kooperationsfähigkeit 

der Eltern stellt. Bei einem Kampf zwischen den Eltern lei-

den meist die Kinder. Korrespondierend dazu enthält  

§ 18 Abs. 3 SGB VIII für Kinder, Jugendliche, ihre Eltern und 

andere umgangsberechtigte Personen einen Anspruch 

auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des 

Umgangsrechts. Bei der Herstellung von Umgangskontak-

ten und bei der Ausführung vereinbarter Umgangsrege-

lungen soll Hilfestellung geleistet werden. Allerdings sind 

diese Hilfeleistungen nur erfolgreich, wenn es gelingt, bei-

de Elternteile zu erreichen. Verweigert einer von ihnen die 

Familien stark machen
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Kooperation, so bleibt nur der Weg zum Familiengericht  

(§§ 1684, 1685 BGB). Bei einem Streit um das Sorgerecht 

muss eine Lösung gefunden werden, die das Wohl des Kin-

des in den Vordergrund stellt.

Denn: Kinder können die Trennung ihrer Eltern leichter ver-

kraften, wenn sie erleben, dass beide Elternteile sich weiter

hin um sie sorgen, sie weiterhin auch zu dem Elternteil Kon-

takt haben dürfen, bei dem sie nicht überwiegend leben.

Familien stark machen
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Wenn’s brennt

Hilfen in Belastungs- und Krisensituationen

Sabrina hat es satt. Der neue Freund der Mutter hatte sich 

gleich als Herr im Haus bezeichnet, was ihr von Anfang an 

auf den Keks ging. Als er jetzt auch noch ihre Mutter verprü-

gelte, weil sie kein Geld für seine Kneipentour auf den Tisch 

legen wollte, und Sabrina, als sie sich dazwischen warf, 

gleich mit verdrosch, hat sie sich entschlossen, so nicht 

mehr leben zu wollen. Über das Kindertelefon erfuhr sie 

die Adresse eines Mädchenkrisenhauses, in dem sie gleich 

aufgenommen wurde. Mit den Mitarbeiterinnen und dem 

Jugendamt fanden Hilfeplangespräche statt. Da die Mutter 

an ihrem Freund festhält, bleibt Sabrina bei ihrer Entschei-

dung, aus der Familie herauszuwollen. Da der neue Freund 

sein Verhalten nicht ändert, und die Mutter nicht in der 

Lage ist, Sabrina vor seinen gewalttätigen Übergriffen zu 

schützen, erkennt das Jugendamt den Hilfebedarf an.  

Heute lebt Sabrina in einer Jugendwohngrup­pe.

Karstens Vater ist alleinerziehend. Seit einem halben 

Jahr fühlt er sich immer hilfloser. Die Konflikte im Haus 

werden zunehmend heftiger, die Anrufe der Lehrerin 

häufen sich, und als jetzt auch noch die Polizei kam, 

weil Karsten mit seiner Clique beim Automatenknacken 

erwischt wurde, da stand für ihn fest: Karsten kommt 

ins Heim. Er wandte sich ans Jugendamt. Der Sozial

arbeiter führt Gespräche mit beiden und kann sie dafür 

gewinnen, zunächst einmal in eine Beratung bei der 

Erziehungsberatungsstelle zu gehen. Dabei kommen 

endlich die Probleme zur Sprache, die sich mit dem Tod 

Wenn’s brennt
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von Karstens Mutter für beide auftürmten, über die sie 

aber nie sprechen konnten. Nach einem halben Jahr ist 

klar: Karsten erhält Frau Weber als Erziehungsbeistand 

an die Seite, die er schon seit Jahren kennt und zu der er 

Vertrauen hat, und mit deren Hilfe er sich auch zutraut, 

die Probleme in der Schule in den Griff zu kriegen. Vom 

Heim redet keiner mehr.

Die Kinder- und Jugendhilfe hält mittlerweile eine ganze 

Reihe von Unterstützungsangeboten für Eltern, Mädchen 

und Jungen und junge Erwachsene in Belastungs- und Kri

sensituationen bereit (zu den Hauptangebotsformen und 

-zielgruppen siehe das Schaubild auf S. 37).

Arbeitsformen Angebote Hauptzielgruppen

Familienunter‑ 
stützende Hilfen

Erziehungsberatung

sozialpäd. Familienhilfe

soziale Gruppenarbeit

Erziehungsbeistände

Eltern mit Kindern aller Altersgr.

Familien mit jüngeren Kindern

ältere Kinder und Jugendliche

ältere Kinder und Jugendliche

Familienergänzende 
Hilfen

gemeinsame Wohnformen

für Väter/Mütter und Kinder

Tagesgruppen

sozialpäd. Tagespflege

alleinerziehende Eltern mit

Kindern unter 6 Jahren

Kinder bis 14 Jahren

Kinder im Vor- und Grundschulalter

Familienersetzende/ 
-ergänzende Hilfen

Vollpflege

Heimerziehung/sonstige

Wohnformen

intensive sozialpäd.

Einzelbetreuung

insbesondere jüngere Kinder

Kinder/Jugendliche/ 

junge Volljährige

Jugendliche und Heranwachsende

Entscheidend für die richtige Hilfe ist jeweils der Einzelfall, 

sodass auch andere Angebote oder integrierte Hilfen in Betracht 

kommen können. Das Gesetz benennt einzelne Hilfen:

Erziehungs-, Jugend- oder Familienberatungsstellen  

(§§ 16, 17, 28) sind oft erste Anlaufpunkte, die bei der Klärung 

und Bewältigung individueller und familienbezogener 

Wenn’s brennt
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Probleme Hilfestellung geben können. Auch bei der Bewäl

tigung von Krisen und Problemen, die sich durch Trennung 

und Scheidung ergeben, können sie wichtige Hilfestellungen 

geben. Für ihre Angebote braucht von den Ratsuchenden 

grundsätzlich nichts bezahlt zu werden. Beratungsstellen 

unterliegen ebenso wie andere Einrichtungen und Behör-

den der Kinder- und Jugendhilfe den Bestimmungen zum 

Schutz von Sozialdaten (§ 61 ff.) und zur Wahrung von 

Sozialgeheimnissen. Sie garantieren einen vertraulichen 

Umgang mit den Informationen, die sie erhalten.

Scheuen Sie sich nicht, im Falle eines begründeten Ver-

dachts auf Vernachlässigung zum Schutze von Kindern 

und Jugendlichen Hilfemöglichkeiten beim zuständigen 

Jugendamt zu erfragen.

Die soziale Gruppenarbeit (§ 29) ist ein Angebot für ältere 

Kinder und Jugendliche, das ihnen ein intensives soziales 

Lernen in einer Gruppe ermöglichen soll, um sie so bei der 

Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und bei 

Problemen mit ihrer Umwelt zu unterstützen. Im Jugend

strafverfahren kann die Teilnahme an sozialer Grup­penar

beit auch durch eine Weisung des Jugendrichters verpflich

tend gemacht werden.

Eine andere Form der Unterstützung von Kindern oder 

Jugendlichen in Problem- und Konfliktsituationen sind 

die Erziehungsbeistände (§ 30). Ein Erziehungsbeistand 

soll den jungen Menschen bei der Bewältigung von Ent

wicklungsproblemen unter Einbeziehung seines sozialen 

Umfeldes helfen. Solche Probleme können in der Schule 

liegen, bei der sozialen Integration auftauchen oder durch 

andere soziale Auffälligkeiten deutlich werden.

Wenn’s brennt
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Familienunter
stützende Hilfen

Gruppenorientierte Hilfen Einzelfallorientierte Hilfen

Vollzeitpflege in Pfle-
gefamilien

Heimerziehung und sonsti-  
ge betreute Wohnformen

intensive sozialpädagogische 
Einzelbetreuung

I  Pflegefamilien

I  �professionelle Pflege-

familien

I  �Verwandtenpflege  
(professionelle 
Heimerziehung in 
Familien)

I  �Erziehungsstellen  
(professionelle Heimer
ziehung in Familien)

I  Kinderhäuser
I  �Regelungen in Heimen  

(8–10 Kinder)
I  �Wohngruppen
I  �erlebnispädagogische  

Projekte
I  �betreutes Einzelwohnen
I  flexible Betreuung

I  �flexible Formen der Betreuung
I  flexible Einzelbetreuung
I  betreutes Einzelwohnen

Die ganze Familie steht im Brennpunkt der Hilfestellungen, 

die eine sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31) erbringt. 

Eine Fachkraft kommt in die Familie und bietet kontinuier-

liche Unterstützung bei der Erziehung, bei der Bewältigung 

von Alltagsproblemen und bei Schwierigkeiten mit Außen

stehenden an. Ziel ist es, die Konfliktlösungs- und Bewäl

tigungsmöglichkeiten der Familie so zu erweitern, dass 

sie schließlich auftretende Probleme wieder selbstständig 

meistern kann.

Soziales Lernen, schulische Förderung und Elternarbeit 

stehen im Mittelpunkt der Arbeit von Tagesgruppen (§ 32). 

Diese sind eine intensive Form der Betreuung, durch die 

Fremdunterbringung vermieden werden soll. Die Kinder 

oder Jugendlichen bleiben in ihrer Familie, werden aber 

wochentags betreut. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

arbeiten mit den Eltern zusammen, um die Erziehungsbe

dingungen zu verbessern. Auch die Hilfen außerhalb der 

Herkunftsfamilie zeigen heute ein differenziertes Bild, das 

Wenn’s brennt
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von Pflegefamilien (§ 33) über Heime und Wohngruppen 

(§ 34) bis hin zu Einzelbetreuungen (§ 35) reicht:

Eine Belastung ist es für Kinder und Jugendliche natürlich 

allemal, wenn sich ihr Lebensmittelpunkt für eine längere 

Zeit oder gar für unbestimmte Zeit verändern soll. Ob diese 

Belastung auch als Entlastung erlebt wird, hängt von vielen 

Faktoren ab: z. B. davon, wie die jungen Menschen die Grün-

de der Fremdunterbringung für sich erleben und interpretie-

ren; davon, ob sie den Ort, der ihr neues Zuhause – zumindest 

auf Zeit – werden soll, und die Menschen dort kennen; davon, 

wie stark sie am Entscheidungsprozess beteiligt sind und auf 

ihn Einfluss nehmen können. Ein zentrales Qualitätskriteri-

um für die Jugendhilfe ist, ob es ihr jeweils gelingt, Schutz, 

Hilfe und Unterstützung konkret erfahrbar zu machen.

Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung

Wenn eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung 

nicht gewährleistet ist, haben die Personensorgeberech-

tigten, in der Regel die Eltern, einen Rechtsanspruch auf die 

geeignete und notwendige Hilfe zur Erziehung (§ 27). Wer 

das Gefühl hat, Hilfe, Rat oder Unterstützung zu benötigen 

oder einfach mit Erziehungssituationen nicht mehr allein 

zurechtkommt, braucht sich nicht zu scheuen, sich an das 

Jugendamt, eine Beratungsstelle oder Fachkräfte in Einrich-

tungen der Kinder- und Jugendhilfe zu wenden. Der Anstoß 

kann natürlich auch vom Kind oder Jugendlichen ausge-

hen, denn Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in 

allen Angelegenheiten der Erziehung und Entwicklung an 

das Jugendamt zu wenden (§ 8 Abs. 2 SGB VIII).

Wenn’s brennt
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Welche Hilfe ist die richtige? – Die Hilfeplanung

Die Entscheidungen darüber, ob eine Hilfe notwendig und 

geeignet ist, und wenn ja, welche Hilfe es sein soll und wer 

sie erbringen soll, dürfen und sollen nicht über die Köpfe  

der Personensorgeberechtigten und der Kinder oder 

Jugendlichen hinweg gefällt werden. Der Anstoß dazu kann 

natürlich auch vom Kind oder Jugendlichen ausgehen, denn 

Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Ange-

legenheiten der Erziehung und Entwicklung an das Jugend-

amt zu wenden (§ 8 Abs. 2 SGB VIII). Bei längerfristigen Hilfen 

muss zusammen mit den Sorgeberechtigten und dem Kind 

oder Jugendlichen ein Hilfeplan aufgestellt werden (§ 36).  

Dessen Voraussetzung ist eine ausführliche Information und 

Beratung.

Hilfen für eine Persönlichkeitsentwicklung und zu einer 

eigenverantwortlichen Lebensführung erhalten auch über 

18-Jährige (§ 41). Besonders wichtig ist das für junge Männer 

und Frauen, die bereits in Einrichtungen der Jugendhilfe 

leben. Gerade für junge Menschen, die keinen Ausbildungs

platz haben und besondere Probleme zu bewältigen haben, 

kann dies eine wichtige Unterstützung sein. Junge Volljähri

ge können die Hilfe immer dann fortsetzen – oder auch neu 

beginnen –, wenn es aufgrund ihrer individuellen Situation 

erforderlich ist und sie zu einer Mitarbeit bereit sind. 

In der Regel allerdings nur bis zur Vollendung des 21. Lebens-

jahres – in begründeten Einzelfällen auch für eine begrenzte 

Zeit darüber hinaus. Sie müssen dazu einen eigenen Antrag 

an ihr Jugendamt richten.
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Die Kosten für Hilfen zur Erziehung und für Hilfen für 

junge Volljährige trägt grundsätzlich das Jugendamt.  

Bei einer Unterbringung außerhalb der eigenen Familie 

und bei der Erziehung in Tagesgrup­pen wird geprüft, ob 

und in welcher Höhe die Eltern, Minderjährigen und jun-

gen Erwachsenen zu den Kosten herangezogen werden  

(§§ 91–96). Die Höhe errechnet das Jugendamt. Diese richtet 

sich nach dem Einkommen. Familien mit geringem Einkom

men zahlen nur wenig oder nichts. Auf keinen Fall darf eine 

notwendige Hilfe an Kostenfragen scheitern. Einen Über-

blick über die Höhe der Kostenbeiträge gibt die Kostenta-

belle zur Kostenbeitragsverordnung.

Wenn’s brennt



41Wer macht was?

Wer macht was?

Akteure in der Jugendhilfe

Bund, Länder und Gemeinden

Anders als z. B. die Schulen, die der Länderhoheit unterste-

hen, ist die Jugendhilfe im Wesentlichen eine kommunale 

Aufgabe. Das SGB VIII verpflichtet die Städte und Landkrei

se, ein Jugendamt einzurichten und die Förderung der 

örtlichen Jugendhilfe in kommunaler Selbstverantwortung 

zu gestalten. Das Jugendamt ist eine sozialpädagogische 

Fachbehörde. Es besteht aus der Verwaltung, also den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die konkret die Aufga-

ben der öffentlichen Jugendhilfe wahrnehmen, und dem 

Jugendhilfeausschuss (§ 70), der die Leitlinien der örtlichen 

Jugendpolitik bestimmt. Im Jugendhilfeausschuss sitzen 

neben Mitgliedern des Kommunalparlaments und sach-

verständigen Bürgerinnen und Bürgern auch Vertreter 

der Träger der freien Jugendhilfe. Hinzu kommen noch als 

beratende Mitglieder Fachleute aus verschiedenen angren

zenden Bereichen. Der Jugendhilfeausschuss befasst sich 

mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere 

mit der Beratung von Problemlagen, Vorschlägen für die 

Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der Jugendhilfepla

nung und der Förderung der freien Jugendhilfe.

In den Zuständigkeitsbereich des Bundes fällt die kon-

kurrierende Gesetzgebungskompetenz für die Kinder- und 

Jugendhilfe Art. 72 Abs. 1 Nr. 7 Grundgesetz. Das Bundes

jugendministerium fördert im Rahmen des Kinder- und 

Jugendplanes des Bundes länderübergreifende Aktivitäten 
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in der Jugendhilfe sowie bundeszentrale Träger, Initiativen 

und Modellprojekte (§§ 83 Abs. 1). Die Bundesregierung legt 

in jeder Legislaturperiode einen Kinder- und Jugendbericht 

vor, der von einer unabhängigen Sachverständigenkommis

sion erarbeitet wird (§ 84).

Die sechzehn Bundesländer haben den gesetzlichen Rah

men des Bundes für die Kinder- und Jugendhilfe durch 

eigene Landesgesetze ausgefüllt, ergänzt und erweitert (so 

z. B. für den Bereich der Kindertagesbetreuung). Die Länder 

haben die Aufgabe, die örtliche Arbeit zu unterstützen, zu 

fördern und zu ergänzen. Sie sind verantwortlich für die Wei

terentwicklung und den gleichmäßigen Ausbau der Jugend-

hilfe und unterstützen die örtlichen Träger der Jugendhilfe 

(die Kommunen) durch Beratung und Fortbildung. In allen 

Bundesländern gibt es Landesjugendämter. Sie unter-

stützen die Träger der Jugendhilfe in ihrem Bereich durch 

Beratung und Fortbildung und sichern unter anderem den 

Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen.

Öffentliche und freie Jugendhilfe

Die Situation wird noch vielfältiger, wenn die verschiedenen 

Institutionen, Organisationen und Gruppen (Initiativen und 

Träger der freien Jugendhilfe) angesprochen werden, die 

vor Ort neben dem Jugendamt einen großen Teil der Ein-

richtungen und Dienste für Mädchen, Jungen und Familien 

betreiben. Diese Vielfalt ist jedoch kein „Wildwuchs“, son

dern gewollt. Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, 

dass in der Jugendhilfe unterschiedliche Wertorientierun

gen, Inhalte und Methoden zum Einsatz kommen.

Wer macht was?
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Das ist auch der Grund, weshalb die Jugendhilfe nicht nur 

von den Städten und Landkreisen (öffentliche Jugendhilfe),  

sondern auch von Wohlfahrtsverbänden, Vereinen, 

Selbsthilfegrup­pen, Initiativen und anderen Trägern von 

Einrichtungen und Diensten (freie Jugendhilfe) durchge-

führt wird. Die Leistungsberechtigten (Kinder, Jugendliche, 

Eltern und junge Erwachsene) sollen das Recht haben, zwi-

schen verschiedenen Anbietern zu wählen. Dies wird ihr 

„Wunsch- und Wahlrecht“ (§ 5) genannt.

Die Zusammenarbeit der öffentlichen mit der freien Jugend-

hilfe wird durch folgende Grundsätze bestimmt:

I �Öffentliche und freie Jugendhilfe sollen partnerschaftlich 

zusammenarbeiten (§ 4 Abs. 1).

I �Wenn die freie Jugendhilfe Aufgaben übernehmen kann, 

soll die öffentliche Jugendhilfe davon absehen (§ 4 Abs. 2).

I �Die öffentliche Jugendhilfe – das Jugendamt – ist für die 

Jugendhilfe insgesamt verantwortlich (§ 79) und zur ide-

ellen und finanziellen Förderung der freien Jugendhilfe  

(§ 74) bzw. zur Kostenübernahme (§§ 78a ff.) verpflichtet.

Daneben gibt es aber Aufgaben, die in der Regel vom 

Jugendamt selbst wahrgenommen werden. Hierzu gehören 

unter anderem die Interessenvertretung von Kindern und 

Jugendlichen in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50) und 

die Mitwirkung bei Strafverfahren gegen Jugendliche (14 bis 

unter 18 Jahre) und Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre) 

im Rahmen der Jugendgerichtshilfe (§ 52).

Bei Strafverfahren gegen Jugendliche oder Heranwach-

sende besteht die Aufgabe darin, einerseits den jungen 

Menschen während des Verfahrens zu betreuen und früh-

zeitig zu prüfen, ob für ihn Leistungen der Jugendhilfe in 

Wer macht was?
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Betracht kommen. Daneben sollen persönliche und soziale 

Belange der jungen Menschen als ein Kriterium zur Beurtei-

lung der Straftat und der Bemessung der Strafe ins Verfah-

ren eingebracht werden.

Wer macht was?



45

Was macht das Jugendamt?

Das Jugendamt ist die zentrale Anlaufstelle für Kinder, 

Jugendliche und Familien. Eingeführt wurde das Jugendamt 

durch das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1922, um die 

zuvor zersplitterten Zuständigkeiten, Aufgaben und Leistun-

gen für Kinder, Jugendliche und Familien in einer Stelle zu 

bündeln. Seither ist jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt 

verpflichtet, ein Jugendamt (manchmal heißt es auch „Amt 

für Jugend“, „Amt für Kinder, Jugendliche und Familien“, 

„Fachbereich Jugend“ etc.) einzurichten (§ 69). Auch wenn 

in einzelnen Angelegenheiten andere Stellen zuständig sind 

(z. B. für das Kindergeld oder bei Leistungen für körperlich 

behinderte Kinder), kann das Jugendamt Rat und wichtige 

Informationen geben und beim Weg durch den „Behörden-

dschungel“ helfen.

Auf jeden Fall ist das Jugendamt zuständig für alle Leistungen 

und Aufgaben nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe). 

Dazu gehört die Unterstützung junger Menschen in ihrer 

individuellen und sozialen Entwicklung, die Vermeidung 

und der Abbau von Benachteiligungen, die Beratung und 

Unterstützung von Eltern in Fragen der Erziehung, der Schutz 

von Kindern und Jugendlichen und – nicht zuletzt – auch der 

Auftrag, zu positiven Lebensbedingungen für junge Men

schen und deren Familien beizutragen und eine kinder- und 

familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen 

(z. B. durch Einfluss auf Wohnungsbau, Verkehrsplanung 

oder familienfreundliche Arbeitszeiten in den Betrieben).

Was macht das Jugendamt?
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Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, die Kreise und 

Städte, haben die hierfür erforderlichen finanziellen und perso-

nellen Voraussetzungen zu schaffen. Sie sollen gewährleisten, 

dass die Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen ausrei-

chend zur Verfügung stehen (vgl. § 79 Abs. 2). Das Jugendamt 

muss dabei nicht alle Leistungen selbst durchführen, sondern 

soll mit freien Trägern der Jugendhilfe, den Verbänden und 

Vereinen, und mit Selbsthilfegruppen zusammenarbeiten. Das 

Jugendamt hat aber die Gesamtverantwortung dafür, dass tat

sächlich auf örtlicher Ebene die Aufgaben nach dem SGB VIII 

angemessen wahrgenommen werden.

Dies bedeutet unter anderem, dass das örtliche Jugendamt 

dafür Sorge zu tragen hat, dass Angebote und Leistungen

I �der Jugendarbeit (§§ 11 und 12) und der Jugendsozialarbeit (§ 13),

I� �der allgemeinen Beratung und Familienförderung (§ 16),

I� �der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Schei-

dung (§ 17) und bei der Ausübung der Personensorge (§ 18),

I� �der Tagesbetreuung für Kinder in Kindertageseinrichtungen 

und in der Kindertagespflege (§§ 22 ff.),

I� �der Hilfe zur Erziehung (§§ 27 ff.), der Eingliederungshilfe für 

seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a) und der  

Hilfen für junge Volljährige (§ 41) und

I� �weitere Leistungen (vgl. § 2 Abs. 2) ausreichend, d. h. bedarfsge-

recht zur Verfügung stehen.

Das Jugendamt ist ferner für Aufgaben zuständig, die sich aus 

dem Auftrag zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz 

von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren ergeben (§ 1 Abs. 3 

Nr. 3), der auch als „Wächteramt“ bezeichnet wird. Das Jugend-

amt soll präventiv wirken und muss einschreiten, wenn es Kennt-

nis von konkreten Kindeswohlgefährdungen erlangt (z. B. bei 

Vernachlässigung oder bei körperlicher, psychischer oder sexuel-

ler Gewalt gegen Kinder oder Jugendliche). 

Was macht das Jugendamt?
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Dafür sieht das Gesetz ein spezielles Verfahren zur Gefähr

dungseinschätzung vor (§ 8a). Sollten Eltern nicht willens oder 

in der Lage sein, die Gefährdung durch Hilfen zur Erziehung 

abzuwenden, muss nötigenfalls das Familiengericht angeru-

fen werden, um die Elternrechte einzuschränken. Im akuten 

Gefahrenfall ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind in Obhut 

zu nehmen (§ 42).

Ein weiterer Aufgabenbereich des Jugendamtes bezieht sich 

auf die Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen 

Angelegenheiten sowie in Jugendgerichtsverfahren, um 

die rechtlichen und materiellen Belange von Kindern und 

Jugendlichen zu vertreten und zu günstigen Entwicklungsbe-

dingungen beizutragen.

Hierzu gehören:

I �die Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfest

stellung und bei der Geltendmachung von Unterhaltsan

sprüchen (§ 52a),

I �die Mitwirkung in Verfahren vor Familien- und 

Vormundschaftsgerichten (z. B. bei der Regelung der elter-

lichen Sorge oder des Umgangsrechts, § 50),

I �die Führung von Beistandschaften, Amtspflegschaften und 

Vormundschaften, wenn hierfür Einzelpersonen nicht zur 

Verfügung stehen (§ 55 ff.) und

I �die Mitwirkung in Jugendgerichtsverfahren, mit denen Straf-

taten Jugendlicher und Heranwachsender geahndet werden 

sollen (Jugendgerichtshilfe, § 52).

Was macht das Jugendamt?
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Nichts geht ohne sie!

Rechte von Mädchen, Jungen und Eltern

Die Erziehung ihrer Kinder ist das Recht und die Pflicht 

von Eltern; sie hierbei zu unterstützen, ist Aufgabe der Kin

der- und Jugendhilfe. Aber Kinder und Jugendliche haben 

auch eigene Rechte. Wie Mädchen und Jungen die Berück

sichtigung ihrer Rechte erleben und wie sie bei der Mitge-

staltung ihrer Lebensräume einbezogen werden, bestimmt 

entscheidend die Entwicklung ihrer demokratischen 

Grundhaltungen. Das wachsende Bedürfnis nach selbststän

digem, verantwortungsbewusstem Handeln, ihre religiöse 

Selbstbestimmung, ihre kulturellen Eigenarten sowie der 

Gleichberechtigungsgedanke von Jungen und Mädchen sind 

zu berücksichtigen.

Die Angebote zur Jugendarbeit sollen von den Kindern und 

Jugendlichen mitbestimmt und mitgestaltet werden (§ 11).  

In Jugendverbänden wird Jugendarbeit von jungen Men-

schen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mit-

verantwortet (§ 12).

Jugendhilfeplanung hat die Bedürfnisse, Wünsche und Inter-

essen der jungen Menschen einzubeziehen (§ 80).

Nichts geht ohne sie!
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  
in der Gesellschaft und ihre Rechte in der  
Kinder- und Jugendhilfe

Nach der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 haben Kin-

der das Recht, ihre Meinung frei zu äußern. Ihre Meinung 

muss in allen ihren Angelegenheiten berücksichtigt werden.

Zur Beteiligung an gesellschaftlichen Entscheidungen und 

Diskussionen und zur Mitgestaltung ihrer Lebensorte gibt es 

inzwischen sehr unterschiedliche Formen, z. B.

I� �Initiativen und Aktionen von Kindern und Jugendlichen,

I� �Kinder- und Jugendparlamente,

I� �Kinderforen und runde Tische,

I� �Kinderbeauftragte und Kinderanwälte,

I� �projektbezogene Veranstaltungen,

I� �Schülervertretungen in den Schulen,

I� �Jugendvertretungen in Betrieben,

I� �Mitbestimmung in Jugendverbänden und Jugendeinrich-

tungen,

I� �Jugendvertretungen in Heimen und Erziehungshilfeein-

richtungen.

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Entschei

dungsprozessen muss alters- und interessengerecht sein.  

Die Ergebnisse müssen zeitnah umgesetzt werden. Nach dem 

SGB VIII sind Mädchen und Jungen an allen sie betreffenden 

Entscheidungen der Jugendhilfe zu beteiligen (§ 8 Abs. 1). 

Die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen 

müssen dabei berücksichtigt werden (§ 9).

Nichts geht ohne sie?
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Wenn ein junger Mensch in einer Not- und Konfliktlage sich 

an das Jugendamt wendet, so kann er dort auch ohne Wis

sen der Eltern beraten werden (§ 8 Abs. 3). Dabei hat er auch 

das Recht, sich eine vertraute Person zur Unterstützung mit 

in die Gespräche zu nehmen (§ 13 Sozialgesetzbuch X).

Beteiligung und Rechte der Eltern

Ohne die Mitwirkung und Beteiligung der Eltern können die 

meisten Angebote der Kinder- und Jugendhilfe nicht gelin-

gen. In der Kindertageseinrichtung können die Eltern über 

die Gestaltung der Arbeit mitbestimmen (§ 22a Abs. 2). Oft 

sind Elterninitiativen auch selber Träger von Kindergärten 

oder Kindergrup­pen (§ 25). In Familienbildungsstätten 

treffen sich vielfach Mütter (und Väter), um gemeinsam 

über Fragen zu diskutieren oder sich als Selbsthilfegrup­pen 

gegenseitig zu helfen, z. B. wenn sie alleinerziehend sind. In 

vielen Städten gibt es inzwischen Bürgerinitiativen, die sich 

für die Gestaltung und Verbesserung der Lebensverhältnis

se von Familien einsetzen. Jeder kann sich auch unmittelbar 

an die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses wenden.  

Je mehr diese angesprochen werden und von deren Wün-

schen erfahren, desto besser kann die Jugendhilfe ihren 

Auftrag zur Mitgestaltung des Lebens in den Städten und 

Kreisen erfüllen.

Recht auf Mitentscheidung bei  
Erziehungshilfen

Wenn Eltern, Mädchen und Jungen Hilfe zur Erziehung 

erhalten, so müssen die Fachkräfte des Jugendamtes die 

Nichts geht ohne sie!
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Wünsche der Eltern berücksichtigen (§ 5). Grundlage für die 

Ausgestaltung und Steuerung einer Hilfe zur Erziehung ist 

der Hilfeplan, der gemeinsam von den Fachkräften sowie 

Kindern, Jugendlichen und Eltern entwickelt und fortge-

schrieben wird (§ 36). Das Jugendamt hat die Pflicht, mit den 

Eltern zusammenzuarbeiten. Je besser die Absprache zwi

schen dem Jugendamt, der Einrichtung, den Eltern und dem 

Kind oder Jugendlichen ist, umso eher kann die Hilfe auch 

wirklich zur Überwindung der Krise führen.

Auch ein Jugendamt kann sich irren ...

... oder eine Entscheidung treffen, die – aus welchen Grün-

den auch immer – nicht akzeptiert wird. Den Betroffenen 

bleibt dann die Möglichkeit, zur Wahrung ihrer Rechte  

und zur Vertretung ihrer Interessen tätig zu werden.  

Wenn Beschwerden, Eingaben oder ein Widerspruch nichts 

ausrichten, besteht die Möglichkeit, Gerichte anzurufen. 

In allen Bereichen, wo es um Leistungen (Versagung von 

Leistungen, andere Leistungen als die gewünschten) geht, 

sind die Verwaltungsgerichte zuständig. Damit kommen 

Eltern oder Kinder allein aber zumeist nicht zu Recht. Sie 

sollten sich dann um einen Beistand bemühen. In einer Bera-

tungsstelle, in der Sprechstunde des Kinderschutzbundes, 

bei einer Kinderbeauftragten oder bei einer Bürgerbera-

tung kann man sich ersten Rat holen. Über die Tätigkeit des 

Jugendamts als Amtsvormund oder Amtspfleger wacht das 

Vormundschaftsgericht.

Nichts geht ohne sie!
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Jugend hat Zukunft!

Eine gute und leistungsfähige Jugendhilfe ist eine wirk-

same Zukunftsinvestition. Deshalb muss auch zukünftig ein 

umfassender und bedarfsgerechter Ausbau der Leistungen 

und Angebote der Jugendhilfe gesichert werden. Dabei gilt 

es insbesondere darauf zu achten, dass Jugendhilfe

I� �in ihren vorbeugenden (präventiven) Angeboten gestärkt 

wird,

I� �durch Kooperation und Vernetzung ihre Wirksamkeit stei-

gert,

I� �flexibel auf die konkreten Alltagsprobleme von Kindern, 

Jugendlichen und Familien reagiert,

I� �die Selbsthilfe unterstützt und stärkt,

I� �den unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jun-

gen Rechnung trägt und Gleichstellung fördert und

I� �unterschiedliche Lebenslagen (z. B. mögliche Benachtei-

ligungen) und kulturelle Bedürfnisse in ihrem Handeln 

berücksichtigt.

Es ist nicht zu übersehen, dass einige Probleme und Schwie-

rigkeiten von Kindern, Jugendlichen und Familien ihre 

Ursachen in gesellschaftlichen Bereichen haben, auf die die 

Jugendhilfe mit ihren Möglichkeiten unmittelbar nicht Ein-

fluss nehmen kann. Jugendhilfe kann sich in Zusammenar-

beit mit Politik und anderen staatlichen Institutionen (z. B. 

Schule, Arbeitsverwaltung) zum Interessenvertreter und 

zur Lobby für die Belange von Kindern, Jugendlichen und 

Familien machen.

Jugend hat Zukunft!
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In den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten war 

Jugendhilfe immer wieder gefordert, neue Lösungen für 

aktuelle Herausforderungen zu finden. Gegenwärtig ist die 

Jugendhilfe in der Bundesrepublik in einer guten „Verfas

sung“. Damit sie auch die Herausforderungen der Zukunft 

erfolgreich bewältigen kann, braucht sie Unterstützung. 

Unterstützung von innen – den dort tätigen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern, den in diesem Feld engagierten 

Verbänden und Institutionen –, aber auch die Unterstüt-

zung durch Politik und gesellschaftliche Gruppen und 

– nicht zuletzt – durch all diejenigen, die Kindern, Jugend-

lichen und Familien in unserer Gesellschaft eine gute 

Zukunft und mehr Chancen geben wollen.

Jugend hat Zukunft!
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Zum Weiterlesen

Unser Recht auf Erziehungshilfe ...

Evangelischer Erziehungsverband e. V., EREV. (Hg.)

Flüggestr. 21, 30161 Hannover

Johannes Münder u. a.

Frankfurter Kommentar Kinder- und Jugendhilfe

4., vollständig überarbeitete Auflage

Münster 2006

Reinhard Wiesner u. a.

SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe

München 2006, 3. Auflage

Adressen

Landesjugendämter

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport

Landesjugendamt

Beuthstr. 6–8

10117 Berlin

www.senbjs.berlin.de

Sächsisches Landesamt für Familie und Soziales

Abt. V

Landesjugendamt

Reichsstr. 3

09112 Chemnitz

www.slfs.sachsen.de

Zum Weiterlesen

Berlin

Chemnitz
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Amt für Familie,

Jugend und Sozialordnung

– FS 4 –

Hamburger Straße 47

22083 Hamburg

www.hamburg.de

Kommunalverband für Jugend und Soziales 

Baden-Württemberg 

Landesjugendamt

Lindenspürstr. 39

70176 Stuttgart

www.kvjs.de

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie,  

Jugend und Senioren des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Str. 4

24113 Kiel

www.msgf.schleswig-holstein.de

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung  

Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97–101

55118 Mainz

www.lsjv.rlp.de

Landesjugendamt

Mecklenburg-Vorpommern

Behördenzentrum

Neustrelitzer Straße 120, Block E

17033 Neubrandenburg

www.lja.brandenburg.de

Adressen

Hamburg

Stuttgart

Kiel

Mainz

Neubranden-

burg
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Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung  

des Saarlandes

Huchstraße 67

66115 Saarbrücken

www.soziales.saarland.de

Hessisches Sozialministerium

Abt II – Landesjugendamt

Dostojewskistr. 4

65187 Wiesbaden

www.sozialministerium.hessen.de

Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit,  

Jugend und Soziales

Landesjugendamt

Contrescarpe 72

28195 Bremen

www.jugendinfo.de/landesjugendamt

Landesamt für Versorgung und Soziales  

des Landes Sachsen-Anhalt

Abt. 4

Landesjugendamt

Neustädter Passage 15

06122 Halle/Saale

www.sachsen-anhalt.de

Niedersächsisches Landesjugendamt

Waterlooplatz 11

30169 Hannover

www.soziales.niedersachsen.de

Adressen

Saarbrücken

Wiesbaden

Bremen

Halle/Saale

Hannover
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Landschaftsverband Rheinland

Landesjugendamt

Herrmann-Plünder-Str. 1

50663 Köln

www.jugend.lvr.de

Landesamt für Soziales und Familie

Landesjugendamt Thüringen

Karl-Liebknecht-Straße 4

98527 Suhl

www.thueringen.de/de/tmsfg/lasf/la/

Bayerisches Landesjugendamt

Winzererstr. 9

80797 München

www.blja.bayern.de

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Landesjugendamt

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

www.lja-wl.de

Landesjugendamt des Landes Brandenburg

Hans-Wittwer-Str. 6

16321 Bernau

www.brandenburg.de/landesjugendamt

Adressen

Köln

Suhl

München

Münster

Bernau
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Kommunale Spitzenverbände

Deutscher Städtetag

Staße des 17. Juni 112

10623 Berlin

www.staedtetag.de

Deutscher Städte- und Gemeindebund

Marienstraße 6

12207 Berlin

www.dstgb.de

Deutscher Landkreistag

Lennéstraße 11

10785 Berlin

www.kreise.de

Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege

Arbeiterwohlfahrt

– Bundesverband e. V. –

Oppelner Straße 130

53119 Bonn

www.awo.org

Deutscher Caritasverband e. V.

Karlstraße 40

79104 Freiburg i. Br.

www.caritas.de

Adressen

Berlin

Bonn

Freiburg i. Br.
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Deutscher Paritätischer

Wohlfahrtsverband

– Gesamtverband e. V. –

Oranienburger Straße 13–14

10178 Berlin

www.paritaet.org

Deutsches Rotes Kreuz

– Generalsekretariat –

Carstennstr. 58

12205 Berlin

www.drk.de

Diakonisches Werk

der Evangelischen Kirche

in Deutschland

Stafflenbergstraße 76

70010 Stuttgart

www.diakonie.de

Zentralwohlfahrtsstelle

der Juden in Deutschland e. V.

Hebelstraße 6

60318 Frankfurt/M.

www.zwst.org

Adressen

Berlin

Stuttgart

Frankfurt/

Main
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Sonstige

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften

Rochusstr. 8–10

53123 Bonn

www.bundespruefstelle.de

Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und  

Jugendschutz e. V.

Mühlendamm 3

10178 Berlin

www.bag-jugendschutz.de

Deutscher Kinderschutzbund

Hinüberstr. 8

30175 Hannover

www.dksb.de

Bundesarbeitsgemeinschaft Kinderschutz-Zentren e. V.

Bonner Str. 147

50968 Köln

www.kinderschutzzentren.de

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ)

Mühlendamm 3

10178 Berlin

www.agj.de

Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH)

Schaumainkai 101–103

60596 Frankfurt

www.igfh.de

Adressen

Bonn

Berlin

Hannover

Köln

Berlin

Frankfurt
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Bundesverband für Erziehungshilfe (AFET) e. V.

– Bundesvereinigung –

Osterstr. 27

30159 Hannover

www.afet-ev.de

Stiftung Deutsche Jugendmarke

Maximilianstr. 28 d

53111 Bonn

www.jugendmarke.de

PFAD für Kinder – Bundesverband  

für Pflege- und Adoptivfamilien e. V.

Geisbergstr. 16

10777 Berlin

www.pfad-bv.de

Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e. V. (bke)

Herrnstr. 53

90763 Fürth

www.bke.de 

Bundesverband alleinerziehender  

Mütter und Väter (VAMV)

Hasenheide 70

10967 Berlin

www.vamv-bundesverband.de

Bundesverband für Kindertagespflege e. V.

Moerserstr. 25

47798 Krefeld

www.tagesmuetter-bundesverband.de

Adressen

Hannover

Bonn

Berlin

Fürth

Berlin

Krefeld
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Sozialgesetzbuch (SGB)

Achtes Buch (VIII)
Kinder- und Jugendhilfe

Achtes Buch Sozialgesetzbuch

(Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990, BGBI. I S. 1163)  

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom  

19. Februar 2007 (BGBL I S 122)

Sozialgesetzbuch

§
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Dritter Abschnitt
Vereinbarungen über Leistungsangebote,  
Entgelte und Qualitätsentwicklung

§	78a	 Anwendungsbereich
§	78b	� Voraussetzungen für die Übernahme 

des Leistungsentgelts
§	78c	� Inhalt der Leistungs- und Entgeltverein

barungen
§	78d	 Vereinbarungszeitraum
§	78e	� Örtliche Zuständigkeit für den 

Abschluss von Vereinbarungen
§	78f	 Rahmenverträge
§	78g	 Schiedsstelle

Vierter Abschnitt
Gesamtverantwortung, Jugendhilfe
planung

§	79	� Gesamtverantwortung, Grundaus- 
stattung

§	80	 Jugendhilfeplanung
§	8 1	� Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

und öffentlichen Einrichtungen
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§

Sechstes Kapitel
Zentrale Aufgaben

§	82	 Aufgaben der Länder
§	83	� Aufgaben des Bundes, Bundesjugend-

kuratorium
§	84	 Jugendbericht

Siebtes Kapitel
Zuständigkeit, Kostenerstattung
Erster Abschnitt
Sachliche Zuständigkeit

§	85	 Sachliche Zuständigkeit

Zweiter Abschnitt
Örtliche Zuständigkeit
I Erster Unterabschnitt
Örtliche Zuständigkeit für Leistungen
§	86	� Örtliche Zuständigkeit für Leistungen 

an Kinder, Jugendliche und ihre Eltern
§	86a	� Örtliche Zuständigkeit für Leistungen 

an junge Volljährige
§	86b	�Örtliche Zuständigkeit für Leistungen 

in gemeinsamen Wohnformen für  
Mütter/Väter und Kinder

§	86c	� Fortdauernde Leistungsverpflichtung 
beim Zuständigkeitswechsel

§	86d	�Verpflichtung zum vorläufigen Tätig
werden

I Zweiter Unterabschnitt
Örtliche Zuständigkeit für andere Aufgaben
§	87	� Örtliche Zuständigkeit für vorläufige 

Maßnahmen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen

§	87a	� Örtliche Zuständigkeit für Erlaubnis, 
Meldepflichten und Untersagung

§	87b	� Örtliche Zuständigkeit für die Mitwir
kung in gerichtlichen Verfahren

§	87c	� Örtliche Zuständigkeit für die Beistand
schaft, die Amtspflegschaft, die Amts
vormundschaft und die Auskunft nach 
§ 58a

§	87d	� Örtliche Zuständigkeit für weitere  
Aufgaben im Vormundschaftswesen

§	87e	� Örtliche Zuständigkeit für Beurkun
dung und Beglaubigung

I Dritter Unterabschnitt
Örtliche Zuständigkeit bei Aufenthalt  
im Ausland
§	88	� Örtliche Zuständigkeit bei Aufenthalt 

im Ausland

Dritter Abschnitt
Kostenerstattung

§	89	� Kostenerstattung bei fehlendem 
gewöhnlichen Aufenthalt

§	89a	� Kostenerstattung bei fortdauernder 
Vollzeitpflege

§	89b	�Kostenerstattung bei vorläufigen Maß-
nahmen zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen

§	89c	� Kostenerstattung bei fortdauernder 
oder vorläufiger Leistungsverpflich
tung

§	89d	� Kostenerstattung bei Gewährung von 
Jugendhilfe nach der Einreise

§	89e	� Schutz der Einrichtungsorte
§	89f	 Umfang der Kostenerstattung
§	89g	Landesrechtsvorbehalt
§	89h	Übergangsvorschrift

Achtes Kapitel
Kostenbeteiligung
Erster Abschnitt
Pauschalierte Kostenbeteiligung

§	90	� Pauschalierte Kostenbeteiligung
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§

Zweiter Abschnitt
Kostenbeiträge für stationäre und  
teilstationäre Leistungen und vorläufige 
Maßnahmen
§	 91	� Anwendungsbereich
§	92	� Ausgestaltung der Heranziehung
§	93	 Berechnung des Einkommens
§	94	� Umfang der Heranziehung

Dritter Abschnitt
Überleitung von Ansprüchen

§	95	 Überleitung von Ansprüchen
§	96	 weggefallen

Vierter Abschnitt
Ergänzende Vorschriften

§	 97	 Feststellung der Sozialleistungen
§	 97a	Pflicht zur Auskunft
§	 97b	Übergangsregelung
§	 97c	�Erhebung von Gebühren und Auslagen

Neuntes Kapitel
Kinder- und Jugendhilfestatistik

§	 98	 Zweck und Umfang der Erhebung
§	 99	 Erhebungsmerkmale
§	 100	Hilfsmerkmale
§	 101	 Periodizität und Berichtszeitraum
§	 102	 Auskunftspflicht
§	 103	 Übermittlung

Zehntes Kapitel
Straf- und Bußgeldvorschriften

§	 104	 Bußgeldvorschriften
§	 105	 Strafvorschriften
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§ 1

Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, 
Jugendhilfe

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf 
Förderung seiner Entwicklung und auf Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das 
natürliche Recht der Eltern und die zuvör-
derst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre 
Betätigung wacht die staatliche Gemein-
schaft.

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des 
Rechts nach Absatz 1 insbesondere
1.	� junge Menschen in ihrer individuellen 

und sozialen Entwicklung fördern und 
dazu beitragen, Benachteiligungen zu 
vermeiden oder abzubauen,

2.	� Eltern und andere Erziehungsberechtigte 
bei der Erziehung beraten und unterstüt-
zen,

3.	� Kinder und Jugendliche vor Gefahren für 
ihr Wohl schützen,

4.	� dazu beitragen, positive Lebensbedingun
gen für junge Menschen und ihre Familien 
sowie eine kinder- und familienfreund-
liche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

§ 2

Aufgaben der Jugendhilfe

(1)	 Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und 
andere Aufgaben zugunsten junger Men-
schen und Familien.
(2) Leistungen der Jugendhilfe sind:

1.	� Angebote der Jugendarbeit, der Jugend-
sozialarbeit und des erzieherischen  
Kinder- und Jugendschutzes (§§ 11 bis 14),

2.	� Angebote zur Förderung der Erziehung 
in der Familie (§§ 16 bis 21),

3.	� Angebote zur Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
(§§ 22 bis 25),

4.	� Hilfe zur Erziehung und ergänzende  
Leistungen (§§ 27 bis 35, 36, 37, 39, 40),

5.	� Hilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche und ergänzende Leistungen 
(§§ 35a bis 37, 39, 40),

6.	� Hilfe für junge Volljährige und Nachbe
treuung (§ 41).

(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe sind
1.	� die Inobhutnahme von Kindern und 

Jugendlichen (§ 42),
2.	� aufgehoben
3.	� die Erteilung, der Widerruf und die 

Zurücknahme der Pflegeerlaubnis  
(§§ 43, 44),

4.	� die Erteilung, der Widerruf und die 
Zurücknahme der Erlaubnis für den 
Betrieb einer Einrichtung sowie die Ertei-
lung nachträglicher Auflagen und die 
damit verbundenen Aufgaben (§§ 45 bis 
47, 48a), 

5. 	� die Tätigkeitsuntersagung (§§ 48, 48a),
6. 	� die Mitwirkung in Verfahren vor den Vor-

mundschafts- und den Familiengerichten 
(§ 50),

7. 	� die Beratung und Belehrung in Verfahren 
zur Annahme als Kind (§ 51),

8. 	� die Mitwirkung in Verfahren nach dem 
Jugendgerichtsgesetz (§ 52),

9. 	� die Beratung und Unterstützung von 
Müttern bei Vaterschaftsfeststellung und 
Geltendmachung von Unterhaltsansprü

Erstes Kapitel: 
Allgemeine Vorschriften
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chen sowie von Pflegern und Vormün-
dern (§§ 52a, 53),

10.	�die Erteilung, der Widerruf und die 
Zurücknahme der Erlaubnis zur Übernah-
me von Vereinsvormundschaften (§ 54),

11.	� Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amts-
vormundschaft und Gegenvormund
schaft des Jugendamts (§§ 55 bis 58),

12.	� Beurkundung und Beglaubigung (§ 59),
13.	� die Aufnahme von vollstreckbaren 

Urkunden (§ 60).

§ 3

Freie und öffentliche Jugendhilfe

(1) Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch 
die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher 
Wertorientierungen und die Vielfalt von 
Inhalten, Methoden und Arbeitsformen.

(2) Leistungen der Jugendhilfe werden von 
Trägern der freien Jugendhilfe und von Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe erbracht. 
Leistungsverpflichtungen, die durch dieses 
Buch begründet werden, richten sich an die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe werden 
von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
wahrgenommen. Soweit dies ausdrücklich 
bestimmt ist, können Träger der freien 
Jugendhilfe diese Aufgaben wahrnehmen 
oder mit ihrer Ausführung betraut werden.

§ 4

Zusammenarbeit der öffentlichen Jugend-
hilfe mit der freien Jugendhilfe

(1) Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der 
freien Jugendhilfe zum Wohl junger Men-

schen und ihrer Familien partnerschaftlich 
zusammenarbeiten. Sie hat dabei die Selbst
ständigkeit der freien Jugendhilfe in Ziel-
setzung und Durchführung ihrer Aufgaben 
sowie in der Gestaltung ihrer Organisations
struktur zu achten.

(2) Soweit geeignete Einrichtungen, Diens
te und Veranstaltungen von anerkannten 
Trägern der freien Jugendhilfe betrieben 
werden oder rechtzeitig geschaffen werden 
können, soll die öffentliche Jugendhilfe von 
eigenen Maßnahmen absehen.

(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die freie 
Jugendhilfe nach Maßgabe dieses Buches 
fördern und dabei die verschiedenen For-
men der Selbsthilfe stärken.

§ 5

Wunsch- und Wahlrecht

(1) Die Leistungsberechtigten haben das 
Recht, zwischen Einrichtungen und Diens-
ten verschiedener Träger zu wählen und 
Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der 
Hilfe zu äußern. Sie sind auf dieses Recht hin
zuweisen.

(2) Der Wahl und den Wünschen soll entspro
chen werden, sofern dies nicht mit unver-
hältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. 
Wünscht der Leistungsberechtigte die Erbrin
gung einer in § 78a genannten Leistung in 
einer Einrichtung, mit deren Träger keine 
Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so soll 
der Wahl nur entsprochen werden, wenn 
die Erbringung der Leistung in dieser Einrich
tung im Einzelfall oder nach Maßgabe des 
Hilfeplanes (§ 36) geboten ist.
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§

§ 6

Geltungsbereich

(1) Leistungen nach diesem Buch werden 
jungen Menschen, Müttern, Vätern und 
Personensorgeberechtigten von Kindern 
und Jugendlichen gewährt, die ihren tat-
sächlichen Aufenthalt im Inland haben. Für 
die Erfüllung anderer Aufgaben gilt Satz 1 
entsprechend. Umgangsberechtigte haben 
unabhängig von ihrem tatsächlichen Aufent-
halt Anspruch auf Beratung und Unterstüt
zung bei der Ausübung des Umgangsrechts, 
wenn das Kind oder der Jugendliche seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat.

(2) Ausländer können Leistungen nach 
diesem Buch nur beanspruchen, wenn sie 
rechtmäßig oder aufgrund einer ausländer-
rechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland haben. Absatz 1 Satz 2 
bleibt unberührt.

(3) Deutschen können Leistungen nach 
diesem Buch auch gewährt werden, wenn 
sie ihren Aufenthalt im Ausland haben und 
soweit sie nicht Hilfe vom Aufenthaltsland 
erhalten.

(4) Regelungen des über- und zwischenstaat
lichen Rechts bleiben unberührt.

§ 7

Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Buches ist
1.	� Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, 

soweit nicht die Absätze 2 bis 4 etwas 
anderes bestimmen,

2.	  �Jugendlicher, wer 14, aber noch nicht  
18 Jahre alt ist,

3.	  �junger Volljähriger, wer 18, aber noch 
nicht 27 Jahre alt ist,

4.	  �junger Mensch, wer noch nicht 27 Jahre 
alt ist,

5.	  �Personensorgeberechtigter, wem allein 
oder gemeinsam mit einer anderen 
Person nach den Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuchs die Personensorge 
zusteht,

6.	� Erziehungsberechtigter der Personensor
geberechtigte und jede sonstige Person 
über 18 Jahre, soweit sie aufgrund einer 
Vereinbarung mit dem Personensorgebe
rechtigten nicht nur vorübergehend und 
nicht nur für einzelne Verrichtungen Auf
gaben der Personensorge wahrnimmt.

(2) Kind im Sinne des § 1 Abs. 2 ist, wer noch 
nicht 18 Jahre alt ist.

(3) (weggefallen)

(4) Die Bestimmungen dieses Buches, die sich 
auf die Annahme als Kind beziehen, gelten 
nur für Personen, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben.

§ 8

Einkommens- und Arbeitszeitnachweis, 
Auskunftspflicht des Arbeitgebers

(1) Kinder und Jugendliche sind entspre
chend ihrem Entwicklungsstand an allen 
sie betreffenden Entscheidungen der 
öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie 
sind in geeigneter Weise auf ihre Rechte im 
Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren 
vor dem Familiengericht, dem Vormund
schaftsgericht und dem Verwaltungsgericht 
hinzuweisen.
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(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, 
sich in allen Angelegenheiten der Erziehung 
und Entwicklung an das Jugendamt zu  
wenden.

(3) Kinder und Jugendliche können ohne 
Kenntnis des Personensorgeberechtigten 
beraten werden, wenn die Beratung auf-
grund einer Not- und Konfliktlage erforder-
lich ist und solange durch die Mitteilung an 
den Personensorgeberechtigten der Bera
tungszweck vereitelt würde.

§ 8a

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige 
Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so 
hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammen
wirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. 
Dabei sind die Personensorgeberechtigten 
sowie das Kind oder der Jugendliche einzu-
beziehen, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt wird. Hält das Jugend-
amt zur Abwendung der Gefährdung die 
Gewährung von Hilfen für geeignet und 
notwendig, so hat es diese den Personensorge
berechtigten oder den Erziehungsberechtig-
ten anzubieten.

(2) In Vereinbarung mit den Trägern von 
Einrichtungen und Diensten, die Leistungen 
nach diesem Buch erbringen, ist sicherzu-
stellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauf-
trag nach Absatz 1 in entsprechender Weise 
wahrnehmen und bei der Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene 
Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die 
Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fach-

kräfte bei den Personensorgeberechtigten 
oder den Erziehungsberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, 
wenn sie diese für erforderlich halten, und 
das Jugendamt informieren, falls die ange-
nommenen Hilfen nicht ausreichend erschei-
nen, um die Gefährdung abzuwenden.

(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des 
Familiengerichts für erforderlich, so hat es 
das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn 
die Personensorgeberechtigten oder die 
Erziehungsberechtigten nicht bereit oder 
in der Lage sind, bei der Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht 
eine dringende Gefahr und kann die Ent-
scheidung des Gerichts nicht abgewartet 
werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, 
das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu 
nehmen.

(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung 
das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der 
Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt 
auf die Inanspruchnahme durch die Perso
nensorgeberechtigten oder die Erziehungs
berechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges 
Tätigwerden erforderlich und wirken die 
Personensorgeberechtigten oder die Erzie-
hungsberechtigten nicht mit, so schaltet das 
Jugendamt die anderen zur Abwendung der 
Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.

§ 9

Grundrichtung der Erziehung, Gleich
berechtigung von Mädchen und Jungen

�Bei der Ausgestaltung der Leistungen und 
der Erfüllung der Aufgaben sind
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(1) die von den Personensorgeberechtigten 
bestimmte Grundrichtung der Erziehung 
sowie die Rechte der Personensorgeberech
tigten und des Kindes oder des Jugendlichen 
bei der Bestimmung der religiösen Erziehung 
zu beachten,

(2) die wachsende Fähigkeit und das wach-
sende Bedürfnis des Kindes oder des Jugend-
lichen zu selbstständigem, verantwortungs
bewusstem Handeln sowie die jeweiligen 
besonderen sozialen und kulturellen Bedürf
nisse und Eigenarten junger Menschen und 
ihrer Familien zu berücksichtigen,

(3) die unterschiedlichen Lebenslagen von 
Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, 
Benachteiligungen abzubauen und die 
Gleichberechtigung von Mädchen und Jun-
gen zu fördern.

§ 10

Verhältnis zu anderen Leistungen  
und Verpflichtungen
 

(1) Verpflichtungen anderer, insbesondere 
der Träger anderer Sozialleistungen und der 
Schulen, werden durch dieses Buch nicht 
berührt. Auf Rechtsvorschriften beruhende 
Leistungen anderer dürfen nicht deshalb ver-
sagt werden, weil nach diesem Buch entspre-
chende Leistungen vorgesehen sind.

(2) Unterhaltspflichtige Personen werden 
nach Maßgabe der §§ 90 bis 97 b an den 
Kosten für Leistungen und vorläufige Maß-
nahmen nach diesem Buch beteiligt. Soweit 
die Zahlung des Kostenbeitrags die Leistungs
fähigkeit des Unterhaltspflichtigen mindert 
oder der Bedarf des jungen Menschen durch 
Leistungen und vorläufige Maßnahmen nach  

diesem Buch gedeckt ist, ist dies bei der 
Berechnung des Unterhalts zu berücksich
tigen.

(3) Die Leistungen aus diesem Buch gehen 
Leistungen nach dem Zweiten Buch vor. Leis-
tungen nach § 3 Abs. 2 und §§ 14 bis 16 des 
Zweiten Buches gehen den Leistungen nach 
diesem Buch vor.

(4) Die Leistungen nach diesem Buch gehen 
Leistungen nach dem Zwölften Buch vor. 
Leistungen der Eingliederungshilfe nach 
dem Zwölften Buch für junge Menschen, die 
körperlich oder geistig behindert oder von 
einer solchen Behinderung bedroht sind, 
gehen Leistungen nach diesem Buch vor. 
Landesrecht kann regeln, dass Leistungen 
der Frühförderung für Kinder unabhängig 
von der Art der Behinderung vorrangig von 
anderen Leistungsträgern gewährt werden.

§
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§

Erster Abschnitt: Jugendarbeit, 
Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- 
und Jugendschutz

§ 11

Jugendarbeit

(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung 
ihrer Entwicklung erforderlichen Ange-
bote der Jugendarbeit zur Verfügung zu 
stellen. Sie sollen an den Interessen junger 
Menschen anknüp­fen und von ihnen mit
bestimmt und mitgestaltet werden, sie zur 
Selbstbestimmung befähigen und zu gesell
schaftlicher Mitverantwortung und zu sozia
lem Engagement anregen und hinführen.

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbän
den, Gruppen und Initiativen der Jugend, 
von anderen Trägern der Jugendarbeit und 
den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie 
umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, 
die offene Jugendarbeit und gemeinwesen
orientierte Angebote.

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit 
gehören:
1.	� außerschulische Jugendbildung mit 

allgemeiner, politischer, sozialer, gesund
heitlicher, kultureller, naturkundlicher 
und technischer Bildung,

2.	  �Jugendarbeit in Sport, Spiel und Gesellig
keit,

3.	  �arbeitswelt-, schul- und familienbezoge
ne Jugendarbeit,

4.	  internationale Jugendarbeit,
5.	  Kinder- und Jugenderholung,
6.	  Jugendberatung.

(4) Angebote der Jugendarbeit können auch 
Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet 
haben, in angemessenem Umfang einbezie-
hen.

§ 12

Förderung der Jugendverbände

(1) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der 
Jugendverbände und Jugendgrup­pen ist unter 
Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenle-
bens nach Maßgabe des § 74 zu fördern.

(2) In Jugendverbänden und Jugendgrup­pen 
wird Jugendarbeit von jungen Menschen 
selbst organisiert, gemeinschaftlich gestal-
tet und mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf 
Dauer angelegt und in der Regel auf die 
eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann 
sich aber auch an junge Menschen wenden, 
die nicht Mitglieder sind. Durch Jugendver
bände und ihre Zusammenschlüsse werden 
Anliegen und Interessen junger Menschen 
zum Ausdruck gebracht und vertreten.

§ 13

Jugendsozialarbeit

(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich 
sozialer Benachteiligungen oder zur Über-
windung individueller Beeinträchtigungen 
in erhöhtem Maße auf Unterstützung ange
wiesen sind, sollen im Rahmen der Jugend
hilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten 
werden, die ihre schulische und berufliche 
Ausbildung, Eingliederung in die Arbeits
welt und ihre soziale Integration fördern.

Zweites Kapitel:  
Leistungen der Jugendhilfe
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(2) Soweit die Ausbildung dieser jungen 
Menschen nicht durch Maßnahmen und 
Programme anderer Träger und Organisati-
onen sichergestellt wird, können geeignete 
sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- 
und Beschäftigungsmaßnahmen angebo
ten werden, die den Fähigkeiten und dem 
Entwicklungsstand dieser jungen Menschen 
Rechnung tragen.

(3) Jungen Menschen kann während der Teil-
nahme an schulischen oder beruflichen Bil-
dungsmaßnahmen oder bei der beruflichen 
Eingliederung Unterkunft in sozialpädago-
gisch begleiteten Wohnformen angeboten 
werden. In diesen Fällen sollen auch der 
notwendige Unterhalt des jungen Menschen 
sichergestellt und Krankenhilfe nach Maß
gabe des § 40 geleistet werden.

(4) Die Angebote sollen mit den Maßnahmen 
der Schulverwaltung, der Bundesagentur für 
Arbeit, der Träger betrieblicher und außer-
betrieblicher Ausbildung sowie der Träger 
von Beschäftigungsangeboten abgestimmt 
werden.

§ 14

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

(1) Jungen Menschen und Erziehungsberech
tigten sollen Angebote des erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden.

(2) Die Maßnahmen sollen
1.	� junge Menschen befähigen, sich vor 

gefährdenden Einflüssen zu schützen, 
und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungs-
fähigkeit und Eigenverantwortlichkeit 
sowie zur Verantwortung gegenüber 
ihren Mitmenschen führen,

2.	� Eltern und andere Erziehungsberechtigte 
besser befähigen, Kinder und Jugendliche 
vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

§ 15

Landesrechtsvorbehalt

Das Nähere über Inhalt und Umfang der in 
diesem Abschnitt geregelten Aufgaben und 
Leistungen regelt das Landesrecht.

Zweiter Abschnitt: 
Förderung der Erziehung in der Familie

§ 16

Allgemeine Förderung der Erziehung  
in der Familie

(1) Müttern, Vätern, anderen Erziehungs
berechtigten und jungen Menschen sollen 
Leistungen der allgemeinen Förderung der 
Erziehung in der Familie angeboten werden. 
Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter 
und andere Erziehungsberechtigte ihre Erzie
hungsverantwortung besser wahrnehmen 
können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie 
Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei 
gelöst werden können.

(2) Leistungen zur Förderung der Erziehung 
in der Familie sind insbesondere
1.	� Angebote der Familienbildung, die auf 

Bedürfnisse und Interessen sowie auf 
Erfahrungen von Familien in unter-
schiedlichen Lebenslagen und Erzie-
hungssituationen eingehen, die Familie 
zur Mitarbeit in Erziehungseinrichtun
gen und in Formen der Selbst- und Nach
barschaftshilfe besser befähigen sowie 
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junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft 
und das Zusammenleben mit Kindern vor
bereiten,

2.	� Angebote der Beratung in allgemeinen 
Fragen der Erziehung und Entwicklung 
junger Menschen,

3.	� Angebote der Familienfreizeit und der 
Familienerholung, insbesondere in 
belastenden Familiensituationen, die bei 
Bedarf die erzieherische Betreuung der 
Kinder einschließen.

(3) Das Nähere über Inhalt und Umfang der 
Aufgaben regelt das Landesrecht.

§ 17

Beratung in Fragen der Partnerschaft, 
Trennung und Scheidung

(1) Mütter und Väter haben im Rahmen der 
Jugendhilfe Anspruch auf Beratung in Fra-
gen der Partnerschaft, wenn sie für ein Kind 
oder einen Jugendlichen zu sorgen haben 
oder tatsächlich sorgen. Die Beratung soll 
helfen,
1. 	� ein partnerschaftliches Zusammenleben 

in der Familie aufzubauen,
2. �	� Konflikte und Krisen in der Familie zu 

bewältigen,
3. 	� im Falle der Trennung oder Scheidung 

die Bedingungen für eine dem Wohl des 
Kindes oder des Jugendlichen förderliche 
Wahrnehmung der Elternverantwortung 
zu schaffen.

(2) Im Falle der Trennung oder Scheidung sind 
Eltern unter angemessener Beteiligung des 
betroffenen Kindes oder Jugendlichen bei der 
Entwicklung eines einvernehmlichen Kon-
zepts für die Wahrnehmung der elterlichen 
Sorge zu unterstützen; dieses Konzept kann 
auch als Grundlage für die richterliche Ent

scheidung über die elterliche Sorge nach der 
Trennung oder Scheidung dienen.

(3) Die Gerichte teilen die Rechtshängigkeit 
von Scheidungssachen, wenn gemeinschaft-
liche minderjährige Kinder vorhanden sind 
(§  622 Abs. 2 Satz 1 der Zivilprozessordnung), 
sowie Namen und Anschriften der Parteien 
dem Jugendamt mit, damit dieses die Eltern 
über das Leistungsangebot der Jugendhilfe 
nach Absatz 2 unterrichtet.

§ 18

Beratung und Unterstützung bei  
der Ausübung der Personensorge und  
des Umgangsrechts

(1) Mütter und Väter, die allein für ein Kind 
oder einen Jugendlichen zu sorgen haben 
oder tatsächlich sorgen, haben Anspruch auf 
Beratung und Unterstützung 
1. 	� bei der Ausübung der Personensorge 

einschließlich der Geltendmachung von 
Unterhalts- oder Unterhaltsersatzansprü
chen des Kindes oder Jugendlichen,

2.	� bei der Geltendmachung ihrer Unterhalts-
ansprüche nach § 1615l des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs.

(2) Mütter und Väter, die mit dem anderen 
Elternteil nicht verheiratet sind, haben 
Anspruch auf Beratung über die Abgabe der 
Sorgeerklärung.

(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch 
auf Beratung und Unterstützung bei der Aus-
übung des Umgangsrechts nach § 1684 Abs. 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Sie sollen 
darin unterstützt werden, dass die Personen, 
die nach Maßgabe der §§ 1684 und 1685 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zum Umgang mit 
ihnen berechtigt sind, von diesem Recht zu 
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ihrem Wohl Gebrauch machen. Eltern, ande-
re Umgangsberechtigte sowie Personen, in 
deren Obhut sich das Kind befindet, haben 
Anspruch auf Beratung und Unterstützung 
bei der Ausübung des Umgangsrechts. Bei 
der Befugnis, Auskunft über die persönlichen 
Verhältnisse des Kindes zu verlangen, bei der 
Herstellung von Umgangskontakten und bei 
der Ausführung gerichtlicher oder vereinbar-
ter Umgangsregelungen soll vermittelt und 
in geeigneten Fällen Hilfestellung geleistet 
werden.

(4) Ein junger Volljähriger hat bis zur Voll
endung des 21. Lebensjahres Anspruch auf 
Beratung und Unterstützung bei der Geltend-
machung von Unterhalts- oder Unterhaltser
satzansprüchen.

§ 19

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/
Väter und Kinder

(1) Mütter oder Väter, die allein für ein Kind 
unter sechs Jahren zu sorgen haben oder tat-
sächlich sorgen, sollen gemeinsam mit dem 
Kind in einer geeigneten Wohnform betreut 
werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der 
Unterstützung bei der Pflege und Erziehung 
des Kindes bedürfen. Die Betreuung schließt 
auch ältere Geschwister ein, sofern die Mutter 
oder der Vater für sie allein zu sorgen hat. Eine 
schwangere Frau kann auch vor der Geburt 
des Kindes in der Wohnform betreut werden.

(2) Während dieser Zeit soll darauf hinge
wirkt werden, dass die Mutter oder der Vater 
eine schulische oder berufliche Ausbildung 
beginnt oder fortführt oder eine Berufstätig-
keit aufnimmt.

(3) Die Leistung soll auch den notwendigen 
Unterhalt der betreuten Personen sowie  
die Krankenhilfe nach Maßgabe des § 40 
umfassen.

§ 20

Betreuung und Versorgung des Kindes in 
Notsituationen

(1) Fällt der Elternteil, der die überwiegende 
Betreuung des Kindes übernommen hat, 
für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus 
gesundheitlichen oder anderen zwingenden 
Gründen aus, so soll der andere Elternteil bei 
der Betreuung und Versorgung des im Haus-
halt lebenden Kindes unterstützt werden, 
wenn
1.	�� er wegen berufsbedingter Abwesenheit 

nicht in der Lage ist, die Aufgabe wahrzu-
nehmen,

2.	� die Hilfe erforderlich ist, um das Wohl des 
Kindes zu gewährleisten,

3.	� Angebote der Förderung des Kindes in 
Tageseinrichtungen oder in Tagespflege 
nicht ausreichen.

(2) Fällt ein alleinerziehender Elternteil oder 
fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen 
oder anderen zwingenden Gründen aus, so 
soll unter der Voraussetzung des Absatzes 1 
Nr. 3 das Kind im elterlichen Haushalt ver-
sorgt und betreut werden, wenn und solan-
ge es für sein Wohl erforderlich ist.

§ 21

Unterstützung bei notwendiger Unterbrin-
gung zur Erfüllung der Schulpflicht

Können Personensorgeberechtigte wegen 
des mit ihrer beruflichen Tätigkeit verbun-
denen ständigen Ortswechsels die Erfüllung 
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der Schulpflicht ihres Kindes oder Jugendli
chen nicht sicherstellen und ist deshalb eine 
anderweitige Unterbringung des Kindes 
oder des Jugendlichen notwendig, so haben 
sie Anspruch auf Beratung und Unterstüt
zung. In geeigneten Fällen können die Kos-
ten der Unterbringung in einer für das Kind 
oder den Jugendlichen geeigneten Wohn-
form einschließlich des notwendigen Unter
halts sowie die Krankenhilfe übernommen 
werden, wenn und soweit dies dem Kind 
oder dem Jugendlichen und seinen Eltern 
aus ihren Einkommen und Vermögen nach 
Maßgabe der §§ 91 bis 93 nicht zuzumuten 
ist. Die Kosten können über das schulpflich-
tige Alter hinaus übernommen werden, 
sofern eine begonnene Schulausbildung 
noch nicht abgeschlossen ist, längstens aber 
bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres.

Dritter Abschnitt: 
Förderung von Kindern in Tageseinrich
tungen und in Kindertagespflege

§ 22

Grundsätze der Förderung

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, 
in denen sich Kinder für einen Teil des Tages 
oder ganztägig aufhalten und in Gruppen 
gefördert werden. Kindertagespflege wird 
von einer geeigneten Tagespflegeperson 
in ihrem Haushalt oder im Haushalt des 
Personensorgeberechtigten geleistet. Das 
Nähere über die Abgrenzung von Tagesein-
richtungen und Kindertagespflege regelt 
das Landesrecht. Es kann auch regeln, dass 
Kindertagespflege in anderen geeigneten 
Räumen geleistet wird.

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kinder
tagespflege sollen
1.	� die Entwicklung des Kindes zu einer eigen-

verantwortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeit fördern,

2.	� die Erziehung und Bildung in der Familie 
unterstützen und ergänzen,

3.	� den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit 
und Kindererziehung besser miteinander 
vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erzie-
hung, Bildung und Betreuung des Kindes 
und bezieht sich auf die soziale, emotionale, 
körperliche und geistige Entwicklung des 
Kindes. Er schließt die Vermittlung orientie-
render Werte und Regeln ein. Die Förderung 
soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den 
sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an 
der Lebenssituation sowie den Interessen und 
Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientie-
ren und seine ethnische Herkunft berücksich-
tigen. 

§ 22a

Förderung von Tageseinrichtungen

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sollen die Qualität der Förderung in ihren 
Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen 
sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu 
gehören die Entwicklung und der Einsatz 
einer pädagogischen Konzeption als Grund-
lage für die Erfüllung des Förderungsauftrags 
sowie der Einsatz von Instrumenten und 
Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den 
Einrichtungen.

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sollen sicherstellen, dass die Fachkräfte in 
ihren Einrichtungen zusammenarbeiten
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1.	� mit den Erziehungsberechtigten und 

Tagespflegepersonen zum Wohl der Kin-
der und zur Sicherung der Kontinuität des 
Erziehungsprozesses,

2.	� mit anderen kinder- und familienbezo-
genen Institutionen und Initiativen im 
Gemeinwesen, insbesondere solchen der 
Familienbildung und -beratung,

�3.	� mit den Schulen, um den Kindern einen 
guten Übergang in die Schule zu sichern 
und um die Arbeit mit Schulkindern in 
Horten und altersgemischten Gruppen zu 
unterstützen.

Die Erziehungsberechtigten sind an den 
Entscheidungen in wesentlichen Angelegen-
heiten der Erziehung, Bildung und Betreu-
ung zu beteiligen.

(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und 
organisatorisch an den Bedürfnissen der Kin-
der und ihrer Familien orientieren. Werden 
Einrichtungen in den Ferienzeiten geschlos-
sen, so hat der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe für die Kinder, die nicht von den 
Erziehungsberechtigten betreut werden kön-
nen, eine anderweitige Betreuungsmöglich-
keit sicherzustellen.

(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, 
sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in Grup-
pen gemeinsam gefördert werden. Zu diesem 
Zweck sollen die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe mit den Trägern der Sozialhilfe 
bei der Planung, konzeptionellen Ausgestal-
tung und Finanzierung des Angebotes zusam-
menarbeiten.

(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sol-
len die Realisierung des Förderungsauftrages 
nach Maßgabe der Absätze 1 bis 4 in den Ein-
richtungen anderer Träger durch geeignete 
Maßnahmen sicherstellen.

§ 23

Förderung der Kindertagespflege

(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach 
Maßgabe von § 24 umfasst die Vermittlung 
des Kindes zu einer geeigneten Tagespflege-
person, soweit diese nicht von der erziehungs-
berechtigten Person nachgewiesen wird, 
deren fachliche Beratung, Begleitung und 
weitere Qualifizierung sowie die Gewährung 
einer laufenden Geldleistung.

(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 
umfasst
1.	� die Erstattung angemessener Kosten, die 

der Tagespflegeperson für den Sachauf-
wand entstehen,

2.	� einen angemessenen Beitrag zur Anerken-
nung ihrer Förderungsleistung und

3.	� die Erstattung nachgewiesener Aufwen-
dungen für Beiträge zu einer Unfallver-
sicherung sowie die hälftige Erstattung 
nachgewiesener Aufwendungen zu einer 
angemessenen Alterssicherung der Tages
pflegeperson.

Die Höhe der laufenden Geldleistung wird 
vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
festgelegt, soweit Landesrecht nicht etwas 
anderes bestimmt. Über die Gewährung 
einer Geldleistung an unterhaltspflichtige 
Personen entscheidet der Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe nach pflichtgemäßem 
Ermessen.

(3) Geeignet im Sinne von Absatz 1 sind Per-
sonen, die sich durch ihre Persönlichkeit, 
Sachkompetenz und Kooperationsbereit-
schaft mit Erziehungsberechtigten und 
anderen Tagespflegepersonen auszeichnen 
und über kindgerechte Räumlichkeiten ver-
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fügen. Sie sollen über vertiefte Kenntnisse 
hinsichtlich der Anforderungen der Kin-
derpflege verfügen, die sie in qualifizierten 
Lehrgängen erworben oder in anderer Wei-
se nachgewiesen haben.

(4) Erziehungsberechtigte und Tagespfle-
gepersonen haben Anspruch auf Beratung 
in allen Fragen der Kindertagespflege. Für 
Ausfallzeiten einer Tagespflegeperson ist 
rechtzeitig eine andere Betreuungsmöglich-
keit für das Kind sicherzustellen. Zusammen-
schlüsse von Tagespflegepersonen sollen 
beraten, unterstützt und gefördert werden.

§ 24

Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen 
und Kindertagespflege

(1) Ein Kind hat vom vollendeten dritten 
Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch 
auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben 
darauf hinzuwirken, dass für diese Alters-
gruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an 
Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung 
in Kindertagespflege zur Verfügung steht.

(2) Für Kinder im Alter unter drei Jahren und 
im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsge-
rechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrich-
tungen und in Kindertagespflege vorzuhal-
ten.

(3) Für Kinder im Alter unter drei Jahren sind 
mindestens Plätze in Tageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege vorzuhalten, wenn
1.	� die Erziehungsberechtigten oder, falls 

das Kind nur mit einem Erziehungsbe-
rechtigten zusammenlebt, diese Person 
einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder 
eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, sich in 

einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in 
der Schulausbildung oder Hochschulaus-
bildung befinden oder an Maßnahmen 
zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des 
Vierten Gesetzes für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt teilnehmen 
oder

2.	� ohne diese Leistung eine ihrem Wohl ent-
sprechende Förderung nicht gewährleis-
tet ist; die §§ 27 bis 34 bleiben unberührt.

Der Umfang der täglichen Betreuungszeit 
richtet sich nach dem individuellen Bedarf 
im Hinblick auf die in Satz 1 genannten Kri-
terien.

(4) Die Jugendämter oder die von ihnen 
beauftragten Stellen sind verpflichtet, Eltern 
oder Elternteile, die Leistungen nach Absatz 
1 oder 2 in Anspruch nehmen wollen, über 
das Platzangebot im örtlichen Einzugsbe-
reich und die pädagogische Konzeption 
der Einrichtungen zu informieren und sie 
bei der Auswahl zu beraten. Landesrecht 
kann bestimmen, dass Eltern das Jugendamt 
oder die beauftragte Stelle innerhalb einer 
bestimmten Frist vor der beabsichtigten 
Inanspruchnahme der Leistung in Kenntnis 
setzen.

(5) Geeignete Tagespflegepersonen im Sin- 
ne von § 23 Abs. 3 können auch vermittelt  
werden, wenn die Voraussetzungen nach 
Absatz 3 nicht vorliegen. In diesem Fall 
besteht die Pflicht zur Gewährung einer lau-
fenden Geldleistung nach § 23 Abs. 1 nicht; 
Aufwendungen nach § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
können erstattet werden.

(6) Weitergehendes Landesrecht bleibt 
unberührt.
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§ 24a

Übergangsregelung für die Ausgestaltung 
des Förderungsangebots

(1) Kann am 1. Januar 2005 in einem Land das 
für die Erfüllung der Verpflichtung nach  
§ 24 Abs. 2 bis 6 erforderliche Angebot nicht 
gewährleistet werden, so können die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe beschließen, 
dass die Verpflichtung nach § 24 Abs. 2 bis 6 
erst ab einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
ab dem 1. Oktober 2010 erfüllt wird.

(2) In diesem Fall sind die örtlichen Träger 
im Rahmen ihrer Jugendhilfeplanung ver-
pflichtet,
1.	� für den Übergangszeitraum jährliche 

Ausbaustufen zur Schaffung eines 
bedarfsgerechten Angebots zu beschlie-
ßen und

2.	� jährlich zum 15. März jeweils den 
aktuellen Bedarf zu ermitteln und den 
erreichten Ausbaustand festzustellen.

(3) Die Bundesregierung hat dem deutschen 
Bundestag jährlich einen Bericht über den 
Stand des Ausbaus nach Absatz 2 vorzulegen.

(4) Solange das erforderliche Angebot noch 
nicht zur Verfügung steht, sind bei der Ver-
gabe der neu geschaffenen Plätze
1.	� Kinder, deren Wohl nicht gesichert ist, 

und
2.	� Kinder, deren Eltern oder alleinerzie-

hende Elternteile eine Ausbildung oder 
Erwerbstätigkeit aufnehmen oder an 
einer Maßnahme zur Eingliederung in 
Arbeit im Sinne des Vierten Gesetzes für 
moderne Dienstleistungen am  Arbeits-
markt teilnehmen,besonders zu berück-
sichtigen.

§ 25

Unterstützung selbstorganisierter  
Förderung von Kindern

Mütter, Väter und andere Erziehungsberech
tigte, die die Förderung von Kindern selbst 
organisieren wollen, sollen beraten und 
unterstützt werden.

§ 26

Landesrechtsvorbehalt

Das Nähere über Inhalt und Umfang der in 
diesem Abschnitt geregelten Aufgaben und 
Leistungen regelt das Landesrecht. Am 31. De
zember 1990 geltende landesrechtliche Rege
lungen, die das Kindergartenwesen dem Bil
dungsbereich zuweisen, bleiben unberührt.

 
Vierter Abschnitt: 
Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshil
fe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige

I �Erster Unterabschnitt: 
Hilfe zur Erziehung

§ 27

Hilfe zur Erziehung

(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der 
Erziehung eines Kindes oder eines Jugend-
lichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erzie-
hung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder 
des Jugendlichen entsprechende Erziehung 
nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine 
Entwicklung geeignet und notwendig ist.
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(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere 
nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Art 
und Umfang der Hilfe richten sich nach dem 
erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll 
das engere soziale Umfeld des Kindes oder des 
Jugendlichen einbezogen werden. Die Hilfe 
ist in der Regel im Inland zu erbringen; sie 
darf nur dann im Ausland erbracht werden, 
wenn dies nach Maßgabe der Hilfeplanung 
zur Erreichung des Hilfezieles im Einzelfall 
erforderlich ist.

(2a) Ist eine Erziehung des Kindes oder 
Jugendlichen außerhalb des Elternhauses 
erforderlich, so entfällt der Anspruch auf Hilfe 
zur Erziehung nicht dadurch, dass eine ande-
re unterhaltspflichtige Person bereit ist, diese 
Aufgabe zu übernehmen; die Gewährung von 
Hilfe zur Erziehung setzt in diesem Fall vor-
aus, dass diese Person bereit und geeignet ist, 
den Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit dem 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maß
gabe der §§ 36 und 37 zu decken.

(3) Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere 
die Gewährung pädagogischer und damit 
verbundener therapeutischer Leistungen. 
Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und Beschäf
tigungsmaßnahmen im Sinne des § 13 Abs. 2 
einschließen.

(4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche wäh-
rend ihres Aufenthaltes in einer Einrichtung 
oder einer Pflegefamilie selbst Mutter eines 
Kindes, so umfasst die Hilfe zur Erziehung 
auch die Unterstützung bei der Pflege und 
Erziehung dieses Kindes.

§ 28

Erziehungsberatung

Erziehungsberatungsstellen und andere 
Beratungsdienste und -einrichtungen sol-
len Kinder, Jugendliche, Eltern und andere 
Erziehungsberechtigte bei der Klärung 
und Bewältigung individueller und famili
enbezogener Probleme und der zugrunde 
liegenden Faktoren, bei der Lösung von 
Erziehungsfragen sowie bei Trennung und 
Scheidung unterstützen. Dabei sollen Fach-
kräfte verschiedener Fachrichtungen zusam
menwirken, die mit unterschiedlichen 
methodischen Ansätzen vertraut sind.

§ 29

Soziale Gruppenarbeit

Die Teilnahme an sozialer Grup­penarbeit 
soll älteren Kindern und Jugendlichen bei 
der Überwindung von Entwicklungsschwie
rigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. 
Soziale Grup­penarbeit soll auf der Grundlage 
eines grup­penpädagogischen Konzepts die 
Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher 
durch soziales Lernen in der Gruppe fördern.

§ 30

Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 

Der Erziehungsbeistand und der Betreuungs
helfer sollen das Kind oder den Jugendlichen 
bei der Bewältigung von Entwicklungspro
blemen möglichst unter Einbeziehung des 
sozialen Umfelds unterstützen und unter 
Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie sei-
ne Verselbstständigung fördern.
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§ 31

Sozialpädagogische Familienhilfe

Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch 
intensive Betreuung und Begleitung Fami-
lien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der 
Bewältigung von Alltagsproblemen, der 
Lösung von Konflikten und Krisen sowie im 
Kontakt mit Ämtern und Institutionen unter-
stützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie 
ist in der Regel auf längere Dauer angelegt 
und erfordert die Mitarbeit der Familie.

§ 32

Erziehung in einer Tagesgruppe

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgrup­pe soll 
die Entwicklung des Kindes oder des Jugend-
lichen durch soziales Lernen in der Gruppe, 
Begleitung der schulischen Förderung und 
Elternarbeit unterstützen und dadurch den 
Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen 
in seiner Familie sichern. Die Hilfe kann auch 
in geeigneten Formen der Familienpflege 
geleistet werden.

§ 33

Vollzeitpflege

Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll 
entsprechend dem Alter und Entwicklungs
stand des Kindes oder des Jugendlichen und 
seinen persönlichen Bindungen sowie den 
Möglichkeiten der Verbesserung der Erzie
hungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 
Kindern und Jugendlichen in einer anderen 
Familie eine zeitlich befristete Erziehungshil
fe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform 
bieten. Für besonders entwicklungsbeein

trächtigte Kinder und Jugendliche sind 
geeignete Formen der Familienpflege zu 
schaffen und auszubauen.

§ 34

Heimerziehung, sonstige betreute  
Wohnform

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung 
über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder 
in einer sonstigen betreuten Wohnform soll 
Kinder und Jugendliche durch eine Verbin-
dung von Alltagserleben mit pädagogischen 
und therapeutischen Angeboten in ihrer Ent
wicklung fördern. Sie soll entsprechend dem 
Alter und Entwicklungsstand des Kindes 
oder des Jugendlichen sowie den Möglichkei
ten der Verbesserung der Erziehungsbedin
gungen in der Herkunftsfamilie
1.  ��eine Rückkehr in die Familie zu erreichen 

versuchen oder
2. �die Erziehung in einer anderen Familie 

vorbereiten oder
3. ��eine auf längere Zeit angelegte Lebens

form bieten und auf ein selbstständiges 
Leben vorbereiten.

�Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung 
und Beschäftigung sowie der allgemeinen 
Lebensführung beraten und unterstützt 
werden.

§ 35

Intensive sozialpädagogische Einzel
betreuung

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreu
ung soll Jugendlichen gewährt werden, die 
einer intensiven Unterstützung zur sozialen 
Integration und zu einer eigenverantwort
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lichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe 
ist in der Regel auf längere Zeit angelegt 
und soll den individuellen Bedürfnissen des 
Jugendlichen Rechnung tragen.

I �Zweiter Unterabschnitt: Eingliederungs-
hilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche

§ 35a

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 
Kinder- und Jugendliche

(1) Kinder und Jugendliche haben Anspruch 
auf Eingliederungshilfe, wenn 
1.	� ihre seelische Gesundheit mit hoher 

Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
Monate von dem für ihr Lebensalter 
typischen Zustand abweicht und

2.	� daher ihre Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine 
solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Von einer seelischen Behinderung bedroht 
im Sinne dieses Buches sind Kinder oder 
Jugendliche, bei denen eine Beeinträchti-
gung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. § 27  
Abs. 4 gilt entsprechend.

(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seeli-
schen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
die Stellungnahme
1.	  �eines Arztes für Kinder- und Jugend-

psychiatrie und -psychotherapie,
2.	  �eines Kinder- und Jugendpsychothera-

peuten

3.	  �eines Arztes oder eines psychologischen 
Psychotherapeuten, der über besondere 
Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer 
Störungen bei Kindern und Jugendlichen 
verfügt,

einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der 
Grundlage der Internationalen Klassifikation 
der Krankheiten in der vom Deutschen Ins-
titut für medizinische Dokumentation und 
Information herausgegebenen deutschen 
Fassung zu erstellen. Dabei ist auch darzule-
gen, ob die Abweichung Krankheitswert hat 
oder auf einer Krankheit beruht. Die Hilfe 
soll nicht von der Person oder dem Dienst 
oder der Einrichtung, der die Person ange-
hört, die die Stellungnahme abgibt, erbracht 
werden.

(2) Die Hilfe wird nach Bedarf im Einzelfall
1.	� in ambulanter Form,
2.	� in Tageseinrichtungen für Kinder oder in 

anderen teilstationären Einrichtungen,
3.	� durch geeignete Pflegepersonen und
4.	� in Einrichtungen über Tag und Nacht 

sowie sonstigen Wohnformen geleistet.

(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestim-
mung des Personenkreises sowie die Art der 
Leistungen richten sich nach § 53 Abs. 3  
und 4 Satz 1, den §§ 54, 56 und 57 des Zwölf
ten Buches, soweit diese Bestimmungen 
auch auf seelisch behinderte oder von einer 
solchen Behinderung bedrohten Personen 
Anwendung finden.

(4) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu 
leisten, so sollen Einrichtungen, Dienste und 
Personen in Anspruch genommen werden, 
die geeignet sind, sowohl die Aufgaben der 
Eingliederungshilfe zu erfüllen als auch den 
erzieherischen Bedarf zu decken. Sind halb-
pädagogische Maßnahmen für Kinder, die 
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noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, in 
Tageseinrichtungen für Kinder zu gewäh-
ren und lässt der Hilfebedarf es zu, so sollen 
Einrichtungen in Anspruch genommen wer-
den, in denen behinderte und nicht behin-
derte Kinder gemeinsam betreut werden.

I �Dritter Unterabschnitt: Gemeinsame 
Vorschriften für die Hilfe zur Erziehung 
und die Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte Kinder und Jugendliche

§ 36

Mitwirkung, Hilfeplan

(1) Der Personensorgeberechtigte und das 
Kind oder der Jugendliche sind vor der 
Entscheidung über die Inanspruchnahme 
einer Hilfe und vor einer notwendigen 
Änderung von Art und Umfang der Hilfe zu 
beraten und auf die möglichen Folgen für 
die Entwicklung des Kindes oder des Jugend
lichen hinzuweisen. Vor und während einer 
langfristig zu leistenden Hilfe außerhalb 
der eigenen Familie ist zu prüfen, ob die 
Annahme als Kind in Betracht kommt. Ist 
Hilfe außerhalb der eigenen Familie erforder
lich, so sind die in Satz 1 genannten Personen 
bei der Auswahl der Einrichtung oder der 
Pflegestelle zu beteiligen. Der Wahl und 
den Wünschen ist zu entsprechen, sofern 
sie nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkos
ten verbunden sind. Wünschen die in Satz 1 
genannten Personen die Erbringung einer 
in § 78a genannten Leistung in einer Einrich
tung, mit deren Träger keine Vereinbarun
gen nach § 78b bestehen, so soll der Wahl 
nur entsprochen werden, wenn die Erbrin-
gung der Leistung in dieser Einrichtung 
nach Maßgabe des Hilfeplanes nach Absatz 2 
geboten ist.

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall 
angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe vor-
aussichtlich für längere Zeit zu leisten ist, 
im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 
getroffen werden. Als Grundlage für die Aus
gestaltung der Hilfe sollen sie zusammen 
mit dem Personensorgeberechtigten und 
dem Kind oder dem Jugendlichen einen 
Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen über 
den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe 
sowie die notwendigen Leistungen enthält; 
sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewähl-
te Hilfeart weiterhin geeignet und notwen-
dig ist. Werden bei der Durchführung der 
Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrich-
tungen tätig, so sind sie oder deren Mitarbei
ter an der Aufstellung des Hilfeplans und 
seiner Überprüfung zu beteiligen.

(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erfor-
derlich, so soll bei der Aufstellung und 
Änderung des Hilfeplans sowie bei der 
Durchführung der Hilfe die Person, die eine 
Stellungnahme nach § 35a Abs. 1a abge-
geben hat, beteiligt werden; vor einer Ent
scheidung über die Gewährung einer Hilfe 
zur Erziehung, die ganz oder teilweise im 
Ausland erbracht werden soll, soll zum Aus-
schluss  einer seelischen Störung mit Krank
heitswert die Stellungnahme einer in § 35a 
Abs. 1a Satz 1 genannten Person eingeholt 
werden. Erscheinen Maßnahmen der beruf-
lichen Eingliederung erforderlich, so sollen 
auch die Stellen der Bundesanstalt für Arbeit 
beteiligt werden.
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§ 36a

Steuerungsverantwortung,  
Selbstbeschaffung

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
trägt die Kosten der Hilfe grundsätzlich nur 
dann, wenn sie auf der Grundlage seiner 
Entscheidung nach Maßgabe des Hilfeplans 
unter Beachtung des Wunsch- und Wahl-
rechts erbracht wird; dies gilt auch in den 
Fällen, in denen Eltern durch das Familienge-
richt oder Jugendliche und junge Volljährige 
durch den Jugendrichter zur Inanspruch-
nahme von Hilfen verpflichtet werden. Die 
Vorschriften über die Heranziehung zu den 
Kosten der Hilfe bleiben unberührt.

(2) Abweichend von Absatz 1 soll der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe die niedrigschwel-
lige unmittelbare Inanspruchnahme von 
ambulanten Hilfen, insbesondere der Erzieh
ungsberatung, zulassen. Dazu schließt er mit 
den Leistungserbringern Vereinbarungen, in 
denen die Voraussetzungen und die Ausge-
staltung der Leistungserbringung sowie die 
Übernahme der Kosten geregelt werden.

(3) Werden Hilfen abweichend von den Absät-
zen 1 und 2 vom Leistungsberechtigten selbst 
beschafft, so ist der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe zur Übernahme der erforder-
lichen Aufwendungen nur verpflichtet, wenn
1.	� der Leistungsberechtigte den Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe vor der Selbstbe-
schaffung über den Hilfebedarf in Kennt-
nis gesetzt hat,

2.	� die Voraussetzungen für die Gewährung 
der Hilfe vorlagen und

3.	 die Deckung des Bedarfs
	 a) �bis zu einer Entscheidung des Trägers 

der öffentlichen Jugendhilfe über die 
Gewährung der Leistung oder

	 b) �bis zu einer Entscheidung über ein 
Rechtsmittel nach einer zu Unrecht 
abgelehnten Leistung keinen zeitlichen 
Aufschub geduldet hat.

War es dem Leistungsberechtigten unmög-
lich, den Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
rechtzeitig über den Hilfebedarf in Kenntnis 
zu setzen, so hat er dies unverzüglich nach 
Wegfall des Hinderungsgrundes nachzuholen.

§ 37

Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb  
der eigenen Familie

(1) Bei Hilfen nach §§ 32 bis 34 und 
§ 35a Abs. 2 soll darauf hingewirkt werden, 
dass die Pflegeperson oder die in der Einrich
tung für die Erziehung verantwortlichen 
Personen und die Eltern zum Wohl des 
Kindes oder des Jugendlichen zusammenar-
beiten. Durch Beratung und Unterstützung 
sollen die Erziehungsbedingungen in der 
Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hin
blick auf die Entwicklung des Kindes oder 
Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so 
weit verbessert werden, dass sie das Kind 
oder den Jugendlichen wieder selbst erzie-
hen kann. Während dieser Zeit soll durch 
begleitende Beratung und Unterstützung 
der Familien darauf hingewirkt werden, dass 
die Beziehung des Kindes oder Jugendlichen 
zur Herkunftsfamilie gefördert wird. Ist eine 
nachhaltige Verbesserung der Erziehungs
bedingungen in der Herkunftsfamilie inner-
halb dieses Zeitraums nicht erreichbar, so 
soll mit den beteiligten Personen eine ande
re, dem Wohl des Kindes oder des Jugendli
chen förderliche und auf Dauer angelegte 
Lebensperspektive erarbeitet werden.
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(2) Die Pflegeperson hat vor der Aufnahme 
des Kindes oder des Jugendlichen und wäh-
rend der Dauer der Pflege Anspruch auf 
Beratung und Unterstützung; dies gilt auch 
in den Fällen, in denen dem Kind oder dem 
Jugendlichen weder Hilfe zur Erziehung 
noch Eingliederungshilfe gewährt wird oder 
die Pflegeperson der Erlaubnis nach § 44 
nicht bedarf. § 23 Abs. 4 gilt entsprechend.

(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen 
des Einzelfalls entsprechend an Ort und 
Stelle überprüfen, ob die Pflegeperson eine 
dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 
förderliche Erziehung gewährleistet. Die Pfle
geperson hat das Jugendamt über wichtige 
Ereignisse zu unterrichten, die das Wohl des 
Kindes oder des Jugendlichen betreffen.

§ 38

Vermittlung bei der Ausübung  
der Personensorge

Sofern der Inhaber der Personensorge durch 
eine Erklärung nach § 1688 Abs. 3 Satz  1 des 
Bürgerlichen  Gesetzbuchs die Vertretungs
macht der Pflegeperson so weit einschränkt, 
dass dies eine dem Wohl des Kindes oder 
des Jugendlichen förderliche Erziehung 
nicht mehr ermöglicht, sowie bei sonstigen 
Meinungsverschiedenheiten sollen die Betei
ligten das Jugendamt einschalten.

§ 39

Leistungen zum Unterhalt des Kindes  
oder des Jugendlichen

(1) Wird Hilfe nach den §§ 32 bis 35 oder nach 
§ 35a Abs. 2 gewährt, so ist auch der notwen
dige Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen 

außerhalb des Elternhauses sicherzustellen. 
Er umfasst auch die Kosten der Erziehung. 

(2) Der gesamte regelmäßig wiederkehren
de Bedarf soll durch laufende Leistungen 
gedeckt werden. Sie umfassen außer im Fall 
des § 32 und des § 35a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2  
auch einen angemessenen Barbetrag zur 
persönlichen Verfügung des Kindes oder des 
Jugendlichen. Die Höhe des Betrages wird 
in den Fällen der §§ 34, 35, 35a Abs. 1 Satz 2 
Nr. 4 von der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde festgesetzt; die Beträge sollen nach 
Altersgruppen gestaffelt sein. Die laufenden 
Leistungen im Rahmen der Hilfe in Vollzeit-
pflege (§ 33) oder bei einer geeigneten Pfle
geperson (§ 35a Abs. 2 Satz 2 Nr. 3) sind nach 
den Absätzen 4 bis 6 zu bemessen.

(3) Einmalige Beihilfen oder Zuschüsse kön-
nen insbesondere zur Erstausstattung einer 
Pflegestelle, bei wichtigen persönlichen 
Anlässen sowie für Urlaubs- und Ferienreisen 
des Kindes oder des Jugendlichen gewährt 
werden.

(4) Die laufenden Leistungen sollen auf der 
Grundlage der tatsächlichen Kosten gewährt 
werden, sofern sie einen angemessenen 
Umfang nicht übersteigen. Die laufenden 
Leistungen umfassen auch die Erstattung 
nachgewiesener Aufwendungen für Beiträ-
ge zu einer Unfallversicherung sowie die 
hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwen
dungen zu einer angemessenen Alters
sicherung. Sie sollen in einem monatlichen 
Pauschalbetrag gewährt werden, soweit 
nicht nach der Besonderheit des Einzelfalls 
abweichende Leistungen geboten sind. Ist 
die Pflegeperson unterhaltsverpflichtet, so 
kann der monatliche Pauschalbetrag ange-
messen gekürzt werden. Wird ein Kind oder 
ein Jugendlicher im Bereich eines anderen 
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Jugendamts untergebracht, so soll sich die 
Höhe des zu gewährenden Pauschalbetrages 
nach den Verhältnissen richten, die am Ort 
der Pflegestelle gelten.

(5) Die Pauschalbeträge für laufende 
Leistungen zum Unterhalt sollen von den 
nach Landesrecht zuständigen Behörden 
festgesetzt werden. Dabei ist dem altersbe-
dingt unterschiedlichen Unterhaltsbedarf 
von Kindern und Jugendlichen durch eine 
Staffelung der Beträge nach Altersgrup­pen 
Rechnung zu tragen. Das Nähere regelt Lan-
desrecht.

(6) Wird das Kind oder der Jugendliche im 
Rahmen des Familienleistungsausgleichs 
nach § 31 des Einkommensteuergesetzes 
bei der Pflegeperson berücksichtigt, so ist 
ein Betrag in Höhe der Hälfte des Betrages, 
der nach § 66 des Einkommensteuergeset
zes für ein erstes Kind zu zahlen ist, auf die 
laufenden Leistungen anzurechnen. Ist das 
Kind oder der Jugendliche nicht das älteste 
Kind in der Pflegefamilie, so ermäßigt sich 
der Anrechnungsbetrag für dieses Kind 
oder diesen Jugendlichen auf ein Viertel des 
Betrages, der für ein erstes Kind zu zahlen ist.

(7) Wird ein Kind oder eine Jugendliche wäh-
rend ihres Aufenthaltes in einer Einrichtung 
oder einer Pflegefamilie selbst Mutter eines 
Kindes, so ist auch der notwendige Unterhalt 
dieses Kindes sicherzustellen.

§ 40

Krankenhilfe

Wird Hilfe nach den §§ 33 bis 35 oder nach  
§ 35a Abs. 2 gewährt, so ist auch Krankenhil
fe zu leisten; für den Umfang der Hilfe gelten 

die §§ 47 bis 52 des Zwölften Buches entspre
chend. Krankenhilfe muss den im Einzelfall 
notwendigen Bedarf in voller Höhe befriedi-
gen. Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen 
sind zu übernehmen. Das Jugendamt kann 
in geeigneten Fällen die Beiträge für eine frei
willige Krankenversicherung übernehmen, 
soweit sie angemessen sind.

I �Vierter Unterabschnitt:  
Hilfe für junge Volljährige

§ 41

Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung

(1) Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für 
die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer 
eigenverantwortlichen Lebensführung 
gewährt werden, wenn und solange die Hilfe 
aufgrund der individuellen Situation des jun-
gen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in 
der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebens
jahres gewährt; in begründeten Einzelfällen 
soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber 
hinaus fortgesetzt werden.

(2) Für die Ausgestaltung der Hilfe gelten  
§ 27 Abs. 3 und 4 sowie die §§ 28 bis 30, 33 bis 
36, 39 und 40 entsprechend mit der Maßgabe, 
dass an die Stelle des Personensorgeberechtig
ten oder des Kindes oder des Jugendlichen der 
junge Volljährige tritt.

(3) Der junge Volljährige soll auch nach Beendi-
gung der Hilfe bei der Verselbstständigung im 
notwendigen Umfang beraten und unterstützt 
werden.
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Erster Abschnitt:  
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz  
von Kindern und Jugendlichen

§ 42

Inobhutnahme von Kindern und  
Jugendlichen
 

(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflich-
tet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine 
Obhut zu nehmen, wenn
1.	� das Kind oder der Jugendliche um Obhut 

bittet oder
2.	� eine dringende Gefahr für das Wohl des 

Kindes oder des Jugendlichen die Inob-
hutnahme erfordert und 

	 a) �die Personensorgeberechtigten nicht 
widersprechen oder

	 b) �eine familiengerichtliche Entschei-
dung nicht rechtzeitig eingeholt wer-
den kann oder

3.	� ein ausländisches Kind oder ein auslän-
discher Jugendlicher unbegleitet nach 
Deutschland kommt und sich weder Perso-
nensorge- noch Erziehungsberechtigte im 
Inland aufhalten.

Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein 
Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeig-
neten Person, in einer geeigneten Einrichtung 
oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig 
unterzubringen; im Fall von Satz 1 Nr. 2 auch 
ein Kind oder einen Jugendlichen von einer 
anderen Person wegzunehmen.

(2) Das Jugendamt hat während der Inobhutnah
me die Situation, die zur Inobhutnahme 
geführt hat, zusammen mit dem Kind oder dem 
Jugendlichen zu klären und Möglichkeiten der 

Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen. Dem 
Kind oder dem Jugendlichen ist unverzüglich 
Gelegenheit zu geben, eine Person seines Ver-
trauens zu benachrichtigen. Das Jugendamt 
hat während der Inobhutnahme für das Wohl 
des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen 
und dabei den notwendigen Unterhalt und die 
Krankenhilfe sicherzustellen. Das Jugendamt 
ist während der Inobhutnahme berechtigt, alle 
Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum 
Wohl des Kindes oder Jugendlichen notwendig 
sind; der mutmaßliche Wille der Personen
sorge- oder der Erziehungsberechtigten ist 
dabei angemessen zu berücksichtigen.

(3) Das Jugendamt hat im Fall des Absatzes 1 
Satz 1 Nr. 1 und 2 die Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigten unverzüglich von der 
Inobhutnahme zu unterrichten und mit ihnen 
das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Wider
sprechen die Personensorge- oder Erziehungs-
berechtigten der Inobhutnahme, so hat das 
Jugendamt unverzüglich
1.	� das Kind oder den Jugendlichen den Perso-

nensorge- oder Erziehungsberechtigten zu 
übergeben, sofern nach der Einschätzung 
des Jugendamts eine Gefährdung des Kin-
deswohls nicht besteht oder die Personen-
sorge- oder Erziehungsberechtigten bereit 
und in der Lage sind, die Gefährdung abzu-
wenden oder

2.	� eine Entscheidung des Familiengerichts 
über die erforderlichen Maßnahmen zum 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen her-
beizuführen.

Sind die Personensorge- oder Erziehungs
berechtigten nicht erreichbar, so gilt Satz 2  
Nr. 2 entsprechend. Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 
Nr. 3 ist unverzüglich die Bestellung eines 
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Vormunds oder Pflegers zu veranlassen. Wider
sprechen die Personensorgeberechtigten der 
Inobhutnahme nicht, so ist unverzüglich ein 
Hilfeplanverfahren zur Gewährung einer Hilfe 
einzuleiten.

(4) Die Inobhutnahme endet mit
1.	� der Übergabe des Kindes oder Jugend-

lichen an die Personensorge- oder Erzie-
hungsberechtigten,

2.	� der Entscheidung über die Gewährung 
von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch.

(5) Freiheitsentziehende Maßnahmen im 
Rahmen der Inobhutnahme sind nur zulässig, 
wenn und soweit sie erforderlich sind, um eine 
Gefahr für Leib oder Leben des Kindes oder des 
Jugendlichen oder eine Gefahr für Leib oder 
Leben Dritter abzuwenden. Die Freiheitsentzie-
hung ist ohne gerichtliche Entscheidung spä-
testens mit Ablauf des Tages nach ihrem Beginn 
zu beenden.

(6) Ist bei der Inobhutnahme die Anwendung 
unmittelbaren Zwangs erforderlich, so sind 
die dazu befugten Stellen hinzuzuziehen.

Zweiter Abschnitt:  
Schutz von Kindern und Jugendlichen in 
Familienpflege und in Einrichtungen

§ 43

Erlaubnis zur Kindertagespflege
 

(1) Wer Kinder außerhalb ihrer Wohnung in 
anderen Räumen während des Tages mehr 
als 15 Stunden wöchentlich gegen Entgelt 
länger als drei Monate betreuen will (Tages
pflegeperson), bedarf der Erlaubnis.

(2) Die Erlaubnis wird erteilt, wenn die Person 
für die Kindertagespflege geeignet ist. Geeig-
net im Sinne des Satzes 1 sind Personen, die
1.	� sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkom-

petenz und Kooperationsbereitschaft mit 
Erziehungsberechtigten und anderen 
Tagespflegepersonen auszeichnen und

2.	� über kindgerechte Räumlichkeiten verfü-
gen.

Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich 
der Anforderungen der Kindertagespflege 
verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen 
erworben oder in anderer Weise nachgewiesen 
haben.

(3) Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis 
zu fünf fremden Kindern. Sie ist auf fünf Jahre 
befristet. Die Kindertagespflegeperson hat das 
Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unter-
richten, die für die Betreuung des oder der Kin-
der bedeutsam sind.

(4) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es kann 
die Zahl der zu betreuenden Kinder weiter 
einschränken oder vorsehen, dass die Erlaubnis 
im Einzelfall für weniger als fünf Kinder erteilt 
werden kann.

§ 44

Erlaubnis zur Vollzeitpflege

(1) Wer ein Kind oder einen Jugendlichen 
über Tag und Nacht in seinem Haushalt 
aufnehmen will (Pflegeperson), bedarf der 
Erlaubnis. Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer 
ein Kind oder einen Jugendlichen
1.	� im Rahmen von Hilfe zur Erziehung oder 

von Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte Kinder und Jugendliche 
aufgrund einer Vermittlung durch das 
Jugendamt,
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2.	� als Vormund oder Pfleger im Rahmen sei-

nes Wirkungskreises,
3.	� als Verwandter oder Verschwägerter bis 

zum dritten Grad,
4.	� bis zur Dauer von acht Wochen,
5.	� im Rahmen eines Schüler- oder Jugend

austausches, 
6.	�  in Adoptionspflege (§ 1744 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs) über Tag und Nacht aufnimmt.

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen in 
der Pflegestelle nicht gewährleistet ist.

(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen 
des Einzelfalls entsprechend an Ort und Stelle 
überprüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Erteilung der Erlaubnis weiter bestehen. Ist 
das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 
in der Pflegestelle gefährdet und ist die Pfle-
geperson nicht bereit oder in der Lage, die 
Gefährdung abzuwenden, so ist die Erlaubnis 
zurückzunehmen oder zu widerrufen.

(4) Wer ein Kind oder einen Jugendlichen in 
erlaubnispflichtige Familienpflege aufge-
nommen hat, hat das Jugendamt über wich-
tige Ereignisse zu unterrichten, die das Wohl 
des Kindes oder des Jugendlichen betreffen.

§ 45

Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung

(1) Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder 
oder Jugendliche ganztägig oder für einen 
Teil des Tages betreut werden oder Unterkunft 
erhalten, bedarf für den Betrieb der Einrichtung 
der Erlaubnis. Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer
1.	� eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine 

Jugendbildungseinrichtung, eine 
Jugendherberge oder ein Schullandheim 
betreibt,

2.	� ein Schülerheim betreibt, das landesge
setzlich der Schulaufsicht untersteht,

3.	� eine Einrichtung betreibt, die außerhalb der 
Jugendhilfe liegende Aufgaben für Kinder 
oder Jugendliche wahrnimmt, wenn für sie 
eine entsprechende gesetzliche Aufsicht 
besteht oder im Rahmen des Hotel- und 
Gaststättengewerbes der Aufnahme von Kin
dern oder Jugendlichen dient.

(2) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestim-
mungen versehen werden. Sie ist zu versa-
gen, wenn
1.	� die Betreuung der Kinder oder der 

Jugendlichen durch geeignete Kräfte 
nicht gesichert ist oder

2.	� in sonstiger Weise das Wohl der Kinder 
oder der Jugendlichen in der Einrichtung 
nicht gewährleistet ist; dies ist insbesonde-
re dann anzunehmen, wenn bei der För-
derung von Kindern und Jugendlichen in 
Einrichtungen

	 a)  �ihre gesellschaftliche und sprachliche 
Integration oder

	 b) �die gesundheitliche Vorsorge und medi-
zinische Betreuung erschwert wird.

Der Träger der Einrichtung soll mit dem Antrag 
die Konzeption der Einrichtung vorlegen. Über 
die Voraussetzungen der Eignung sind Verein-
barungen mit den Trägern der Einrichtungen 
anzustreben. Die  Erlaubnis ist zurückzuneh-
men oder zu widerrufen, wenn das Wohl der 
Kinder oder der Jugendlichen in der Einrich-
tung gefährdet und der Träger der Einrichtung 
nicht bereit oder in der Lage ist, die Gefährdung 
abzuwenden. Zur Sicherung des Wohls der Kin-
der und der Jugendlichen können auch nach-
trägliche Auflagen erteilt werden. Widerspruch 
und Anfechtungsklage gegen die Rücknahme 
oder den Widerruf der Erlaubnis haben keine 
aufschiebende Wirkung.
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(3) Sind in einer Einrichtung Mängel festge
stellt worden, so soll die zuständige Behörde 
zunächst den Träger der Einrichtung über die 
Möglichkeiten zur Abstellung der Mängel 
beraten. Wenn die Abstellung der Mängel Aus-
wirkungen auf Entgelte oder Vergütungen 
nach § 75 Zwölftes Buch haben kann, so ist der 
Träger der Sozialhilfe an der Beratung zu betei-
ligen, mit dem Vereinbarungen nach dieser 
Vorschrift bestehen. Werden festgestellte 
Mängel nicht abgestellt, so können den Trä-
gern der Einrichtung Auflagen erteilt werden, 
die zur Beseitigung einer eingetretenen oder 
Abwendung einer drohenden Beeinträchti
gung oder Gefährdung des Wohls der Kinder 
oder Jugendlichen erforderlich sind. Wenn 
sich die Auflage auf Entgelte oder Vergü
tungen nach § 75 Zwölftes Buch auswirkt, so 
entscheidet über die Erteilung die zuständige 
Behörde nach Anhörung des Trägers der Sozial
hilfe, mit dem Vereinbarungen nach dieser 
Vorschrift bestehen. Die Auflage ist nach Mög-
lichkeit in Übereinstimmung mit Vereinba-
rungen nach den § 75 bis 80 des Zwölften 
Buches auszugestalten.

(4) Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrich-
tung eine Aufsicht nach anderen Rechtsvor-
schriften, so hat die zuständige Behörde ihr 
Tätigwerden zuvor mit der anderen Behörde 
abzustimmen. Sie hat den Träger der Einrich
tung rechtzeitig auf weitergehende Anfor-
derungen nach anderen Rechtsvorschriften 
hinzuweisen.

§ 46

Örtliche Prüfung

(1) Die zuständige Behörde soll nach den 
Erfordernissen des Einzelfalls an Ort und Stelle 
überprüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Erteilung der Erweiterung bestehen. Der Träger 

der Einrichtung soll bei der örtlichen Prüfung 
mitwirken. Sie soll das Jugendamt und einen 
zentralen Träger der freien Jugendhilfe, wenn 
diesem der Träger der Einrichtung angehört, an 
der Überprüfung beteiligen.

(2) Die von der zuständigen Behörde mit der 
Überprüfung der Einrichtung beauftragten Per-
sonen sind berechtigt, die für die Einrichtung 
benutzten Grundstücke und Räume, soweit 
diese nicht einem Hausrecht der Bewohner 
unterliegen, während der Tageszeit zu betreten, 
dort Prüfungen und Besichtigungen vorzuneh
men, sich mit den Kindern und Jugendlichen 
in Verbindung zu setzen und die Beschäftigten 
zu befragen. Zur Abwehr von Gefahren für das 
Wohl der Kinder und der Jugendlichen können 
die Grundstücke und Räume auch außerhalb 
der in Satz 1 genannten Zeit und auch, wenn sie 
zugleich einem Hausrecht der Bewohner unter-
liegen, betreten werden. Der Träger der Einrich-
tung hat die Maßnahmen nach den Sätzen 1  
und 2  zu dulden.

§ 47

Meldepflichten

Der Träger einer erlaubnispflichtigen Ein-
richtung hat der zuständigen Behörde
1.	� die Betriebsaufnahme unter Angabe von 

Name und Anschrift des Trägers, Art und 
Standort der Einrichtung, der Zahl der ver-
fügbaren Plätze sowie der Namen und der 
beruflichen Ausbildung des Leiters und der 
Betreuungskräfte sowie

2.	� die bevorstehende Schließung der Einrich-
tung unverzüglich anzuzeigen. Änderungen 
der in Nummer 1 bezeichneten Angaben 
sowie der Konzeption sind der zuständigen 
Behörde unverzüglich, die Zahl der belegten 
Plätze ist jährlich einmal zu melden.
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§ 48

Tätigkeitsuntersagung

Die zuständige Behörde kann dem Träger 
einer erlaubnispflichtigen Einrichtung die 
weitere Beschäftigung des Leiters, eines 
Beschäftigten oder sonstigen Mitarbeiters 
ganz oder für bestimmte Funktionen oder 
Tätigkeiten untersagen, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass er die für seine 
Tätigkeit erforderliche Eignung nicht besitzt.

§ 48a

Sonstige betreute Wohnform

(1) Für den Betrieb einer sonstigen Wohnform, 
in der Kinder oder Jugendliche betreut werden 
oder Unterkunft erhalten, gelten die §§ 45 bis 
48 entsprechend.

(2) Ist die sonstige Wohnform organisatorisch 
mit einer Einrichtung verbunden, so gilt sie als 
Teil der Einrichtung.

§ 49

Landesrechtsvorbehalt

Das Nähere über die in diesem Abschnitt gere-
gelten Aufgaben regelt das Landesrecht.

Dritter Abschnitt:  
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

§ 50

Mitwirkung in Verfahren vor den Vormund-
schafts- und den Familiengerichten

(1) Das Jugendamt unterstützt das Vormund
schaftsgericht und das Familiengericht bei allen 
Maßnahmen, die die Sorge für die Person von 
Kindern und Jugendlichen betreffen. Es hat in 
Verfahren vor dem Vormundschafts- und dem 
Familiengericht mitzuwirken, die in den §§ 49 
und 49a des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit genannt sind.

(2) Das Jugendamt unterrichtet insbesondere 
über angebotene und erbrachte Leistungen, 
bringt erzieherische und soziale Gesichts-
punkte zur Entwicklung des Kindes oder des 
Jugendlichen ein und weist auf weitere Mög-
lichkeiten der Hilfe hin.

§ 51

Beratung und Belehrung in Verfahren  
zur Annahme als Kind

(1) Das Jugendamt hat im Verfahren zur Erset-
zung der Einwilligung eines Elternteils in die 
Annahme nach § 1748 Abs. 2 Satz 1 des Bürger
lichen Gesetzbuchs den Elternteil über die 
Möglichkeit der Ersetzung der Einwilligung 
zu belehren. Es hat ihn darauf hinzuweisen, 
dass das Vormundschaftsgericht die Einwilli
gung erst nach Ablauf von drei Monaten nach 
der Belehrung ersetzen darf. Der Belehrung 
bedarf es nicht, wenn der Elternteil seinen 
Aufenthaltsort ohne Hinterlassung seiner 
neuen Anschrift gewechselt hat und der 
Aufenthaltsort vom Jugendamt während 
eines Zeitraums von drei Monaten trotz ange-
messener Nachforschungen nicht ermittelt 
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werden konnte; in diesem Fall beginnt die Frist 
mit der ersten auf die Belehrung oder auf die 
Ermittlung des Aufenthaltsorts gerichteten 
Handlung des Jugendamts. Die Fristen laufen 
frühestens fünf Monate nach der Geburt des 
Kindes ab.

(2) Das Jugendamt soll den Elternteil mit der 
Belehrung nach Absatz 1 über Hilfen beraten, 
die die Erziehung des Kindes in der eigenen 
Familie ermöglichen könnten. Einer Beratung 
bedarf es insbesondere nicht, wenn das Kind 
seit längerer Zeit bei den Annehmenden in 
Familienpflege lebt und bei seiner Heraus
gabe an den Elternteil eine schwere und 
nachhaltige Schädigung des körperlichen 
und seelischen Wohlbefindens des Kindes 
zu erwarten ist. Das Jugendamt hat dem 
Vormundschaftsgericht im Verfahren mitzu
teilen, welche Leistungen erbracht oder ange-
boten worden sind oder aus welchem Grund 
davon abgesehen wurde.

(3) Sind die Eltern nicht miteinander verhei
ratet und haben sie keine Sorgeerklärungen 
abgegeben, so hat das Jugendamt den Vater 
bei der Wahrnehmung seiner Rechte nach 
§ 1747 Abs. 1 und 3 des Bürgerlichen Gesetz
buchs zu beraten.

§ 52

Mitwirkung in Verfahren nach dem 
Jugendgerichtsgesetz

(1) Das Jugendamt hat nach Maßgabe der  
§§ 38 und 50 Abs. 3 Satz 2 des Jugendge-
richtsgesetzes im Verfahren nach dem 
Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken.

(2) Das Jugendamt hat frühzeitig zu prüfen, ob 
für den Jugendlichen oder den jungen Volljäh-
rigen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht 

kommen. Ist dies der Fall oder ist eine geeigne
te Leistung bereits eingeleitet oder gewährt 
worden, so hat das Jugendamt den Staatsan
walt oder den Richter umgehend davon zu 
unterrichten, damit geprüft werden kann, ob 
diese Leistung ein Absehen von der Verfolgung 
(§ 45 JGG) oder eine Einstellung des Verfahrens 
(§ 47 JGG) ermöglicht.

(3) Der Mitarbeiter des Jugendamts oder des 
anerkannten Trägers der freien Jugendhilfe, 
der nach § 38 Abs. 2 Satz 2 des Jugendgerichts
gesetzes tätig wird, soll den Jugendlichen oder 
den jungen Volljährigen während des gesam
ten Verfahrens betreuen.

Vierter Abschnitt:  
Beistandschaft, Pflegschaft und Vormund
schaft für Kinder und Jugendliche, Auskunft 
über Nichtabgabe von Sorgeerklärungen

§ 52a

Beratung und Unterstützung bei Vater
schaftsfeststellung und Geltendmachung 
von Unterhaltsansprüchen

(1) Das Jugendamt hat unverzüglich nach 
der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht 
miteinander verheiratet sind, der Mutter Bera
tung und Unterstützung insbesondere bei der 
Vaterschaftsfeststellung und der Geltendma
chung von Unterhaltsansprüchen des Kindes 
anzubieten. Hierbei hat es hinzuweisen auf
1.	� die Bedeutung der Vaterschaftsfeststel

lung,
2.	� die Möglichkeiten, wie die Vaterschaft 

festgestellt werden kann, insbesondere 
bei welchen Stellen die Vaterschaft aner-
kannt werden kann,

3.	� die Möglichkeit, die Verpflichtung zur 
Erfüllung von Unterhaltsansprüchen 
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nach § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 beurkunden zu 
lassen,

4.	� die Möglichkeit, eine Beistandschaft zu 
beantragen, sowie auf die Rechtsfolgen 
einer solchen Beistandschaft,

5.	� die Möglichkeit der gemeinsamen elter-
lichen Sorge.

Das Jugendamt hat der Mutter ein persönli
ches Gespräch anzubieten. Das Gespräch soll in 
der Regel in der persönlichen Umgebung der 
Mutter stattfinden, wenn diese es wünscht.

(2) Das Angebot nach Absatz 1 kann vor der 
Geburt des Kindes erfolgen, wenn anzu-
nehmen ist, dass seine Eltern bei der Geburt 
nicht miteinander verheiratet sein werden.

(3) Wurde eine nach § 1592 Nr. 1 oder 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehende Vater-
schaft zu einem Kind oder Jugendlichen 
durch eine gerichtliche Entscheidung besei-
tigt, so hat das Gericht dem Jugendamt Mittei
lung zu machen. Absatz 1 gilt entsprechend.

(4) Das Standesamt hat die Geburt eines 
Kindes, dessen Eltern nicht miteinander ver-
heiratet sind, unverzüglich dem Jugendamt 
anzuzeigen.

§ 53

Beratung und Unterstützung von  
Pflegern und Vormündern

(1) Das Jugendamt hat dem Vormundschafts
gericht Personen und Vereine vorzuschlagen, 
die sich im Einzelfall zum Pfleger oder Vor
mund eignen.

(2) Pfleger und Vormünder haben Anspruch 
auf regelmäßige und dem jeweiligen erziehe-
rischen Bedarf des Mündels entsprechende 
Beratung und Unterstützung.

(3) Das Jugendamt hat darauf zu achten, dass 
die Vormünder und Pfleger für die Person der 
Mündel, insbesondere ihre Erziehung und 
Pflege, Sorge tragen. Es hat beratend darauf 
hinzuwirken, dass festgestellte Mängel im Ein
vernehmen mit dem Vormund oder dem Pfle-
ger behoben werden. Soweit eine Behebung 
der Mängel nicht erfolgt, hat es dies dem Vor
mundschaftsgericht mitzuteilen. Es hat dem 
Vormundschaftsgericht über das persönliche 
Ergehen und die Entwicklung eines Mündels 
Auskunft zu erteilen. Erlangt das Jugendamt 
Kenntnis von der Gefährdung des Vermögens 
eines Mündels, so hat es dies dem Vormund
schaftsgericht anzuzeigen.

(4) Für die Gegenvormundschaft gelten die 
Absätze 1 und 2 entsprechend. Ist ein Verein 
Vormund, so findet Absatz 3 keine Anwendung.

§ 54

Erlaubnis zur Übernahme von 
Vereinsvormundschaften

(1) Ein rechtsfähiger Verein kann Pflegschaften 
oder Vormundschaften übernehmen, wenn 
ihm das Landesjugendamt dazu eine Erlaubnis 
erteilt hat. Er kann eine Beistandschaft über-
nehmen, soweit Landesrecht dies vorsieht.

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn der 
Verein gewährleistet, dass er
1.	� eine ausreichende Zahl geeigneter Mit-

arbeiter hat und diese beaufsichtigen, 
weiterbilden und gegen Schäden, die diese 
anderen im Rahmen ihrer Tätigkeit zufü-
gen können, angemessen versichern wird,

2.	� sich planmäßig um die Gewinnung von 
Einzelvormündern und Einzelpflegern 
bemüht und sie in ihre Aufgaben einführt, 
fortbildet und berät,
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3.	� einen Erfahrungsaustausch zwischen den 
Mitarbeitern ermöglicht.

(3) Die Erlaubnis gilt für das jeweilige Bundes-
land, in dem der Verein seinen Sitz hat.  
Sie kann auf den Bereich eines Landesjugend-
amts beschränkt werden.

(4) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es kann 
auch weitere Voraussetzungen für die Ertei-
lung der Erlaubnis vorsehen.

§ 55

Beistandschaft, Amtspflegschaft  
und Amtsvormundschaft

(1) Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder 
Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetz-
buch vorgesehenen Fällen (Beistandschaft, 
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft).

(2) Das Jugendamt überträgt die Ausübung 
der Aufgaben des Beistands, des Amtspfle-
gers oder des Amtsvormunds einzelnen 
seiner Beamten oder Angestellten. Die Über-
tragung gehört zu den Angelegenheiten der 
laufenden Verwaltung. In dem durch die 
Übertragung umschriebenen Rahmen ist der 
Beamte oder Angestellte gesetzlicher Vertre-
ter des Kindes oder des Jugendlichen.

§ 56

Führung der Beistandschaft, der Amts-
pflegschaft und der Amtsvormundschaft

(1) Auf die Führung der Beistandschaft, der 
Amtspflegschaft und der Amtsvormund
schaft sind die Bestimmungen des Bürger-
lichen Gesetzbuchs anzuwenden, soweit 
dieses Gesetz nicht etwas anderes bestimmt.

(2) Gegenüber dem Jugendamt als Amtsvor
mund und Amtspfleger werden die Vor-
schriften des § 1802 Abs. 3 und des § 1818 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht angewandt. In 
den Fällen des § 1803 Abs. 2, des § 1811 und des  
§ 1822 Nr. 6 und 7 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
ist eine Genehmigung des Vormundschaftsge
richts nicht erforderlich. Landesrecht kann für 
das Jugendamt als Amtspfleger oder als Amts
vormund weitergehende Ausnahmen von der 
Anwendung der Bestimmungen des Bürger-
lichen Gesetzbuchs über die Vormundschaft 
über Minderjährige (§§ 1773 bis 1895) vorsehen, 
die die Aufsicht des Vormundschaftsgerichts 
in vermögensrechtlicher Hinsicht sowie beim 
Abschluss von Lehr- und Arbeitsverträgen 
betreffen.

(3) Mündelgeld kann mit Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts auf Sammelkonten 
des Jugendamts bereitgehalten und angelegt 
werden, wenn es den Interessen des Mündels 
dient und sofern die sichere Verwaltung, Trenn-
barkeit und Rechnungslegung des Geldes ein
schließlich der Zinsen jederzeit gewährleistet 
ist; Landesrecht kann bestimmen, dass eine 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts 
nicht erforderlich ist. Die Anlegung von Mün-
delgeld gemäß § 1807 des Bürgerlichen Gesetz
buchs ist auch bei der Körperschaft zulässig, die 
das Jugendamt errichtet hat.

(4) Das Jugendamt hat in der Regel jährlich zu 
prüfen, ob im Interesse des Kindes oder des 
Jugendlichen seine Entlassung als Amtspfle-
ger oder Amtsvormund und die Bestellung 
einer Einzelperson oder eines Vereins ange-
zeigt ist, und dies dem Vormundschaftsge
richt mitzuteilen.
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§ 57

Mitteilungspflicht des Jugendamts

Das Jugendamt hat dem Vormundschafts
gericht unverzüglich den Eintritt einer Vor-
mundschaft mitzuteilen.

§ 58

Gegenvormundschaft des Jugendamts

Für die Tätigkeit des Jugendamts als Gegenvor
mund gelten die §§ 55 und 56 entsprechend.

§ 58a

Auskunft über Nichtabgabe  
von Sorgeerklärungen

Sind keine Sorgeerklärungen nach § 1626a 
Abs. 1 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
abgegeben worden, so kann die Mutter vom 
Jugendamt unter Angabe des Geburtsorts 
des Kindes oder des Jugendlichen sowie des 
Namens, den das Kind oder der Jugendliche 
zur Zeit der Beurkundung seiner Geburt 
geführt hat, darüber eine schriftliche Aus-
kunft verlangen.

Fünfter Abschnitt: Beurkundung und 
Beglaubigung, vollstreckbare Urkunden

§ 59

Beurkundung und Beglaubigung

(1) Die Urkundsperson beim Jugendamt ist 
befugt,
1.	� die Erklärung, durch die die Vaterschaft 

anerkannt oder die Anerkennung wider-

rufen wird, die Zustimmungserklärung 
der Mutter sowie die etwa erforderliche 
Zustimmung des Mannes, der im Zeit
punkt der Geburt mit der Mutter verhei-
ratet ist, des Kindes, des Jugendlichen 
oder eines gesetzlichen Vertreters zu 
einer solchen Erklärung (Erklärungen 
über die Anerkennung der Vaterschaft) 
zu beurkunden,

2.	� die Erklärung, durch die die Mutterschaft 
anerkannt wird, sowie die etwa erfor-
derliche Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters der Mutter zu beurkunden  
(§ 44 Abs. 2 des Personenstandsgesetzes),

3.	� die Verpflichtung zur Erfüllung von 
Unterhaltsansprüchen eines Abkömm
lings zu beurkunden, sofern die unter-
haltsberechtigte Person zum Zeitpunkt 
der Beurkundung das 21. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat,

4.	� die Verpflichtung zur Erfüllung von 
Ansprüchen auf Unterhalt (§ 1615l des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs) zu beurkunden,

5.	� die Bereiterklärung der Adoptionsbewer-
ber zur Annahme eines ihnen zur internati-
onalen Adoption vorgeschlagenen Kindes 
(§ 7 Abs. 1 des Adoptionsübereinkommens 
– Ausführungsgesetz) zu beurkunden,

6.	� den Widerruf der Einwilligung des Kindes 
in die Annahme als Kind  (§ 1746 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs) zu beurkunden,

7.	� die Erklärung, durch die der Vater auf die 
Übertragung der Sorge verzichtet (§ 1747 
Abs. 3 Nr. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 
zu beurkunden,

8.	� die Sorgeerklärungen (§ 1626a Abs. 1 Nr. 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) sowie  
die etwa erforderliche Zustimmung des  
gesetzlichen Vertreters eines beschränkt  
geschäftsfähigen Elternteils (§ 1626c Abs. 2  
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) zu beur
kunden,
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9.	� eine Erklärung des auf Unterhalt in 
Anspruch genommenen Elternteils nach 
§ 648 der Zivilprozessordnung aufzuneh-
men; § 129a der Zivilprozessordnung gilt 
entsprechend.

Die Zuständigkeit der Notare, anderer Urkunds
personen oder sonstiger Stellen für öffentliche 
Beurkundungen und Beglaubigungen bleibt 
unberührt.

(2) Die Urkundsperson soll eine Beurkun
dung nicht vornehmen, wenn ihr in der 
betreffenden Angelegenheit die Vertretung 
eines Beteiligten obliegt.

(3) Das Jugendamt hat geeignete Beamte und 
Angestellte zur Wahrnehmung der Aufgaben 
nach Absatz 1 zu ermächtigen. Die Länder kön-
nen Näheres hinsichtlich der fachlichen Anfor
derungen an diese Personen regeln.

§ 60

Vollstreckbare Urkunden

Aus Urkunden, die eine Verpflichtung nach 
§ 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 oder 4 zum Gegenstand 
haben und die von einem Beamten oder 
Angestellten des Jugendamts innerhalb 
der Grenzen seiner Amtsbefugnisse in der 
vorgeschriebenen Form aufgenommen wor-
den sind, findet die Zwangsvollstreckung 
statt, wenn die Erklärung die Zahlung einer 
bestimmten Geldsumme betrifft und der 
Schuldner sich in der Urkunde der sofortigen 
Zwangsvollstreckung unterworfen hat. Die 
Zustellung kann auch dadurch vollzogen 
werden, dass der Beamte oder Angestellte 
dem Schuldner eine beglaubigte Abschrift 
der Urkunde aushändigt; § 173 Satz 2 und 3 
der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 
Auf die Zwangsvollstreckung sind die Vor

schriften, die für die Zwangsvollstreckung 
aus gerichtlichen Urkunden nach § 794  
Abs. 1 Nr. 5 der Zivilprozessordnung gelten, 
mit folgenden Maßgaben entsprechend 
anzuwenden:
1.	� Die vollstreckbare Ausfertigung wird 

von den Beamten oder Angestellten des 
Jugendamts erteilt, denen die Beurkun-
dung der Verpflichtungserklärung über-
tragen ist.

2.	� Über Einwendungen, die die Zulässigkeit 
der Vollstreckungsklausel betreffen, und 
über die Erteilung einer weiteren vollstreck
baren Ausfertigung entscheidet das für das 
Jugendamt zuständige Amtsgericht.
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§ 61

Anwendungsbereich

(1) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer 
Erhebung und Verwendung in der Jugend-
hilfe gelten § 35 des Ersten Buches, §§ 67 bis 
85a des Zehnten Buches sowie die nachfol
genden Vorschriften. Sie gelten für alle Stel-
len des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, 
soweit sie Aufgaben nach diesem Buch wahr
nehmen. Für die Wahrnehmung von Aufga
ben nach diesem Buch durch kreisangehöri-
ge Gemeinden und Gemeindeverbände, die 
nicht örtliche Träger sind, gelten die Sätze 1 
und 2 entsprechend.

(2) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer 
Erhebung und Verwendung im Rahmen der 
Tätigkeit des Jugendamts als Amtspfleger, 
Amtsvormund, Beistand und Gegenvor
mund gilt nur § 68.

(3) Werden Einrichtungen und Dienste der 
Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch 
genommen, so ist sicherzustellen, dass der 
Schutz der personenbezogenen Daten bei der 
Erhebung und Verwendung in entsprechen
der Weise gewährleistet ist.

§ 62

Datenerhebung

(1) Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, 
soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der jewei-
ligen Aufgabe erforderlich ist.

(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu 
erheben. Er ist über die Rechtsgrundlage der 
Erhebung sowie die Zweckbestimmungen 
der Erhebung und Verwendung aufzuklä-
ren, soweit diese nicht offenkundig sind.

(3) Ohne Mitwirkung des Betroffenen dürfen 
Sozialdaten nur erhoben werden, wenn
1.	� eine gesetzliche Bestimmung dies vor-

schreibt oder erlaubt oder
2.	� ihre Erhebung beim Betroffenen nicht 

möglich ist oder die jeweilige Aufgabe 
ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen 
erfordert, die Kenntnis der Daten aber 
erforderlich ist für

	 a) �die Feststellung der Voraussetzungen 
oder für die Erfüllung einer Leistung 
nach diesem Buch oder

	 b) �die Feststellung der Voraussetzungen 
für die Erstattung einer Leistung nach  
§ 50 des Zehnten Buches oder

	 c) �die Wahrnehmung einer Aufgabe nach 
den §§ 42 bis 48a und nach § 52 oder

	 d) �die Erfüllung des Schutzauftrages bei 
Kindeswohlgefährdung nach § 8a oder

3.	� die Erhebung bei dem Betroffenen einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde und keine Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen beeinträchtigt werden 
oder

4.	� die Erhebung bei dem Betroffenen den 
Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden 
würde.

(4) Ist der Betroffene nicht zugleich Leistungs
berechtigter oder sonst an der Leistung 
beteiligt, so dürfen die Daten auch beim 
Leistungsberechtigten oder einer anderen 
Person, die sonst an der Leistung beteiligt 

Viertes Kapitel: 
Schutz von Sozialdaten
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ist, erhoben werden, wenn die Kenntnis der 
Daten für die Gewährung einer Leistung 
nach diesem Buch notwendig ist. Satz 1 gilt 
bei der Erfüllung anderer Aufgaben im Sinne 
des § 2 Abs. 3 entsprechend.

§ 63

Datenspeicherung

(1) Sozialdaten dürfen gespeichert werden, 
soweit dies für die Erfüllung der jeweiligen 
Aufgabe erforderlich ist.

(2) Daten, die zur Erfüllung unterschiedli
cher Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe 
erhoben worden sind, dürfen nur zusam-
mengeführt werden, wenn und solange 
dies wegen eines unmittelbaren Sachzusam
menhangs erforderlich ist. Daten, die zu 
Leistungszwecken im Sinne des § 2 Abs. 2, 
und Daten, die für andere Aufgaben im Sinne 
des § 2 Abs. 3 erhoben worden sind, dürfen 
nur zusammengeführt werden, soweit dies 
zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erfor-
derlich ist.

§ 64

Datenübermittlung und -nutzung

(1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck über-
mittelt oder genutzt werden, zu dem sie 
erhoben worden sind.

(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von 
Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches ist 
abweichend von Absatz 1 nur zulässig, soweit 
dadurch der Erfolg einer zu gewährenden 
Leistung nicht in Frage gestellt wird.

(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fach-
kraft, die der verantwortlichen Stelle nicht 
angehört, sind die Sozialdaten zu anonymi-
sieren oder zu pseudonymisieren, soweit die 
Aufgabenerfüllung dies zulässt.

(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der 
Planung im Sinne des § 80 gespeichert oder 
genutzt werden; sie sind unverzüglich zu 
anonymisieren.

§ 65

Besonderer Vertrauensschutz in der  
persönlichen und erzieherischen Hilfe

(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum 
Zweck persönlicher und erzieherischer Hilfe 
anvertraut worden sind, dürfen von diesem 
nur weitergegeben werden
1.	� mit der Einwilligung dessen, der die Daten 

anvertraut hat, oder
2.	� dem Vormundschafts- oder dem Familien-

gericht zur Erfüllung der Aufgaben nach 
§ 8a Abs. 3, wenn angesichts einer Gefähr
dung des Wohls eines Kindes oder eines 
Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine 
für die Gewährung von Leistungen not-
wendige gerichtliche Entscheidung nicht 
ermöglicht werden könnte, oder

3.	� dem Mitarbeiter, der auf Grund eines 
Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugend-
amt oder eines Wechsels der örtlichen 
Zuständigkeit für die Gewährung oder 
Erbringung der Leistung verantwortlich 
ist, wenn Anhaltspunkte für eine Gefähr-
dung des Kindeswohls gegeben sind 
und die Daten für eine Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder
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4.	� an die Fachkräfte, die zum Zwecke der 
Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach 
§ 8a hinzugezogen werden; § 64 Abs. 2a 
bleibt unberührt, oder

5.	� unter den Voraussetzungen, unter 
denen eine der in § 203 Abs. 1 oder 3 des 
Strafgesetzbuches genannten Personen 
dazu befugt wäre.

Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten 
weiter, so dürfen sie vom Emp­fänger nur zu 
dem Zweck weitergegeben werden, zu dem 
er diese befugt erhalten hat.

(2) § 35 Abs. 3 des Ersten Buches gilt auch, 
soweit ein behördeninternes Weitergabever-
bot nach Absatz 1 besteht.

§ 66

aufgehoben

§ 67

aufgehoben

§ 68

Sozialdaten im Bereich der Beistandschaft, 
Amtspflegschaft und der Amtsvormund-
schaft

(1) Der Beamte oder Angestellte, dem die Aus-
übung der Beistandschaft, Amtspflegschaft 
oder Amtsvormundschaft übertragen ist, darf 
Sozialdaten nur erheben und verwenden, 
soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlich ist. Die Nutzung dieser Sozialda-
ten zum Zweck der Aufsicht, Kontrolle oder 
Rechnungsprüfung durch die dafür zuständi-
gen Stellen sowie die Übermittlung an diese ist 
im Hinblick auf den Einzelfall zulässig.

(2) Für die Löschung und Sperrung der Daten 
gilt § 84 Abs. 2, 3 und 6 des Zehnten Buches 
entsprechend.

(3) Wer unter Beistandschaft, Amtspfleg
schaft oder Amtsvormundschaft gestanden 
hat, hat nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres ein Recht auf Kenntnis der zu seiner 
Person gespeicherten Informationen, soweit 
nicht berechtigte Interessen Dritter entge
genstehen. Vor Vollendung des 18. Lebens-
jahres können ihm die gespeicherten Infor-
mationen bekannt gegeben werden, soweit 
er die erforderliche Einsichts- und Urteilsfä
higkeit besitzt und keine berechtigten Inte-
ressen Dritter entgegenstehen. Nach Been-
digung einer Beistandschaft hat darüber 
hinaus der Elternteil, der die Beistandschaft 
beantragt hat, einen Anspruch auf Kenntnis 
der gespeicherten Daten, solange der junge 
Mensch minderjährig ist und der Elternteil 
antragsberechtigt ist.

(4) Personen oder Stellen, an die Sozialdaten 
übermittelt worden sind, dürfen diese nur 
zu dem Zweck verwenden, zu dem sie ihnen 
nach Absatz 1 befugt weitergegeben worden 
sind.

(5) Für die Tätigkeit des Jugendamts als 
Gegenvormund gelten die Absätze 1 bis 4 
entsprechend.
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Erster Abschnitt:  
Träger der öffentlichen Jugendhilfe

§ 69

Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 
Jugendämter, Landesjugendämter

(1) Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind 
die örtlichen und überörtlichen Träger. Örtli-
che Träger sind die Kreise und die kreisfreien 
Städte. Landesrecht regelt, wer überörtlicher 
Träger ist.

(2) Landesrecht kann regeln, dass auch 
kreisangehörige Gemeinden auf Antrag zu 
örtlichen Trägern bestimmt werden, wenn 
ihre Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der 
Aufgaben nach diesem Buch gewährleistet 
ist. Landesrecht bestimmt, in welcher Weise 
die Erfüllung der Aufgaben nach diesem 
Buch in den anderen Gemeinden des Kreises 
sichergestellt wird, falls der Kreis dazu nicht 
in der Lage ist; wird durch kreisangehörige 
Gemeinden als örtliche Träger das gesamte 
Gebiet eines Kreises abgedeckt, so ist dieser 
Kreis nicht örtlicher Träger.

(3) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach 
diesem Buch errichtet jeder örtliche Träger 
ein Jugendamt, jeder überörtliche Träger ein 
Landesjugendamt.

(4) Mehrere örtliche Träger und mehrere über
örtliche Träger können, auch wenn sie ver-
schiedenen Ländern angehören, zur Durch-
führung einzelner Aufgaben gemeinsame 
Einrichtungen und Dienste errichten.

(5) Landesrecht kann bestimmen, dass 
kreisangehörige Gemeinden und Gemeinde-
verbände, die nicht örtliche Träger sind, zur 
Durchführung von Aufgaben der Förderung 
von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege herangezogen werden. 
Das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern nach 
§ 5 bleibt unberührt. Für die Aufnahme 
gemeindefremder Kinder ist ein angemesse-
ner Kostenausgleich sicherzustellen.

(6) Kreisangehörige Gemeinden und Gemein
deverbände, die nicht örtliche Träger sind, 
können für den örtlichen Bereich Aufgaben 
der Jugendhilfe wahrnehmen. Die Planung 
und Durchführung dieser Aufgaben ist in 
den wesentlichen Punkten mit dem örtlichen 
Träger abzustimmen; dessen Gesamtverant
wortung bleibt unberührt. Für die Zusam- 
menarbeit mit den Trägern der freien Jugend
hilfe gelten die §§ 4, 74, 76 und 77 entspre
chend. Landesrecht kann Näheres regeln.

§ 70

Organisation des Jugendamts und  
des Landesjugendamts

(1) Die Aufgaben des Jugendamts werden 
durch den Jugendhilfeausschuss und durch 
die Verwaltung des Jugendamts wahrge-
nommen.

(2) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung 
im Bereich der öffentlichen Jugendhilfe 
werden vom Leiter der Verwaltung der 
Gebietskörperschaft oder in seinem Auftrag 
vom Leiter der Verwaltung des Jugendamts 

Fünftes Kapitel:  
Träger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit,  
Gesamtverantwortung
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im Rahmen der Satzung und der Beschlüs
se der Vertretungskörperschaft und des 
Jugendhilfeausschusses geführt.

(3) Die Aufgaben des Landesjugendamts wer-
den durch den Landesjugendhilfeausschuss 
und durch die Verwaltung des Landesjugend-
amts im Rahmen der Satzung und der dem 
Landesjugendamt zur Verfügung gestellten 
Mittel wahrgenommen. Die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung werden von dem Lei-
ter der Verwaltung des Landesjugendamts im 
Rahmen der Satzung und der Beschlüsse des 
Landesjugendhilfeausschusses geführt.

§ 71

Jugendhilfeausschuss, Landesjugend- 
hilfeausschuss

(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören als 
stimmberechtigte Mitglieder an
1.	� mit drei Fünfteln des Anteils der Stimmen 

Mitglieder der Vertretungskörperschaft 
des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 
oder von ihr gewählte Frauen und Män-
ner, die in der Jugendhilfe erfahren sind,

2.	� mit zwei Fünfteln des Anteils der Stimmen 
Frauen und Männer, die auf Vorschlag 
der im Bereich des öffentlichen Trägers 
wirkenden und anerkannten Träger der 
freien Jugendhilfe von der Vertretungskör
perschaft gewählt werden; Vorschläge der 
Jugendverbände und der Wohlfahrtsverbän
de sind angemessen zu berücksichtigen.

(2)Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit 
allen Angelegenheiten der Jugendhilfe, ins-
besondere mit
1.	� der Erörterung aktueller Problemlagen 

junger Menschen und ihrer Familien sowie 
mit Anregungen und Vorschlägen für die 
Weiterentwicklung der Jugendhilfe,

2.	 der Jugendhilfeplanung und
3.	� der Förderung der freien Jugendhilfe.

(3) Er hat Beschlussrecht in Angelegenhei
ten der Jugendhilfe im Rahmen der von der 
Vertretungskörperschaft bereitgestellten 
Mittel, der von ihr erlassenen Satzung und 
der von ihr gefassten Beschlüsse. Er soll vor 
jeder Beschlussfassung der Vertretungskör
perschaft in Fragen der Jugendhilfe und vor 
der Berufung eines Leiters des Jugendamts 
gehört werden und hat das Recht, an die 
Vertretungskörperschaft Anträge zu stellen. 
Er tritt nach Bedarf zusammen und ist auf 
Antrag von mindestens einem Fünftel der 
Stimmberechtigten einzuberufen. Seine 
Sitzungen sind öffentlich, soweit nicht das 
Wohl der Allgemeinheit, berechtigte Inter-
essen einzelner Personen oder schutzbedürf
tiger Gruppen entgegenstehen.

(4) Dem Landesjugendhilfeausschuss 
gehören mit zwei Fünfteln des Anteils der 
Stimmen Frauen und Männer an, die auf 
Vorschlag der im Bereich des Landesjugend-
amts wirkenden und anerkannten Träger 
der freien Jugendhilfe von der obersten Lan
desjugendbehörde zu berufen sind. Die übri-
gen Mitglieder werden durch Landesrecht 
bestimmt. Absatz 2 gilt entsprechend.

(5)	� Das Nähere regelt das Landesrecht. Es 
regelt die Zugehörigkeit beratender 
Mitglieder zum Jugendhilfeausschuss. 
Es kann bestimmen, dass der Leiter der 
Verwaltung der Gebietskörperschaft oder 
der Leiter der Verwaltung des Jugendamts 
nach Absatz 1 Nr. 1 stimmberechtigt ist.
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§ 72

Mitarbeiter, Fortbildung

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sollen bei den Jugendämtern und Landesju-
gendämtern hauptberuflich nur Personen 
beschäftigen, die sich für die jeweilige Aufgabe 
nach ihrer Persönlichkeit eignen und eine die-
ser Aufgabe entsprechende Ausbildung erhal-
ten haben (Fachkräfte) oder aufgrund beson-
derer Erfahrungen in der sozialen Arbeit in der 
Lage sind, die Aufgabe zu erfüllen. Soweit die 
jeweilige Aufgabe dies erfordert, sind mit ihrer 
Wahrnehmung nur Fachkräfte oder Fachkräf
te mit entsprechender Zusatzausbildung zu 
betrauen. Fachkräfte verschiedener Fachrich-
tungen sollen zusammenwirken, soweit die 
jeweilige Aufgabe dies erfordert.

(2) Leitende Funktionen des Jugendamts 
oder des Landesjugendamts sollen in der 
Regel nur Fachkräften übertragen werden.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
haben Fortbildung und Praxisberatung der 
Mitarbeiter des Jugendamts und des Landesju
gendamts sicherzustellen.

§ 72a

Persönliche Eignung

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sol-
len hinsichtlich der persönlichen Eignung 
im Sinne des § 72 Abs. 1 insbesondere sicher-
stellen, dass sie keine Personen beschäf-
tigen oder vermitteln, die rechtskräftig 
wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 
bis 174c, 176 bis 181a, 182 bis 184e oder § 225 
des Strafgesetzbuches verurteilt worden 
sind. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei 

der Einstellung in regelmäßigen Abstän-
den von den zu beschäftigenden Personen 
ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des 
Bundeszentralregistergesetzes vorlegen las-
sen. Durch Vereinbarungen mit den Trägern 
von Einrichtungen und Diensten sollen die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe auch 
sicherstellen, dass diese keine Personen nach 
Satz 1 beschäftigen.

Zweiter Abschnitt:  
Zusammenarbeit mit der freien 
Jugendhilfe, ehrenamtliche Tätigkeit

§ 73

Ehrenamtliche Tätigkeit

In der Jugendhilfe ehrenamtlich tätige Per-
sonen sollen bei ihrer Tätigkeit angeleitet, 
beraten und unterstützt werden.

§ 74

Förderung der freien Jugendhilfe

(1)	 Die Träger der öffentlichen Jugendhil
fe sollen die freiwillige Tätigkeit auf dem 
Gebiet der Jugendhilfe anregen; sie sollen sie 
fördern, wenn der jeweilige Träger
1.	� die fachlichen Voraussetzungen für die 

geplante Maßnahme erfüllt,
2.	� die Gewähr für eine zweckentsprechende 

und wirtschaftliche Verwendung der Mit-
tel bietet,

3.	� gemeinnützige Ziele verfolgt,
4.	� eine angemessene Eigenleistung erbringt 

und
5.	� die Gewähr für eine den Zielen des 

Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet.
�
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Eine auf Dauer angelegte Förderung setzt 
in der Regel die Anerkennung als Träger der 
freien Jugendhilfe nach § 75 voraus.

(2) Soweit von der freien Jugendhilfe Ein
richtungen, Dienste und Veranstaltungen 
geschaffen werden, um die Gewährung von 
Leistungen nach diesem Buch zu ermög-
lichen, kann die Förderung von der Bereit
schaft abhängig gemacht werden, diese Ein
richtungen, Dienste und Veranstaltungen 
nach Maßgabe der Jugendhilfeplanung und 
unter Beachtung der in § 9 genannten Grund
sätze anzubieten.  § 4 Abs. 1 bleibt unberührt.

(3) Über die Art und Höhe der Förderung ent-
scheidet der Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Entsprechendes gilt, wenn mehrere Antrag
steller die Förderungsvoraussetzungen 
erfüllen und die von ihnen vorgesehenen 
Maßnahmen gleich geeignet sind, zur Befrie- 
digung des Bedarfs jedoch nur eine Maßnah
me notwendig ist. Bei der Bemessung der 
Eigenleistung sind die unterschiedliche 
Finanzkraft und die sonstigen Verhältnisse 
zu berücksichtigen.

(4) Bei sonst gleich geeigneten Maßnahmen 
soll solchen der Vorzug gegeben werden, die 
stärker an den Interessen der Betroffenen 
orientiert sind und ihre Einflussnahme auf 
die Ausgestaltung der Maßnahme gewähr
leisten.

(5) Bei der Förderung gleichartiger Maßnah
men mehrerer Träger sind unter Berücksich-
tigung ihrer Eigenleistungen gleiche Grund-
sätze und Maßstäbe anzulegen. Werden 
gleichartige Maßnahmen von der freien und 
der öffentlichen Jugendhilfe durchgeführt, 
so sind bei der Förderung die Grundsätze 

und Maßstäbe anzuwenden, die für die 
Finanzierung der Maßnahmen der öffentli-
chen Jugendhilfe gelten.

(6) Die Förderung von anerkannten Trägern 
der Jugendhilfe soll auch Mittel für die 
Fortbildung der haupt-, neben- und ehren-
amtlichen Mitarbeiter sowie im Bereich 
der Jugendarbeit Mittel für die Errichtung 
und Unterhaltung von Jugendfreizeit- und 
Jugendbildungsstätten einschließen.

§ 74a

Finanzierung von Tageseinrichtungen  
für Kinder

Die Finanzierung von Tageseinrichtungen 
regelt das Landesrecht. Die Erhebung von 
Teilnahmebeiträgen nach § 90 bleibt unbe-
rührt.

§ 75

Anerkennung als Träger der freien  
Jugendhilfe

(1) Als Träger der freien Jugendhilfe können 
juristische Personen und Personenvereini
gungen anerkannt werden, wenn sie
1.	� auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne 

des § 1 tätig sind,
2.	 gemeinnützige Ziele verfolgen,
3.	� aufgrund der fachlichen und personellen 

Voraussetzungen erwarten lassen, dass 
sie einen nicht unwesentlichen Beitrag 
zur Erfüllung der Aufgaben der Jugend
hilfe zu leisten imstande sind, und

4.	� die Gewähr für eine den Zielen des 
Grundgesetzes förderliche Arbeit bieten.
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(2) Einen Anspruch auf Anerkennung als 
Träger der freien Jugendhilfe hat unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 1, wer auf 
dem Gebiet der Jugendhilfe mindestens drei 
Jahre tätig gewesen ist.

(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaf
ten des öffentlichen Rechts sowie die auf 
Bundesebene zusammengeschlossenen Ver-
bände der freien Wohlfahrtspflege sind aner
kannte Träger der freien Jugendhilfe.

§ 76

Beteiligung anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe an der Wahrnehmung anderer 
Aufgaben

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
können anerkannte Träger der freien Jugend
hilfe an der Durchführung ihrer Aufgaben 
nach den §§ 42, 50 bis 52a und 53 Abs. 2 bis 4 
beteiligen oder ihnen diese Aufgaben zur 
Ausführung übertragen.

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
bleiben für die Erfüllung der Aufgaben ver-
antwortlich.

§ 77

Vereinbarungen über die Höhe der Kosten

Werden Einrichtungen und Dienste der 
Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch 
genommen, so sind Vereinbarungen über 
die Höhe der Kosten der Inanspruchnahme 
zwischen der öffentlichen und der freien 
Jugendhilfe anzustreben; das Nähere regelt 
das Landesrecht. Die §§ 78a bis 78g bleiben 
unberührt. 

§ 78

Arbeitsgemeinschaften

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sol-
len die Bildung von Arbeitsgemeinschaften 
anstreben, in denen neben ihnen die aner-
kannten Träger der freien Jugendhilfe sowie 
die Träger geförderter Maßnahmen vertre
ten sind. In den Arbeitsgemeinschaften soll 
darauf hingewirkt werden, dass die geplan
ten Maßnahmen aufeinander abgestimmt 
werden und sich gegenseitig ergänzen.

Dritter Abschnitt:  
Vereinbarungen über Leistungsangebote, 
Entgelte und Qualitätsentwicklung

§ 78a

Anwendungsbereich

(1) Die Regelungen der §§ 78b bis 78g gelten 
für die Erbringung von
1.	� Leistungen für Betreuung und Unter

kunft in einer sozialpädagogisch beglei-
teten Wohnform (§ 13 Abs. 3),

2.	� Leistungen in gemeinsamen Wohnfor
men für Mütter/Väter und Kinder (§ 19),

3.	� Leistungen zur Unterstützung bei not-
wendiger Unterbringung des Kindes oder 
Jugendlichen zur Erfüllung der Schul-
pflicht (§ 21 Satz 2),

4.	 Hilfe zur Erziehung
	 a) in einer Tagesgruppe (§ 32),
	 b) �in einem Heim oder einer sonstigen 

betreuten Wohnform  (§ 34) sowie
	 c) �in intensiver sozialpädagogischer Ein-

zelbetreuung (§ 35), sofern sie außer-
halb der eigenen Familie erfolgt,

	 d) �in sonstiger teilstationärer oder statio-
närer Form (§ 27)
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§
5.	� Eingliederungshilfe für seelisch behinder

te Kinder und Jugendliche in
	 a) �anderen teilstationären Einrichtungen 

(§ 35a Abs. 2),
	 b) �Einrichtungen über Tag und Nacht 

sowie sonstigen Wohnformen (§ 35a 
Abs. 2),

6.	� Hilfe für junge Volljährige (§ 41), sofern 
diese den in den Nummern 4 und 5 
genannten Leistungen entspricht, sowie

7.	� Leistungen zum Unterhalt (§ 39), sofern 
diese im Zusammenhang mit Leistungen 
nach den Nummern 4 bis 6 gewährt wer-
den; § 39 Abs. 2 Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Landesrecht kann bestimmen, dass die  
§§ 78b bis 78g auch für andere Leistungen 
nach diesem Buch sowie für vorläufige Maß-
nahmen zum Schutz von Kindern und Jugend
lichen (§ 42) gelten.

§ 78b

Voraussetzungen für die Übernahme des 
Leistungsentgelts

(1) Wird die Leistung ganz oder teilweise in 
einer Einrichtung erbracht, so ist der Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme 
des Entgelts gegenüber dem Leistungsberech
tigten verpflichtet, wenn mit dem Träger der 
Einrichtung oder seinem Verband Vereinba-
rungen über
1.	� Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungs

angebote (Leistungsvereinbarung),
2.	� differenzierte Entgelte für die Leistungs

angebote und die betriebsnotwendigen 
Investitionen (Entgeltvereinbarung) und

3.	� Grundsätze und Maßstäbe für die Bewer-
tung der Qualität der Leistungsangebote 
sowie über geeignete Maßnahmen zu ihrer 
Gewährleistung (Qualitätsentwicklungs
vereinbarung) abgeschlossen worden sind.

(2) Die Vereinbarungen sind mit den Trägern 
abzuschließen, die unter Berücksichtigung 
der Grundsätze der Leistungsfähigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur 
Erbringung der Leistung geeignet sind. Ver-
einbarungen über die Erbringung von Hilfe 
zur Erziehung im Ausland dürfen nur mit 
solchen Trägern abgeschlossen werden, die 
1.	� anerkannte Träger der Jugendhilfe oder 

Träger einer erlaubnispflichtigen Einrich-
tung im Inland sind, in der Hilfe zur Erzie-
hung erbracht wird,

2.	� mit der Erbringung solcher Hilfen nur 
Fachkräfte im Sinne des § 72 Abs. 1 betrau-
en und

3.	� die Gewähr dafür bieten, dass sie die 
Rechtsvorschriften des Aufenthaltslandes 
einhalten und mit den Behörden des Aufent
haltslandes sowie den deutschen Vertre-
tungen im Ausland zusammenarbeiten.

(3) Ist eine der Vereinbarungen nach Absatz 1 
nicht abgeschlossen, so ist der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme 
des Leistungsentgelts nur verpflichtet, wenn 
dies insbesondere nach Maßgabe der Hilfe
planung (§ 36) im Einzelfall geboten ist.

§ 78c

Inhalt der Leistungs- und Entgeltverein
barungen

(1) Die Leistungsvereinbarung muss die wesent
lichen Leistungsmerkmale, insbesondere
1.	� Art, Ziel und Qualität des Leistungsange

bots,
2.	� den in der Einrichtung zu betreuenden 

Personenkreis,
3.	� die erforderliche sächliche und personel

le Ausstattung,
4.	� die Qualifikation des Personals 
sowie
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§
5.	� die betriebsnotwendigen Anlagen der 

Einrichtung festlegen. In die Vereinba-
rung ist aufzunehmen, unter welchen Vor
aussetzungen der Träger der Einrichtung 
sich zur Erbringung von Leistungen ver
pflichtet. Der Träger muss gewährleisten, 
dass die Leistungsangebote zur Erbrin-
gung von Leistungen nach § 78a Abs. 1 
geeignet sowie ausreichend, zweckmäßig 
und wirtschaftlich sind.

(2) Die Entgelte müssen leistungsgerecht 
sein. Grundlage der Entgeltvereinbarung 
sind die in der Leistungs- und der Qualitäts
entwicklungsvereinbarung festgelegten 
Leistungs- und Qualitätsmerkmale. Eine 
Erhöhung der Vergütung für Investitionen 
kann nur dann verlangt werden, wenn der 
zuständige Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe der Investitionsmaßnahme vorher 
zugestimmt hat. Förderungen aus öffent-
lichen Mitteln sind anzurechnen.

§ 78d

Vereinbarungszeitraum

(1) Die Vereinbarungen nach § 78b Abs. 1 sind 
für einen zukünftigen Zeitraum (Vereinba-
rungszeitraum) abzuschließen. Nachträg-
liche Ausgleiche sind nicht zulässig.

(2) Die Vereinbarungen treten zu dem darin 
bestimmten Zeitpunkt in Kraft. Wird ein 
Zeitpunkt nicht bestimmt, so werden die 
Vereinbarungen mit dem Tag ihres Abschlus
ses wirksam. Eine Vereinbarung, die vor die
sen Zeitpunkt zurückwirkt, ist nicht zulässig; 
dies gilt nicht für Vereinbarungen vor der 
Schiedsstelle für die Zeit ab Eingang des 
Antrages bei der Schiedsstelle. Nach Ablauf 
des Vereinbarungszeitraums gelten die ver

einbarten Vergütungen bis zum Inkrafttre
ten neuer Vereinbarungen weiter.

(3) Bei unvorhersehbaren wesentlichen 
Veränderungen der Annahmen, die der Ent-
geltvereinbarung zugrunde lagen, sind die 
Entgelte auf Verlangen einer Vertragspartei 
für den laufenden Vereinbarungszeitraum 
neu zu verhandeln. Die Absätze 1 und 2 gel-
ten entsprechend.

(4) Vereinbarungen über die Erbringung von 
Leistungen nach § 78a Abs. 1, die vor dem 
1. Januar 1999 abgeschlossen worden sind, 
gelten bis zum Inkrafttreten neuer Vereinba
rungen weiter.

§ 78e

Örtliche Zuständigkeit für den Abschluss 
von Vereinbarungen

(1) Soweit Landesrecht nicht etwas anderes 
bestimmt, ist für den Abschluss von Vereinba-
rungen nach § 78b Abs. 1 der örtliche Träger 
der Jugendhilfe zuständig, in dessen Bereich 
die Einrichtung gelegen ist. Die von diesem 
Träger abgeschlossenen Vereinbarungen 
sind für alle örtlichen Träger bindend.

(2) Werden in der Einrichtung Leistungen 
erbracht, für deren Gewährung überwie-
gend ein anderer örtlicher Träger zuständig 
ist, so hat der nach Absatz 1 zuständige Trä-
ger diesen Träger zu hören.

(3) Die kommunalen Spitzenverbände auf 
Landesebene und die Verbände der Träger 
der freien Jugendhilfe sowie die Vereini-
gungen sonstiger Leistungserbringer im 
jeweiligen Land können regionale oder 
landesweite Kommissionen bilden. Die Kom
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missionen können im Auftrag der Mitglieder 
der in Satz 1 genannten Verbände und Verei-
nigungen Vereinbarungen nach § 78b Abs. 1 
schließen. Landesrecht kann die Beteiligung 
der für die Wahrnehmung der Aufgaben 
nach § 85 Abs. 2 Nr. 5 und 6 zuständigen 
Behörde vorsehen.

§ 78f

Rahmenverträge

Die kommunalen Spitzenverbände auf 
Landesebene schließen mit den Verbänden 
der Träger der freien Jugendhilfe und den 
Vereinigungen sonstiger Leistungserbringer 
auf Landesebene Rahmenverträge über den 
Inhalt der Vereinbarungen nach § 78b Abs. 1. 
Die für die Wahrnehmung der Aufgaben 
nach § 85 Abs. 2 Nr. 5 und 6 zuständigen 
Behörden sind zu beteiligen.

§ 78g

Schiedsstelle

(1) In den Ländern sind Schiedsstellen für 
Streit- und Konfliktfälle einzurichten. Sie sind 
mit einem unparteiischen Vorsitzenden und 
mit einer gleichen Zahl von Vertretern der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie von 
Vertretern der Träger der Einrichtungen zu 
besetzen. Der Zeitaufwand der Mitglieder ist 
zu entschädigen, bare Auslagen sind zu erstat
ten. Für die Inanspruchnahme der Schieds-
stellen können Gebühren erhoben werden.

(2) Kommt eine Vereinbarung nach 
§ 78b Abs. 1 innerhalb von sechs Wochen 
nicht zustande, nachdem eine Partei schrift-
lich zu Verhandlungen aufgefordert hat, 
so entscheidet die Schiedsstelle auf Antrag 

einer Partei unverzüglich über die Gegen
stände, über die keine Einigung erreicht 
werden konnte. Gegen die Entscheidung ist 
der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten 
gegeben. Die Klage richtet sich gegen eine 
der beiden Vertragsparteien, nicht gegen 
die Schiedsstelle. Einer Nachprüfung der 
Entscheidung in einem Vorverfahren bedarf 
es nicht.

(3) Entscheidungen der Schiedsstelle treten 
zu dem darin bestimmten Zeitpunkt in Kraft. 
Wird ein Zeitpunkt für das Inkrafttreten 
nicht bestimmt, so werden die Festsetzun
gen der Schiedsstelle mit dem Tag wirksam, 
an dem der Antrag bei der Schiedsstelle ein-
gegangen ist. Die Festsetzung einer Vergü-
tung, die vor diesen Zeitpunkt zurückwirkt, 
ist nicht zulässig. Im Übrigen gilt § 78d Abs. 2 
Satz 4 und Abs. 3 entsprechend.

(4) Die Landesregierungen werden ermäch
tigt, durch Rechtsverordnung das Nähere zu 
bestimmen über
1.	 die Errichtung der Schiedsstellen,
2.	� die Zahl, die Bestellung, die Amtsdauer 

und die Amtsführung ihrer Mitglieder,
3.	� die Erstattung der baren Auslagen und 

die Entschädigung für ihren Zeitauf
wand,

4.	� die Geschäftsführung, das Verfahren, die 
Erhebung und die Höhe der Gebühren 
sowie die Verteilung der Kosten und

5.	 die Rechtsaufsicht.
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Vierter Abschnitt:  
Gesamtverantwortung, 
Jugendhilfeplanung

§ 79

Gesamtverantwortung, Grundausstattung

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
haben für die Erfüllung der Aufgaben nach 
diesem Buch die Gesamtverantwortung ein-
schließlich der Planungsverantwortung.

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sollen gewährleisten, dass die zur Erfüllung 
der Aufgaben nach diesem Buch erfor-
derlichen und geeigneten Einrichtungen, 
Dienste und Veranstaltungen den verschie-
denen Grundrichtungen der Erziehung 
entsprechend rechtzeitig und ausreichend 
zur Verfügung stehen; hierzu zählen ins-
besondere auch Pfleger, Vormünder und 
Pflegepersonen. Von den für die Jugendhilfe 
bereitgestellten Mitteln haben sie einen 
angemessenen Anteil für die Jugendarbeit 
zu verwenden.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
haben für eine ausreichende Ausstattung 
der Jugendämter und der Landesjugendäm-
ter zu sorgen; hierzu gehört auch eine dem 
Bedarf entsprechende Zahl von Fachkräften.

§ 80

Jugendhilfeplanung

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
haben im Rahmen ihrer Planungsverantwor
tung
1.	� den Bestand an Einrichtungen und Diens-

ten festzustellen,

2.	� den Bedarf unter Berücksichtigung der 
Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der 
jungen Menschen und der Personensorge
berechtigten für einen mittelfristigen 
Zeitraum zu ermitteln und

3.	� die zur Befriedigung des Bedarfs notwen-
digen Vorhaben rechtzeitig und ausrei-
chend zu planen; dabei ist Vorsorge zu 
treffen, dass auch ein unvorhergesehener 
Bedarf befriedigt werden kann.

(2) Einrichtungen und Dienste sollen so ge- 
plant werden, dass insbesondere
1.	� Kontakte in der Familie und im sozialen 

Umfeld erhalten und gepflegt werden 
können,

2.	� ein möglichst wirksames, vielfältiges und 
aufeinander abgestimmtes Angebot von 
Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist,

3.	� junge Menschen und Familien in gefähr-
deten Lebens- und Wohnbereichen 
besonders gefördert werden,

4.	� Mütter und Väter Aufgaben in der Familie 
und Erwerbstätigkeit besser miteinander 
vereinbaren können.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
haben die anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe in allen Phasen ihrer Planung 
frühzeitig zu beteiligen. Zu diesem Zweck 
sind sie vom Jugendhilfeausschuss, soweit 
sie überörtlich tätig sind, im Rahmen der 
Jugendhilfeplanung des überörtlichen Trä-
gers vom Landesjugendhilfeausschuss zu 
hören. Das Nähere regelt das Landesrecht.

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhil-
feplanung und andere örtliche und überört-
liche Planungen aufeinander abgestimmt 
werden und die Planungen insgesamt den 
Bedürfnissen und Interessen der jungen Men-
schen und ihrer Familien Rechnung tragen.
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§

§ 81

Zusammenarbeit mit anderen Stellen und 
öffentlichen Einrichtungen

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
haben mit anderen Stellen und öffentlichen 
Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die 
Lebenssituation junger Menschen und ihrer 
Familien auswirkt, insbesondere mit 
1.	� Schulen und Stellen der Schulverwaltung,
2.	� Einrichtungen und Stellen der berufli

chen Aus- und Weiterbildung,
3.	� Einrichtungen und Stellen des öffentli

chen Gesundheitsdienstes und sonstigen 
Einrichtungen des Gesundheitsdienstes,

4.	� den Stellen der Bundesagentur für Arbeit,
5.	� den Trägern anderer Sozialleistungen,
6.	� der Gewerbeaufsicht,
7.	� den Polizei- und Ordnungsbehörden,
8.	� den Justizvollzugsbehörden und
9.	� Einrichtungen der Ausbildung für Fach-

kräfte, der Weiterbildung und der For-
schung im Rahmen ihrer Aufgaben und 
Befugnisse zusammenzuarbeiten.
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§ 82

Aufgaben der Länder

(1) Die oberste Landesjugendbehörde hat 
die Tätigkeit der Träger der öffentlichen und 
der freien Jugendhilfe und die Weiterent-
wicklung der Jugendhilfe anzuregen und zu 
fördern.

(2) Die Länder haben auf einen gleichmäßi
gen Ausbau der Einrichtungen und Ange-
bote hinzuwirken und die Jugendämter und 
Landesjugendämter bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen.

§ 83

Aufgaben des Bundes, Bundesjugend
kuratorium
 

(1) Die fachlich zuständige oberste Bundes
behörde soll die Tätigkeit der Jugendhilfe 
anregen und fördern, soweit sie von überre-
gionaler Bedeutung ist und ihrer Art nach 
nicht durch ein Land allein wirksam geför
dert werden kann.

(2) Die Bundesregierung wird in grundsätz
lichen Fragen der Jugendhilfe von einem 
Sachverständigengremium (Bundesjugend-
kuratorium) beraten. Das Nähere regelt die 
Bundesregierung durch Verwaltungsvor
schriften.

§ 84

Jugendbericht

(1) Die Bundesregierung legt dem Deutschen 
Bundestag und dem Bundesrat in jeder 
Legislaturperiode einen Bericht über die 
Lage junger Menschen und die Bestrebungen 
und Leistungen der Jugendhilfe vor. Neben 
der Bestandsaufnahme und Analyse sollen 
die Berichte Vorschläge zur Weiterentwick-
lung der Jugendhilfe enthalten; jeder dritte 
Bericht soll einen Überblick über die Gesamt
situation der Jugendhilfe vermitteln.

(2) Die Bundesregierung beauftragt mit 
der Ausarbeitung der Berichte jeweils eine 
Kommission, der mindestens sieben Sach-
verständige (Jugendberichtskommission) 
angehören. Die Bundesregierung fügt eine 
Stellungnahme mit den von ihr für notwen
dig gehaltenen Folgerungen bei.

Sechstes Kapitel: 
Zentrale Aufgaben

§
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Erster Abschnitt: 
Sachliche Zuständigkeit

§ 85

Sachliche Zuständigkeit

(1) Für die Gewährung von Leistungen und 
die Erfüllung anderer Aufgaben nach diesem 
Buch ist der örtliche Träger sachlich zustän-
dig, soweit nicht der überörtliche Träger 
sachlich zuständig ist.

(2) Der überörtliche Träger ist sachlich 
zuständig für
1.	� die Beratung der örtlichen Träger und 

die Entwicklung von Emp­fehlungen zur 
Erfüllung der Aufgaben nach diesem 
Buch,

2.	� die Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen den örtlichen Trägern und den 
anerkannten Trägern der freien Jugend-
hilfe, insbesondere bei der Planung und 
Sicherstellung eines bedarfsgerechten 
Angebots an Hilfen zur Erziehung, Einglie
derungshilfen für seelisch behinderte Kin-
der und Jugendliche und Hilfen für junge 
Volljährige,

3.	� die Anregung und Förderung von 
Einrichtungen, Diensten und Veran
staltungen sowie deren Schaffung und 
Betrieb, soweit sie den örtlichen Bedarf 
übersteigen; dazu gehören insbesonde
re Einrichtungen, die eine Schul- oder 
Berufsausbildung anbieten, sowie Jugend
bildungsstätten,

4.	� die Planung, Anregung, Förderung und 
Durchführung von Modellvorhaben zur 
Weiterentwicklung der Jugendhilfe,

5.	� die Beratung der örtlichen Träger bei der 
Gewährung von Hilfe nach den §§ 32 bis 
35a, insbesondere bei der Auswahl einer 
Einrichtung oder der Vermittlung einer 
Pflegeperson in schwierigen Einzelfällen,

6.	� die Wahrnehmung der Aufgaben zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen in 
Einrichtungen (§§ 45 bis 48a),

7.	� die Beratung der Träger von Einrichtun
gen während der Planung und Betriebs-
führung,

8.	� die Fortbildung von Mitarbeitern in der 
Jugendhilfe,

9.	� die Gewährung von Leistungen an Deut-
sche im Ausland (§ 6 Abs. 3), soweit es sich 
nicht um die Fortsetzung einer bereits im 
Inland gewährten Leistung handelt,

10.	� die Erteilung der Erlaubnis zur Übernah-
me von Pflegschaften oder Vormund-
schaften durch einen rechtsfähigen Ver-
ein (§ 54).

(3) Für den örtlichen Bereich können die 
Aufgaben nach Absatz 2 Nr. 3, 4, 7 und 8 
auch vom örtlichen Träger wahrgenommen 
werden.

(4) Unberührt bleiben die am Tage des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden lan-
desrechtlichen Regelungen, die die in den  
§§ 45 bis 48a bestimmten Aufgaben ein-
schließlich der damit verbundenen Aufga-
ben nach Absatz 2 Nr. 2 bis 5 und 7 mittleren 
Landesbehörden oder, soweit sie sich auf Kin-
dergärten und andere Tageseinrichtungen 
für Kinder beziehen, unteren Landesbe
hörden zuweisen.

Siebtes Kapitel:
Zuständigkeit, Kostenerstattung
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(5) Ist das Land überörtlicher Träger, so kön-
nen durch Landesrecht bis zum 30. Juni 1993 
einzelne seiner Aufgaben auf andere Körper-
schaften des öffentlichen Rechts, die nicht 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind, 
übertragen werden.

Zweiter Abschnitt: 
Örtliche Zuständigkeit 

I �Erster Unterabschnitt:  
Örtliche Zuständigkeit für Leistungen

§ 86

Örtliche Zuständigkeit für Leistungen  
an Kinder, Jugendliche und ihre Eltern

(1) Für die Gewährung von Leistungen 
nach diesem Buch ist der örtliche Träger 
zuständig, in dessen Bereich die Eltern ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. An die 
Stelle der Eltern tritt die Mutter, wenn und 
solange die Vaterschaft nicht anerkannt 
oder gerichtlich festgestellt ist. Lebt nur ein 
Elternteil, so ist dessen gewöhnlicher Aufent-
halt maßgebend.

(2) Haben die Elternteile verschiedene 
gewöhnliche Aufenthalte, so ist der örtliche 
Träger zuständig, in dessen Bereich der per
sonensorgeberechtigte Elternteil seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat; dies gilt auch 
dann, wenn ihm einzelne Angelegenheiten 
der Personensorge entzogen sind. Steht die 
Personensorge im Fall des Satzes 1 den Eltern 
gemeinsam zu, so richtet sich die Zustän-
digkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt 
des Elternteils, bei dem das Kind oder der 
Jugendliche vor Beginn der Leistung zuletzt 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Hat-
te das Kind oder der Jugendliche im Fall des 

Satzes 2 zuletzt bei beiden Elternteilen sei
nen gewöhnlichen Aufenthalt, so richtet sich 
die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen 
Aufenthalt des Elternteils, bei dem das Kind 
oder der Jugendliche vor Beginn der Leis-
tung zuletzt seinen tatsächlichen Aufenthalt 
hatte. Hatte das Kind oder der Jugendliche 
im Fall des Satzes 2 während der letzten sechs 
Monate vor Beginn der Leistung bei keinem 
Elternteil einen gewöhnlichen Aufenthalt, 
so ist der örtliche Träger zuständig, in dessen 
Bereich das Kind oder der Jugendliche vor 
Beginn der Leistung zuletzt seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hatte; hatte das Kind oder 
der Jugendliche während der letzten sechs 
Monate keinen gewöhnlichen Aufenthalt, 
so richtet sich die Zuständigkeit nach dem 
tatsächlichen Aufenthalt des Kindes oder des 
Jugendlichen vor Beginn der Leistung.

(3) Haben die Elternteile verschiedene 
gewöhnliche Aufenthalte und steht die 
Personensorge keinem Elternteil zu, so gilt 
Absatz 2 Satz 2 und 4 entsprechend.

(4) Haben die Eltern oder der nach den Absät-
zen 1 bis 3 maßgebliche Elternteil im Inland 
keinen gewöhnlichen Aufenthalt oder ist ein 
gewöhnlicher Aufenthalt nicht feststellbar 
oder sind sie verstorben, so richtet sich die 
Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen Auf-
enthalt des Kindes oder des Jugendlichen vor 
Beginn der Leistung. Hatte das Kind oder der 
Jugendliche während der letzten sechs Mona-
te vor Beginn der Leistung keinen gewöhn-
lichen Aufenthalt, so ist der örtliche Träger 
zuständig, in dessen Bereich sich das Kind 
oder der Jugendliche vor Beginn der Leistung 
tatsächlich aufhält.

(5) Begründen die Elternteile nach Beginn 
der Leistung verschiedene gewöhnliche 
Aufenthalte, so wird der örtliche Träger 
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zuständig, in dessen Bereich der personen
sorgeberechtigte Elternteil seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat; dies gilt auch dann, 
wenn ihm einzelne Angelegenheiten der 
Personensorge entzogen sind. Solange die 
Personensorge beiden Elternteilen gemein-
sam oder keinem Elternteil zusteht, bleibt 
die bisherige Zuständigkeit bestehen. Ab- 
satz 4 gilt entsprechend.

(6) Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei 
Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein Ver-
bleib bei dieser Pflegeperson auf Dauer zu 
erwarten, so ist oder wird abweichend von 
den Absätzen 1 bis 5 der örtliche Träger zustän-
dig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Er hat die Eltern 
und, falls den Eltern die Personensorge nicht 
oder nur teilweise zusteht, den Personensorge
berechtigten über den Wechsel der Zuständig
keit zu unterrichten. Endet der Aufenthalt bei 
der Pflegeperson, so endet die Zuständigkeit 
nach Satz 1.

(7) Für Leistungen an Kinder oder Jugend
liche, die um Asyl nachsuchen oder einen 
Asylantrag gestellt haben, ist der örtliche 
Träger zuständig, in dessen Bereich sich die 
Person vor Beginn der Leistung tatsächlich 
aufhält; geht der Leistungsgewährung eine 
Inobhutnahme voraus, so bleibt die nach § 87 
begründete Zuständigkeit bestehen. Unter
liegt die Person einem Verteilungsverfahren, 
so richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach 
der Zuweisungsentscheidung der zuständi-
gen Landesbehörde; bis zur Zuweisungsent-
scheidung gilt Satz 1 entsprechend. Die nach 
Satz 1 oder 2 begründete örtliche Zustän
digkeit bleibt auch nach Abschluss des Asyl
verfahrens so lange bestehen, bis die für die 
Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit 
maßgebliche Person einen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Bereich eines anderen Trägers 

der öffentlichen Jugendhilfe begründet. Eine 
Unterbrechung der Leistung von bis zu drei 
Monaten bleibt außer Betracht.

§ 86a

Örtliche Zuständigkeit für Leistungen  
an junge Volljährige

(1) Für Leistungen an junge Volljährige ist der 
örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich 
der junge Volljährige vor Beginn der Leis-
tung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2) Hält sich der junge Volljährige in einer Ein-
richtung oder sonstigen Wohnform auf, die 
der Erziehung, Pflege, Betreuung, Behandlung 
oder dem Strafvollzug dient, so richtet sich 
die örtliche Zuständigkeit nach dem gewöhn-
lichen Aufenthalt vor der Aufnahme in eine 
Einrichtung oder sonstige Wohnform.

(3) Hat der junge Volljährige keinen gewöhn
lichen Aufenthalt, so richtet sich die Zustän-
digkeit nach seinem tatsächlichen Aufent-
halt zu dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt; 
Absatz 2 bleibt unberührt.

(4) Wird eine Leistung nach § 13 Abs. 3 oder 
nach § 21 über die Vollendung des 18. Lebens-
jahres hinaus weitergeführt oder geht der 
Hilfe für junge Volljährige nach § 41 eine 
dieser Leistungen, eine Leistung nach § 19 
oder eine Hilfe nach den §§ 27 bis 35a voraus, 
so bleibt der örtliche Träger zuständig, der 
bis zu diesem Zeitpunkt zuständig war. Eine 
Unterbrechung der Hilfeleistung von bis zu 
drei Monaten bleibt dabei außer Betracht. Die 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn eine 
Hilfe für junge Volljährige nach § 41 beendet 
war und innerhalb von drei Monaten erneut 
Hilfe für junge Volljährige nach § 41 erforder-
lich wird.
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§ 86b

Örtliche Zuständigkeit für Leistungen in 
gemeinsamen Wohnformen für Mütter/
Väter und Kinder

(1) Für Leistungen in gemeinsamen Wohn
formen für Mütter oder Väter und Kinder 
ist der örtliche Träger zuständig, in dessen 
Bereich der nach § 19 Leistungsberechtigte 
vor Beginn der Leistung seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. § 86a Abs. 2 gilt entspre-
chend.

(2) Hat der Leistungsberechtigte keinen 
gewöhnlichen Aufenthalt, so richtet sich die 
Zuständigkeit nach seinem tatsächlichen 
Aufenthalt zu dem in Absatz 1 genannten 
Zeitpunkt.

(3)	 Geht der Leistung Hilfe nach den§§ 27 bis 
35a oder eine Leistung nach § 13 Abs. 3,  
§ 21 oder § 41 voraus, so bleibt der örtliche Trä-
ger zuständig, der bisher zuständig war. Eine 
Unterbrechung der Hilfeleistung von bis zu 
drei Monaten bleibt dabei außer Betracht.

§ 86c

Fortdauernde Leistungsverpflichtung beim 
Zuständigkeitswechsel

Wechselt die örtliche Zuständigkeit, so 
bleibt der bisher zuständige örtliche Trä-
ger so lange zur Gewährung der Leistung 
verpflichtet, bis der nunmehr zuständige 
örtliche Träger die Leistung fortsetzt. Der 
örtliche Träger, der von den Umständen 
Kenntnis erhält, die den Wechsel der Zustän
digkeit begründen, hat den anderen davon 
unverzüglich zu unterrichten.

§ 86d

Verpflichtung zum vorläufigen  
Tätigwerden

Steht die örtliche Zuständigkeit nicht fest 
oder wird der zuständige örtliche Träger 
nicht tätig, so ist der örtliche Träger vorläu
fig zum Tätigwerden verpflichtet, in dessen 
Bereich sich das Kind oder der Jugendliche, 
der junge Volljährige oder bei Leistungen 
nach § 19 der Leistungsberechtigte vor Be-
ginn der Leistung tatsächlich aufhält.

I �Zweiter Unterabschnitt:  
Örtliche Zuständigkeit für andere  
Aufgaben

§ 87

Örtliche Zuständigkeit für vorläufige 
Maßnahmen zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen

Für die Inobhutnahme eines Kindes oder 
eines Jugendlichen (§ 42) ist der örtliche 
Träger zuständig, in dessen Bereich sich das 
Kind oder der Jugendliche vor Beginn der 
Maßnahme tatsächlich aufhält.

§ 87a

Örtliche Zuständigkeit für Erlaubnis,
Meldepflichten und Untersagung

(1) Für die Erteilung der Pflegeerlaubnis 
sowie deren Rücknahme oder Widerruf 
(§§ 43, 44) ist der örtliche Träger zuständig, 
in dessen Bereich die Pflegeperson ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.
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(2) Für die Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb 
einer Einrichtung oder einer selbstständigen 
sonstigen Wohnform sowie für die Rücknah-
me oder den Widerruf dieser Erlaubnis (§ 45 
Abs. 1 und 2, § 48a), die örtliche Prüfung (§§ 46, 
48a), die Entgegennahme von Meldungen  
(§ 47 Abs. 1 und 2, § 48a) und die Ausnahme von 
der Meldepflicht (§ 47 Abs. 3, § 48a) sowie die 
Untersagung der weiteren Beschäftigung des 
Leiters oder eines Mitarbeiters (§§ 48, 48a) ist 
der überörtliche Träger oder die nach Landes
recht bestimmte Behörde zuständig, in dessen 
oder deren Bereich die Einrichtung oder die 
sonstige Wohnform gelegen ist.

(3) Für die Mitwirkung an der örtlichen Prü-
fung (§§ 46, 48a) ist der örtliche Träger zustän-
dig, in dessen Bereich die Einrichtung oder die 
selbstständige sonstige Wohnform gelegen ist.

§ 87b

Örtliche Zuständigkeit für die Mitwirkung 
in gerichtlichen Verfahren

(1) Für die Zuständigkeit des Jugendamts zur 
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren  
(§§ 50 bis 52) gilt § 86 Abs. 1 bis 4 entspre-
chend. Für die Mitwirkung im Verfahren 
nach dem Jugendgerichtsgesetz gegen 
einen jungen Menschen, der zu Beginn des 
Verfahrens das 18. Lebensjahr vollendet hat, 
gilt § 86a Abs. 1 und 3 entsprechend.

(2) Die nach Absatz 1 begründete Zuständig
keit bleibt bis zum Abschluss des Verfahrens 
bestehen. Hat ein Jugendlicher oder ein 
junger Volljähriger in einem Verfahren nach 
dem Jugendgerichtsgesetz die letzten sechs 
Monate vor Abschluss des Verfahrens in 
einer Justizvollzugsanstalt verbracht, so dau-
ert die Zuständigkeit auch nach der Entlas
sung aus der Anstalt so lange fort, bis der 

Jugendliche oder junge Volljährige einen 
neuen gewöhnlichen Aufenthalt begründet 
hat, längstens aber bis zum Ablauf von sechs 
Monaten nach dem Entlassungszeitpunkt.

(3) Steht die örtliche Zuständigkeit nicht fest 
oder wird der zuständige örtliche Träger 
nicht tätig, so gilt § 86d entsprechend.

§ 87c

Örtliche Zuständigkeit für die Beistand-
schaft, die Amtspflegschaft, die Amtsvor
mundschaft und die Auskunft nach § 58a

(1) Für die Vormundschaft nach § 1791c des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ist das Jugendamt 
zuständig, in dessen Bereich die Mutter ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Wurde die Vater
schaft nach § 1592 Nr. 1 oder 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs durch Anfechtung beseitigt, so ist 
der gewöhnliche Aufenthalt der Mutter zu dem 
Zeitpunkt maßgeblich, zu dem die Entschei-
dung rechtskräftig wird. Ist ein gewöhnlicher 
Aufenthalt der Mutter nicht festzustellen, so 
richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach 
ihrem tatsächlichen Aufenthalt.

(2) Sobald die Mutter ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt im Bereich eines anderen Jugendamts 
nimmt, hat das die Amtsvormundschaft füh-
rende Jugendamt bei dem Jugendamt des ande
ren Bereichs die Weiterführung der Amtsvor-
mundschaft zu beantragen; der Antrag kann 
auch von dem anderen Jugendamt, von jedem 
Elternteil und von jedem, der ein berechtigtes 
Interesse des Kindes oder des Jugendlichen 
geltend macht, bei dem die Amtsvormund-
schaft führenden Jugendamt gestellt werden. 
Die Vormundschaft geht mit der Erklärung 
des anderen Jugendamts auf dieses über. Das 
abgebende Jugendamt hat den Übergang dem 
Vormundschaftsgericht und jedem Elternteil 
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unverzüglich mitzuteilen. Gegen die Ableh-
nung des Antrags kann das Vormundschaftsge-
richt angerufen werden.

(3) Für die Pflegschaft oder Vormundschaft, die 
durch Bestellung des Vormundschaftsgerichts 
eintritt, ist das Jugendamt zuständig, in dessen 
Bereich das Kind oder der Jugendliche seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Hat das Kind 
oder der Jugendliche keinen gewöhnlichen 
Aufenthalt, so richtet sich die Zuständigkeit 
nach seinem tatsächlichen Aufenthalt zum 
Zeitpunkt der Bestellung. Sobald das Kind  
oder der Jugendliche seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt wechselt oder im Fall des Satzes 2 
das Wohl des Kindes oder Jugendlichen es 
erfordert, hat das Jugendamt beim Vormund
schaftsgericht einen Antrag auf Entlassung zu 
stellen. Die Sätze 1 bis 3 gelten für die Gegenvor
mundschaft des Jugendamts entsprechend.

(4) Für die Vormundschaft, die im Rahmen des 
Verfahrens zur Annahme als Kind eintritt, ist 
das Jugendamt zuständig, in dessen Bereich 
die annehmende Person ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

(5) Für die Beratung und Unterstützung nach 
§ 52a sowie für die Beistandschaft gilt Absatz 1 
Satz 1 und 3 entsprechend. Sobald der allein 
sorgeberechtigte Elternteil seinen gewöhn
lichen Aufenthalt im Bereich eines anderen 
Jugendamts nimmt, hat das die Beistand-
schaft führende Jugendamt bei dem Jugend-
amt des anderen Bereichs die Weiterführung 
der Beistandschaft zu beantragen; Absatz 2 
Satz 2 und § 86c gelten entsprechend.

(6) Für die Erteilung der schriftlichen Auskunft 
nach § 58a gilt Absatz 1 entsprechend. Die Mit-
teilung nach § 1626d Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs ist an das für den Geburtsort des 
Kindes zuständige Jugendamt zu richten; § 88 
Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Auf Verlangen 

des nach Satz 1 zuständigen Jugendamts teilt 
das nach Satz 2 zuständige Jugendamt mit, ob 
eine Mitteilung nach § 1626d Abs. 2 des Bürger
lichen Gesetzbuchs vorliegt.

§ 87d

Örtliche Zuständigkeit für weitere  
Aufgaben im Vormundschaftswesen

(1) Für die Wahrnehmung der Aufgaben 
nach § 53 ist der örtliche Träger zuständig, 
in dessen Bereich der Pfleger oder Vormund 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2) Für die Erteilung der Erlaubnis zur Über-
nahme von Pflegschaften oder Vormund-
schaften durch einen rechtsfähigen Verein 
(§ 54) ist der überörtliche Träger zuständig, 
in dessen Bereich der Verein seinen Sitz hat.

§ 87e

Örtliche Zuständigkeit für Beurkundung 
und Beglaubigung

Für Beurkundungen und Beglaubigungen 
nach § 59 ist die Urkundsperson bei jedem 
Jugendamt zuständig.

I �Dritter Unterabschnitt:  
Örtliche Zuständigkeit bei Aufenthalt  
im Ausland

§ 88

Örtliche Zuständigkeit bei Aufenthalt  
im Ausland

(1) Für die Gewährung von Leistungen der 
Jugendhilfe im Ausland ist der überörtliche 
Träger zuständig, in dessen Bereich der jun-
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ge Mensch geboren ist. Liegt der Geburtsort 
im Ausland oder ist er nicht zu ermitteln, so 
ist das Land Berlin zuständig.

(2) Wurden bereits vor der Ausreise Leistun
gen der Jugendhilfe gewährt, so bleibt der 
örtliche Träger zuständig, der bisher tätig 
geworden ist; eine Unterbrechung der Hilfe-
leistung von bis zu drei Monaten bleibt dabei 
außer Betracht. 

Dritter Abschnitt: 
Kostenerstattung

§ 89

Kostenerstattung bei fehlendem  
gewöhnlichen Aufenthalt

Ist für die örtliche Zuständigkeit nach den 
§§ 86, 86a oder 86b der tatsächliche Aufent-
halt maßgeblich, so sind die Kosten, die ein 
örtlicher Träger aufgewendet hat, von dem 
überörtlichen Träger zu erstatten, zu dessen 
Bereich der örtliche Träger gehört.

§ 89a

Kostenerstattung bei fortdauernder  
Vollzeitpflege

(1) Kosten, die ein örtlicher Träger aufgrund 
einer Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 aufge-
wendet hat, sind von dem örtlichen Träger 
zu erstatten, der zuvor zuständig war oder 
gewesen wäre. Die Kostenerstattungspflicht 
bleibt bestehen, wenn die Pflegeperson 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt ändert oder 
wenn die Leistung über die Volljährigkeit 
hinaus nach § 41 fortgesetzt wird.

(2) Hat oder hätte der nach Absatz 1 
kostenerstattungspflichtig werdende ört-
liche Träger während der Gewährung einer 
Leistung selbst einen Kostenerstattungsan
spruch gegen einen anderen örtlichen oder 
den überörtlichen Träger, so bleibt oder wird 
abweichend von Absatz 1 dieser Träger dem 
nunmehr nach § 86 Abs. 6 zuständig gewor
denen örtlichen Träger kostenerstattungs
pflichtig.

(3) Ändert sich während der Gewährung der 
Leistung nach Absatz 1 der für die örtliche 
Zuständigkeit nach § 86 Abs. 1 bis 5 maßgeb-
liche gewöhnliche Aufenthalt, so wird der 
örtliche Träger kostenerstattungspflichtig, 
der ohne Anwendung des § 86 Abs. 6 örtlich 
zuständig geworden wäre.

§ 89b

Kostenerstattung bei vorläufigen  
Maßnahmen zum Schutz von Kindern  
und Jugendlichen

(1) Kosten, die ein örtlicher Träger im Rah
men der Inobhutnahme von Kindern und 
Jugendlichen (§ 42) aufgewendet hat, sind 
von dem örtlichen Träger zu erstatten, des-
sen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen 
Aufenthalt nach § 86 begründet wird.

(2) Ist ein kostenerstattungspflichtiger örtli-
cher Träger nicht vorhanden, so sind die Kos-
ten von dem überörtlichen Träger zu erstatten, 
zu dessen Bereich der örtliche Träger gehört.

(3) Eine nach Absatz 1 oder 2 begründete Pflicht 
zur Kostenerstattung bleibt bestehen, wenn 
und solange nach der Inobhutnahme Leistun-
gen aufgrund einer Zuständigkeit nach § 86 
Abs. 7 Satz 1 Halbsatz 2 gewährt werden.
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§ 89c

Kostenerstattung bei fortdauernder oder 
vorläufiger Leistungsverpflichtung

(1) Kosten, die ein örtlicher Träger im Rahmen 
seiner Verpflichtung nach § 86c aufgewendet 
hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstat-
ten, der nach dem Wechsel der örtlichen 
Zuständigkeit zuständig geworden ist. Kos-
ten, die ein örtlicher Träger im Rahmen seiner 
Verpflichtung nach § 86d aufgewendet hat, 
sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, 
dessen Zuständigkeit durch den gewöhnli
chen Aufenthalt nach den §§ 86, 86a und 86b 
begründet wird.

(2) Hat der örtliche Träger die Kosten deshalb 
aufgewendet, weil der zuständige örtliche 
Träger pflichtwidrig gehandelt hat, so hat die-
ser zusätzlich einen Betrag in Höhe eines Drit
tels der Kosten, mindestens jedoch 50 Euro,  
zu erstatten.

(3) Ist ein kostenerstattungspflichtiger örtli-
cher Träger nicht vorhanden, so sind die Kos-
ten vom überörtlichen Träger zu erstatten, zu 
dessen Bereich der örtliche Träger gehört, der 
nach Absatz 1 tätig geworden ist.

§ 89d

Kostenerstattung bei Gewährung  
von Jugendhilfe nach der Einreise

(1) Kosten, die ein örtlicher Träger aufwen
det, sind vom Land zu erstatten, wenn
1.	� innerhalb eines Monats nach der Einreise 

eines jungen Menschen oder eines Leis-
tungsberechtigten nach § 19 Jugendhilfe 
gewährt wird und

2.	� sich die örtliche Zuständigkeit nach dem 
tatsächlichen Aufenthalt dieser Person 
oder nach der Zuweisungsentscheidung 
der zuständigen Landesbehörde richtet. 

Als Tag der Einreise gilt der Tag des Grenz
übertritts, sofern dieser amtlich festgestellt 
wurde, oder der Tag, an dem der Aufenthalt 
im Inland erstmals festgestellt wurde, andern-
falls der Tag der ersten Vorsprache bei einem 
Jugendamt. Die Erstattungspflicht nach Satz 1 
bleibt unberührt, wenn die Person um Asyl 
nachsucht oder einen Asylantrag stellt.

(2) Ist die Person im Inland geboren, so ist das 
Land erstattungspflichtig, in dessen Bereich 
die Person geboren ist.

(3) Ist die Person im Ausland geboren, so 
wird das erstattungspflichtige Land auf der 
Grundlage eines Belastungsvergleichs vom 
Bundesverwaltungsamt bestimmt. Maßgeb-
lich ist die Belastung, die sich pro Einwohner 
im vergangenen Haushaltsjahr
1.	� durch die Erstattung von Kosten nach die-

ser Vorschrift und
2.	� die Gewährung von Leistungen für Deut-

sche im Ausland durch die überörtlichen 
Träger im Bereich des jeweiligen Landes 
nach Maßgabe von § 6 Abs. 3, § 85 Abs. 2 
Nr. 9 ergeben hat.

(4) Die Verpflichtung zur Erstattung der 
aufgewendeten Kosten entfällt, wenn inzwi-
schen für einen zusammenhängenden Zeit-
raum von drei Monaten Jugendhilfe nicht zu 
gewähren war.

(5) Kostenerstattungsansprüche nach den 
Absätzen 1 bis 3 gehen Ansprüchen nach den 
§§ 89 bis 89c und § 89e vor.
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§ 89e

Schutz der Einrichtungsorte

(1) Richtet sich die Zuständigkeit nach dem 
gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern, eines 
Elternteils, des Kindes oder des Jugendlichen 
und ist dieser in einer Einrichtung, einer 
anderen Familie oder sonstigen Wohnform 
begründet worden, die der Erziehung, 
Pflege, Betreuung, Behandlung oder dem 
Strafvollzug dient, so ist der örtliche Träger 
zur Erstattung der Kosten verpflichtet, in 
dessen Bereich die Person vor der Aufnahme 
in eine Einrichtung, eine andere Familie 
oder sonstige Wohnform den gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte. Eine nach Satz 1 begründe-
te Erstattungspflicht bleibt bestehen, wenn 
und solange sich die örtliche Zuständigkeit 
nach § 86a Abs. 4 und § 86b Abs. 3 richtet.

(2) Ist ein kostenerstattungspflichtiger ört-
licher Träger nicht vorhanden, so sind die 
Kosten von dem überörtlichen Träger zu 
erstatten, zu dessen Bereich der erstattungs-
berechtigte örtliche Träger gehört.

§ 89f

Umfang der Kostenerstattung

(1) Die aufgewendeten Kosten sind zu erstat-
ten, soweit die Erfüllung der Aufgaben den 
Vorschriften dieses Buches entspricht. Dabei 
gelten die Grundsätze, die im Bereich des 
tätig gewordenen örtlichen Trägers zur Zeit 
des Tätigwerdens angewandt werden.

(2) Kosten unter 1.000 Euro werden nur bei 
vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen (§ 89b), bei fort-
dauernder oder vorläufiger Leistungsver-

pflichtung (§ 89c) und bei Gewährung von 
Jugendhilfe nach Einreise (§ 89d) erstattet. 
Verzugszinsen können nicht verlangt werden.

§ 89g

Landesrechtsvorbehalt

Durch Landesrecht können die Aufgaben des 
Landes und des überörtlichen Trägers nach 
diesem Abschnitt auf andere Körperschaften 
des öffentlichen Rechts übertragen werden.

§ 89h

Übergangsvorschrift

(1) Für die Erstattung von Kosten für Maß
nahmen der Jugendhilfe nach der Einreise 
gemäß § 89d, die vor dem 1. Juli 1998 begon-
nen haben, gilt die nachfolgende Übergangs
vorschrift.

(2) Kosten, für deren Erstattung das Bundes
verwaltungsamt vor dem 1. Juli 1998 einen 
erstattungspflichtigen überörtlichen Träger 
bestimmt hat, sind nach den bis zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Vorschriften zu erstat
ten. Erfolgt die Bestimmung nach dem  
30. Juni 1998, so sind § 86 Abs. 7, § 89b Abs. 3, 
die §§ 89d und 89g in der ab dem 1. Juli 1998 
geltenden Fassung anzuwenden.
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Erster Abschnitt:  
Pauschalierte Kostenbeteiligung

§ 90

Pauschalierte Kostenbeteiligung

(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten
1.	� der Jugendarbeit nach § 11,
2.	� der allgemeinen Förderung der Erzie

hung in der Familie nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 
Nr. 1 und 3 und

3.	� der Förderung von Kindern in Tagesein
richtungen und Kindertagespflege nach 
§§ 22 bis 24 können Teilnahmebeiträge 
oder Kostenbeiträge festgesetzt werden. 
Landesrecht kann eine Staffelung der Teil
nahmebeiträge und Kostenbeiträge, die 
für die Inanspruchnahme der Tageseinrich
tungen für Kinder zu entrichten sind, nach 
Einkommensgrup­pen und Kinderzahl oder 
der Zahl der Familienangehörigen vor-
schreiben oder selbst entsprechend gestaf-
felte Beträge festsetzen. 

�Werden die Teilnahmebeiträge oder Kos-
tenbeiträge nach dem Einkommen berech-
net, bleibt die Eigenheimzulage nach dem 
Eigenheimzulagengesetz außer Betracht.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 
kann der Teilnahmebeitrag oder der Kos-
tenbeitrag auf Antrag ganz oder teilweise 
erlassen oder vom Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe übernommen werden, wenn
1.	 die Belastung
	 a) �dem Kind oder dem Jugendlichen und 

seinen Eltern oder
	 b) �dem jungen Volljährigen nicht zuzu-

muten ist und

2.	� die Förderung für die Entwicklung des jun-
gen Menschen erforderlich ist.

Lebt das Kind oder der Jugendliche nur mit 
einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an 
die Stelle der Eltern.

(3) Im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 soll der Teilnah-
mebeitrag oder der Kostenbeitrag auf Antrag 
ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe übernommen 
werden, wenn die Belastung den Eltern und 
dem Kind nicht zuzumuten ist. Absatz 2 Satz 2 
gilt entsprechend.

(4) Für die Feststellung der zumutbaren 
Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 
des Zwölften Buches entsprechend, soweit 
nicht Landesrecht eine andere Regelung 
trifft. Bei der Einkommensberechnung bleibt 
die Eigenheimzulage nach dem Eigenheim-
zulagengesetz außer Betracht.

Zweiter Abschnitt:  
Kostenbeiträge für stationäre und  
teilstationäre Leistungen sowie vorläufige 
Maßnahmen

§ 91

Anwendungsbereich 

(1) Zu folgenden vollstationären Leistungen 
und vorläufigen Maßnahmen werden Kosten-
beiträge erhoben:
1.	� der Unterkunft junger Menschen in einer 

sozialpädagogisch begleiteten Wohnform 
(§ 13 Abs. 3),

Achtes Kapitel: 
Kostenbeteiligung
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2.	� der Betreuung von Müttern oder Vätern 
und Kindern in gemeinsamen Wohn-
formen (§ 19),

3.	� der Betreuung und Versorgung von Kin-
dern in Notsituationen (§ 20),

4.	� der Unterstützung bei notwendiger Unter-
bringung junger Menschen zur Erfüllung 
der Schulpflicht und zum Abschluss der 
Schulausbildung (§ 21),

5.	 der Hilfe zur Erziehung
	 a) in Vollzeitpflege (§ 33),
	 b) �in einem Heim oder einer sonstigen 

betreuten Wohnform (§ 34),
	 c)  �in intensiver sozialpädagogischer Ein-

zelbetreuung (§ 35), sofern sie außer-
halb des Elternhauses erfolgt,

	 d) �auf der Grundlage von § 27 in statio-
närer Form,

6.	� der Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte Kinder und Jugendliche durch 
geeignete Pflegepersonen sowie in Ein-
richtungen über Tag und Nacht und in 
sonstigen Wohnformen (§ 35a Abs. 2 Nr. 3 
und 4),

7.	� der Inobhutnahme von Kindern und 
Jugendlichen (§ 42),

8.	� der Hilfe für junge Volljährige, soweit sie 
den in Nummer 5 und 6 genannten Leis-
tungen entspricht (§ 41).

(2) Zu folgenden teilstationären Leistungen 
werden Kostenbeiträge erhoben:
1.	� der Betreuung und Versorgung von Kin-

dern in Notsituationen nach § 20,
2.	� Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe 

nach § 32 und anderen teilstationären 
Leistungen nach § 27,

3.	� Eingliederungshilfe für seelisch behin-
derte Kinder und Jugendliche in Tagesein-
richtungen und anderen teilstationären 
Einrichtungen nach § 35a Abs. 2 Nr. 2 und

4.	� Hilfe für junge Volljährige, soweit sie den 
in Nummer 2 und 3 genannten Leistungen 
entspricht (§ 41).

(3) Die Kosten umfassen auch die Aufwen-
dungen für den notwendigen Unterhalt und 
die Krankenhilfe.

(4) Verwaltungskosten bleiben außer 
Betracht.

(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
tragen die Kosten der in den Absätzen 1 und 2 
genannten Leistungen unabhängig von der 
Erhebung eines Kostenbeitrags.

§ 92

Ausgestaltung der Heranziehung

(1) Aus ihrem Einkommen nach Maßgabe der 
§§ 93 und 94 heranzuziehen sind:
1.	� Kinder und Jugendliche zu den Kosten der 

in § 91 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 und Abs. 2 Nr. 1 bis 3 
genannten Leistungen und vorläufigen 
Maßnahmen,

2.	� junge Volljährige zu den Kosten der in 
§ 91 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 8 und Abs. 2 Nr. 4 
genannten Leistungen,

3.	� Leistungsberechtigte nach § 19 zu den 
Kosten der in § 91 Abs. 1 Nr. 2 genannten 
Leistungen,

4.	� Ehegatten und Lebenspartner junger 
Menschen und Leistungsberechtigter 
nach § 19 zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 
und 2 genannten Leistungen und vor
läufigen Maßnahmen, 

5.	� Elternteile zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 
genannten Leistungen und vorläufigen 
Maßnahmen; leben sie mit dem jungen 
Menschen zusammen, so werden sie auch 
zu den Kosten der in § 91 Abs. 2 genannten 
Leistungen herangezogen.
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§
(2) Die Heranziehung erfolgt durch Erhebung 
eines Kostenbeitrags, der durch Leistungsbe-
scheid festgesetzt wird; Elternteile werden 
getrennt herangezogen.

(3) Ein Kostenbeitrag kann bei Eltern, Ehe-
gatten und Lebenspartnern ab dem Zeit-
punkt erhoben werden, ab welchem dem 
Pflichtigen die Gewährung der Leistung 
mitgeteilt und er über die Folgen für seine 
Unterhaltspflicht gegenüber dem jungen 
Menschen aufgeklärt wurde. Ohne vorhe-
rige Mitteilung kann ein Kostenbeitrag für 
den Zeitraum erhoben werden, in welchem 
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen, die 
in den Verantwortungsbereich des Pflichti-
gen fallen, an der Geltendmachung gehin-
dert war. Entfallen diese Gründe, ist der 
Pflichtige unverzüglich zu unterrichten.

(4) Ein Kostenbeitrag kann nur erhoben wer-
den, soweit Unterhaltsansprüche vorrangig 
Berechtigter nicht geschmälert werden. Von 
der Heranziehung der Eltern ist abzusehen, 
wenn das Kind, die Jugendliche oder die jun-
ge Volljährige schwanger ist oder ein leibli-
ches Kind bis zur Vollendung des sechsten 
Lebensjahres betreut.

(5) Von der Heranziehung soll im Einzelfall 
ganz oder teilweise abgesehen werden, 
wenn sonst Ziel und Zweck der Leistung 
gefährdet würden oder sich aus der Heran-
ziehung eine besondere Härte ergäbe. Von 
der Heranziehung kann abgesehen werden, 
wenn anzunehmen ist, dass der damit ver-
bundene Verwaltungsaufwand in keinem 
angemessenen Verhältnis zu dem Kostenbei-
trag stehen wird.

§ 93

Berechnung des Einkommens

(1) Zm Einkommen gehören alle Einkünfte 
in Geld oder Geldeswert mit Ausnahme der 
Grundrente nach oder entsprechend dem 
Bundesversorgungsgesetz sowie der Renten 
und Beihilfen, die nach dem Bundesentschä-
digungsgesetz für einen Schaden an Leben 
sowie an Körper und Gesundheit gewährt 
werden, bis zur Höhe der vergleichbaren 
Grundrente nach dem Bundesversorgungs
gesetz. Geldleistungen, die mit dem glei-
chen Zweck wie die jeweilige Leistung der 
Jugendhilfe dienen, zählen nicht zum Ein-
kommen und sind unabhängig von einem 
Kostenbeitrag einzusetzen. Leistungen, die 
auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschrift 
zu einem ausdrücklich genannten Zweck 
erbracht werden, sind nicht als Einkommen 
zu berücksichtigen.

(2) Von dem Einkommen sind abzusetzen
1.	� auf das Einkommen gezahlte Steuern und
2.	� Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung 

einschließlich der Beiträge zur Arbeitsför-
derung sowie

3.	� nach Grund und Höhe angemessene 
Beiträge zu öffentlichen oder privaten 
Versicherungen oder ähnlichen Ein-
richtungen zur Absicherung der Risiken 
Alter, Krankheit, Pflegebedürftigkeit und 
Arbeitslosigkeit.

(3) Von dem nach den Absätzen 1 und 2 
errechneten Betrag sind Belastungen der 
kostenbeitragspflichtigen Person abzuzie-
hen. In Betracht kommen insbesondere
1.	  �Beiträge zu öffentlichen oder privaten 

Versicherungen oder ähnlichen Einrich-
tungen,
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2.	  �die mit der Erzielung des Einkommens 
verbundenen notwendigen Ausgaben,

3.	� Schuldverpflichtungen.

Der Abzug erfolgt durch eine Kürzung des 
nach den Absätzen 1 und 2 errechneten 
Betrages um pauschal 25 vom Hundert. Sind 
die Belastungen höher als der pauschale 
Abzug, so können sie abgezogen werden, 
soweit sie nach Grund und Höhe angemes-
sen sind und die Grundsätze einer wirt-
schaftlichen Lebensführung nicht verletzen. 
Die kostenbeitragspflichtige Person muss die 
Belastungen nachweisen.

§ 94

Umfang der Heranziehung

(1) Die Kostenbeitragspflichtigen sind aus 
ihrem Einkommen in angemessenem 
Umfang zu den Kosten heranzuziehen. Die 
Kostenbeiträge dürfen die tatsächlichen 
Aufwendungen nicht überschreiten. Eltern 
sollen nachrangig zu den jungen Menschen 
herangezogen werden. Ehegatten und 
Lebenspartner sollen nachrangig zu den 
jungen Menschen, aber vorrangig vor deren 
Eltern herangezogen werden.

(2) Für die Bestimmung des Umfangs sind 
bei jedem Elternteil, Ehegatten oder Lebens-
partner die Höhe des nach § 93 ermittelten 
Einkommens und die Anzahl der Personen, 
die mindestens im gleichen Range wie 
der untergebrachte junge Mensch oder 
Leistungsberechtigte nach § 19 unterhalts-
berechtigt sind, angemessen zu berücksich-
tigen.

(3) Werden Leistungen über Tag und Nacht 
außerhalb des Elternhauses erbracht und 
bezieht einer der Elternteile Kindergeld für 

den jungen Menschen, so hat dieser einen 
Kostenbeitrag mindestens in Höhe des Kin-
dergeldes zu zahlen. Zahlt der Elternteil den 
Kostenbeitrag nicht, so sind die Träger der 
öffentlichen Judenhilfe insoweit berechtigt, 
das auf dieses Kind entfallende Kindergeld 
durch Geltendmachung eines Erstattungs-
anspruchs nach § 74 Abs. 2 des Einkom-
mensteuergesetzes in Anspruch zu nehmen.

(4) Werden Leistungen über Tag und Nacht 
erbracht und hält sich der junge Mensch 
nicht nur im Rahmen von Umgangskontakt 
bei einem Kostenbeitragspflichtigen auf, so 
ist die tatsächliche Betreuungsleistung über 
Tag und Nacht auf den Kostenbeitrag anzu-
rechnen.

(5) Für die Festsetzung der Kostenbeiträge 
von Eltern, Ehegatten und Lebenspartnern 
junger Menschen werden nach Einkom-
mensgruppen gestaffelte Pauschalbeträge 
durch Rechtsverordnung des zuständigen 
Bundesministeriums mit Zustimmung des 
Bundesrates bestimmt. Die Beträge sind alle 
zwei Jahre, erstmals zum 1. Juli 2007, der Ent
wicklung des durchschnittlich verfügbaren 
Arbeitseinkommens anzupassen.

(6) Junge Menschen haben ihr Einkom-
men nach den Abzügen des § 93 in vollem 
Umfang als Kostenbeitrag einzusetzen. 
Junge Volljährige und volljährige Leistungs
berechtigte nach § 19 sind zusätzlich aus 
ihrem Vermögen nach §§ 90 und 91 des 
Zwölften Buches heranzuziehen.
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Dritter Abschnitt: 
Überleitung von Ansprüchen

§ 95

Überleitung von Ansprüchen

(1) Hat eine der in § 91 genannten Personen 
für die Zeit, für die Jugendhilfe gewährt 
wird, einen Anspruch gegen einen ande-
ren, der weder Leistungsträger im Sinne 
des § 12 des Ersten Buches noch Kostenbei-
tragspflichtiger ist, so kann der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe durch schriftliche 
Anzeige an den anderen bewirken, dass 
dieser Anspruch bis zur Höhe seiner Aufwen-
dungen auf ihn übergeht.

(2) Der Übergang darf nur insoweit bewirkt 
werden, als bei rechtzeitiger Leistung 
des anderen entweder Jugendhilfe nicht 
gewährt worden oder ein Kostenbeitrag zu 
leisten wäre. Der Übergang ist nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass der Anspruch nicht 
übertragen, verpfändet oder gepfändet wer-
den kann.

(3) Die schriftliche Anzeige bewirkt den 
Übergang des Anspruchs für die Zeit, für die 
die Hilfe ohne Unterbrechung gewährt wird; 
als Unterbrechung gilt ein Zeitraum von 
mehr als zwei Monaten.

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage 
gegen den Verwaltungsakt, der den Über-
gang des Anspruchs bewirkt, haben keine 
aufschiebende Wirkung.

§ 96

aufgehoben

Vierter Abschnitt:  
Ergänzende Vorschriften

§ 97

Feststellung der Sozialleistungen

Der erstattungsberechtigte Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe kann die Feststel
lung einer Sozialleistung betreiben sowie 
Rechtsmittel einlegen. Der Ablauf der Fris-
ten, die ohne sein Verschulden verstrichen 
sind, wirkt nicht gegen ihn. Dies gilt nicht 
für die Verfahrensfristen, soweit der Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe das Verfahren 
selbst betreibt.

§ 97a

Pflicht zur Auskunft

(1) Soweit dies für die Berechnung, die Über-
nahme oder den Erlass eines Teilnahmebei
trags oder Kostenbeitrags nach § 90 oder die 
Ermittlung eines Kostenbeitrags nach den 
§§ 92 bis 94 erforderlich ist, sind Eltern oder 
Elternteile sowie junge Volljährige, deren 
Ehegatten und Lebenspartner verpflichtet, 
dem örtlichen Träger über ihre Einkom
mens- und Vermögensverhältnisse Auskunft 
zu geben. Eltern oder Elternteile, denen die 
Sorge für das Vermögen des Kindes oder des 
Jugendlichen zusteht, sind auch zur Auskunft 
über dessen Einkommen verpflichtet. Ist die 
Sorge über das Vermögen des Kindes oder des 
Jugendlichen anderen Personen übertragen, 
so treten diese an die Stelle der Eltern.

(2) Soweit dies für die Berechnung der lau-
fenden Leistung nach § 39 Abs. 6 erforder-
lich ist, sind Pflegepersonen verpflichtet, 
dem örtlichen Träger darüber Auskunft zu 
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§

geben, ob der junge Mensch im Rahmen des 
Familienleistungsausgleichs nach § 31 des 
Einkommensteuergesetzes berücksichtigt 
wird oder berücksichtigt werden könnte und 
ob er ältestes Kind in der Pflegefamilie ist.

(3) Die Pflicht zur Auskunft nach den Absät
zen 1 und 2 umfasst auch die Verpflichtung, 
Name und Anschrift des Arbeitgebers zu 
nennen, über die Art des Beschäftigungs
verhältnisses Auskunft zu geben sowie auf 
Verlangen Beweisurkunden vorzulegen oder 
ihrer Vorlage zuzustimmen. Sofern landes
rechtliche Regelungen nach § 90 Abs. 1 
Satz 2 bestehen, in denen nach Einkom
mensgruppen gestaffelte Pauschalbeträge 
vorgeschrieben oder festgesetzt sind, ist 
hinsichtlich der Höhe des Einkommens die 
Auskunftspflicht und die Pflicht zur Vorlage 
von Beweisurkunden für die Berechnung des 
Kostenbeitrags nach § 90 Abs. 1 Nr. 3 auf die 
Angabe der Zugehörigkeit zu einer bestimm
ten Einkommensgruppe beschränkt.

(4) Kommt eine der nach den Absätzen 1 und 
2 zur Auskunft verpflichteten Personen ihrer 
Pflicht nicht nach oder bestehen tatsächliche 
Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit ihrer 
Auskunft, so ist der Arbeitgeber dieser Per-
son verpflichtet, dem örtlichen Träger über 
die Art des Beschäftigungsverhältnisses und 
den Arbeitsverdienst dieser Person Auskunft 
zu geben; Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
Der zur Auskunft verpflichteten Person ist 
vor einer Nachfrage beim Arbeitgeber eine 
angemessene Frist zur Erteilung der Aus-
kunft zu setzen. Sie ist darauf hinzuweisen, 
dass nach Fristablauf die erforderlichen Aus-
künfte beim Arbeitgeber eingeholt werden.

(5) Die nach den Absätzen 1 und 2 zur Erteilung 
einer Auskunft Verpflichteten können die Aus-
kunft verweigern, soweit sie sich selbst oder 
einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilpro
zessordnung bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr aussetzen würden, wegen einer Straf-
tat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu 
werden. Die Auskunftspflichtigen sind auf ihr 
Auskunftsverweigerungsrecht hinzuweisen.

§ 97b

Übergangsregelung

Für Leistungen und vorläufige Maßnah-
men, die vor dem 01. Oktober 2005 gewährt 
worden sind und über diesen Tag hinaus 
gewährt werden, erfolgt die Heranziehung 
zu den Kosten bis zum 31. März 2006 nach 
den am Tag vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geltenden Regelungen.

§ 97c

Erhebung von Gebühren und Auslagen

Landesrecht kann abweichend von § 64 des 
Zehnten Buches die Erhebung von Gebühren 
und Auslagen regeln.
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§

§ 98

Zweck und Umfang der Erhebung

(1) Zur Beurteilung der Auswirkungen der Be-
stimmungen dieses Buches und zu seiner Fort-
entwicklung sind laufende Erhebungen über
1.	� Kinder und tätige Personen in Tagesein-

richtungen,
2.	� Kinder und tätige Personen in öffentlich 

geförderter Kindertagespflege, 
3.	� Plätze in Tageseinrichtungen und Kinder-

tagespflege für Kinder unter drei Jahren 
für die Dauer des Übergangszeitraums 
nach § 24a,

4.	 die Empfänger
	 a) der Hilfe zur Erziehung,
	 b) �der Hilfe für junge Volljährige und
	 c) �der Eingliederungshilfe für seelisch 

behinderte Kinder und Jugendliche,
5.	� Kinder und Jugendliche, zu deren Schutz 

vorläufige Maßnahmen getroffen worden 
sind,

6.	� Kinder und Jugendliche, die als Kind 
angenommen worden sind,

7.	� Kinder und Jugendliche, die unter Amts-
pflegschaft, Amtsvormundschaft oder 
Beistandschaft des Jugendamts stehen,

8.	� Kinder und Jugendliche, für die eine Pfle-
geerlaubnis erteilt worden ist,

9.	� sorgerechtliche Maßnahmen,
10.	�mit öffentlichen Mitteln geförderte Ange-

bote der Jugendarbeit,
11.	� die Einrichtungen mit Ausnahme der 

Tageseinrichtungen, Behörden und 
Geschäftsstellen in der Jugendhilfe und 
die dort tätigen Personen sowie

12.	� die Ausgaben und Einnahmen der öffent-
lichen Jugendhilfe als Bundesstatistik 
durchzuführen.

§ 99

Erhebunsmerkmale

(1) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen 
über Hilfe zur Erziehung nach den §§ 27 bis 
35, Eingliederungshilfe für seelisch behin-
derte Kinder und Jugendliche nach § 35a und 
Hilfe für junge Volljährige nach § 41 sind
1.	 im Hinblick auf die Hilfe
	 a) �Art des Trägers des Hilfe durchführen-

den Dienstes oder der Hilfe durchfüh-
renden Einrichtung,

	 b) �Art der Hilfe, 
	 c) �Ort der Durchführung der Hilfe,
	 d) �Monat und Jahr des Beginns und Endes 

sowie Fortdauer der Hilfe,
	 e) �familien- und vormundschaftsrichter-

liche Entscheidungen zu Beginn der 
Hilfe,

	 f) �Intensität der Hilfe,
	 g) �Hilfe anregende Institutionen oder Per-

sonen,
	 h) �Gründe für die Hilfegewährung,
	 i) �Grund für die Beendigung der Hilfe 

sowie
2.	� im Hinblick auf junge Menschen
	 a) �Geschlecht,
	 b) �Geburtsmonat und Geburtsjahr, 
	 c) �Lebenssituation bei Beginn der Hilfe, 
	 d) �anschließender Aufenthalt, 
	 e) �nachfolgende Hilfe;
3.	  �bei sozialpädagogischer Familienhilfe 

nach § 31 und anderen familienorien-
tierten Hilfen nach § 27 zusätzlich zu den 
unter den Nummern 1 und 2 genannten 
Merkmalen

	 a) �Geschlecht, Geburtsmonat und Geburts-
jahr der in der Familie lebenden jungen 
Menschen sowie

Neuntes Kapitel: 
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	 b) �Zahl der außerhalb der Familie leben-
den Kinder und Jugendlichen.

(2) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen 
über vorläufige Maßnahmen zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen sind Kinder und 
Jugendliche, zu deren Schutz Maßnahmen nach 
§ 42 getroffen worden sind, gegliedert nach
1.	� Art des Trägers der Maßnahme, Art der 

Maßnahme, Form der Unterbringung 
während der Maßnahme, Institution oder 
Personenkreis, die oder der die Maßnahme 
angeregt hat, Zeitpunkt des Beginns und 
Dauer der Maßnahme, Maßnahmeanlass, 
Art der anschließenden Hilfe,

2.	� bei Kindern und Jugendlichen zusätzlich 
zu den unter Nummer 1 genannten Merk-
malen nach Geschlecht, Altersgruppe, 
Staatsangehörigkeit, Art des Aufenthalts 
vor Beginn der Maßnahme.

(3) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen 
über die Annahme als Kind sind
1.	� angenommene Kinder und Jugendliche, 

gegliedert
	 a) �nach Geschlecht, Geburtsmonat und 

Geburtsjahr, Staatsangehörigkeit und 
Art des Trägers des Adop­tionsvermitt
lungsdienstes,

	 b) �nach Herkunft des angenommenen 
Kindes, Art der Unterbringung vor 
der Adoptionspflege, Familienstand 
der Eltern oder des sorgeberechtigten 
Elternteils oder Tod der Eltern zu Beginn 
der Adop­tionspflege sowie Ersetzung 
der Einwilligung zur Annahme als Kind,

	 c) �nach Staatsangehörigkeit der oder des 
Annehmenden und Verwandtschaftsver
hältnis zu dem Kind,

2.	� die Zahl der
	 a) �ausgesprochenen und aufgehobenen 

Annahmen sowie der abgebrochenen 
Adoptionspflegen, gegliedert nach Art 
des Trägers des Adop­tionsvermittlungs
dienstes,

	 b) �vorgemerkten Adop­tionsbewerber, die 
zur Annahme als Kind vorgemerkten 
und in Adop­tionspflege untergebrach
ten Kinder und Jugendlichen zusätzlich 
nach ihrem Geschlecht, gegliedert nach 
Art des Trägers des Adop­tionsvermitt
lungsdienstes.

(4) Erhebungsmerkmal bei den Erhebungen 
über die Amtspflegschaft und die Amtsvor-
mundschaft sowie die Beistandschaft ist die 
Zahl der Kinder und Jugendlichen unter
1.	� gesetzlicher Amtsvormundschaft,
2.	 bestellter Amtsvormundschaft,
3.	 bestellter Amtspflegschaft sowie
4.	 Beistandschaft,
gegliedert nach Geschlecht, Art des Tätigwer
dens des Jugendamts sowie nach deutscher 
und ausländischer Staatsangehörigkeit 
(Deutsche/Ausländer).

(5) Erhebungsmerkmal bei den Erhebungen 
über 
1.	  �die Pflegeerlaubnis nach § 43 ist die Zahl 

der Tagespflegepersonen,
2.	  �die Pflegeerlaubnis nach § 44 ist die Zahl 

der Kinder und Jugendlichen, gegliedert 
nach Geschlecht und Art der Pflege.

(6) Erhebungsmerkmal bei den Erhebungen 
über sorgerechtliche Maßnahmen ist die 
Zahl der Kinder und Jugendlichen, bei denen
1.	� zum vollständigen oder teilweisen Ent-

zug des elterlichen Sorgerechts 
	 a) nach § 50 Abs. 3 Anzeigen erstattet
	 b) �gerichtliche Maßnahmen erfolgt sind.
2.	� das Personensorgerecht ganz oder teil-

weise auf das Jugendamt übertragen wor-
den ist,

�gegliedert nach Geschlecht und Umfang der 
übertragenen Angelegenheit.

(6a) Erhebungsmerkmal bei den Erhebungen 
über Sorgeerklärungen ist die gemeinsame 
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§
elterliche Sorge nicht verheirateter Eltern, 
gegliedert danach, ob Sorgeerklärung bei-
der Eltern vorliegen oder eine Sorgeerklä-
rung ersetzt worden ist.

(7) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen 
über Kinder und tätige Personen in Tagesein-
richtungen sind
1.	� die Einrichtungen, gegliedert nach
	 a) �der Art des Trägers und der Rechtsform 

sowie besonderen Merkmalen,
	 b) �der Art und Zahl der verfügbaren Plätze 

sowie
	 c) �der Anzahl der Gruppen,
2.	  �für jede dort haupt- und nebenberuflich 

tätige Person 
	 a) �Geschlecht und Beschäftigungsumfang,
	 b) �für das pädagogisch und in der Verwal-

tung tätige Personal zusätzlich Geburts-
monat und Geburtsjahr, die Art des 
Berufsausbildungsabschlusses, Stellung 
im Beruf und Arbeitsbereich, 

3.	�  für die dort geförderten Kinder
	 a) �Geschlecht, Geburtsmonat und Geburts-

jahr sowie Schulbesuch,
	 b) �Migrationshintergrund,
	 c) �tägliche Betreuungszeit und Mittagsver-

pflegung,
	 d) �erhöhter Förderbedarf.

(7a) Erhebungsmerkmale bei den Erhe-
bungen über Kinder in mit öffentlichen  
Mitteln geförderter Kindertagespflege sowie 
die Kindertagespflege durchführenden  
Personen sind:
1.	 für jede tätige Person
	 a) �Geschlecht, Geburtsmonat und Geburts-

jahr,
	 b) �fachpädagogischer Berufsausbildungs-

abschluss und abgeschlossener Quali-
fizierungskurs, Anzahl der betreuten 
Kinder (Betreuungsverhältnisse am 
Stichtag), Ort der Betreuung,

2.	� für die dort geförderten Kinder
	 a) �Geschlecht, Geburtsmonat und  

Geburtsjahr,
	 b) �Migrationshintergrund, 
	 c) �tägliche Betreuungszeit, 
	 d) �Umfang der öffentlichen Finanzierung,
 	 e) �erhöhter Förderbedarf,
	 f ) �Verwandtschaftsverhältnis zur Pflege-

person,
	 g) �gleichzeitig bestehende andere Betreu-

ungsengagements.

(7b) Erhebungsmerkmale bei den Erhe-
bungen über die Plätze in Tageseinrich-
tungen und in Kindertagespflege sind
1.	� die Zahl der vorhandenen Plätze in Kinder-

tagespflege,
 2.	� die Zahl der Plätze in Tageseinrichtungen 

und in Kindertagespflege, die zur Erfül-
lung der Bedarfskriterien nach § 24 Abs. 3 
erforderlich wären.

(8) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen 
über die Angebote der Jugendarbeit nach § 11 
sind die mit öffentlichen Mitteln geförderten 
Maßnahmen im Bereich
1.	� der außerschulischen Jugendbildung (§ 11 

Abs. 3 Nr. 1),
2.	� der Kinder- und Jugenderholung (§ 11  

Abs. 3 Nr. 5),
3. 	� der internationalen Jugendarbeit (§ 11  

Abs. 3 Nr. 4) sowie
4.	� der Fortbildungsmaßnahmen für Mitar-

beiter (§ 74 Abs. 6), gegliedert nach Art des 
Trägers, Dauer der Maßnahme sowie Zahl 
und Geschlecht der Teilnehmer, zusätzlich 
bei der internationalen Jugendarbeit nach 
Partnerländern und Maßnahmen im In- 
und Ausland.

(9)	 Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen 
über die Einrichtungen, soweit sie nicht im 
Absatz 7 erfasst werden, sowie die Behörden 
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und Geschäftsstellen in der Jugendhilfe und 
die dort tätigen Personen sind
1.	� die Einrichtungen, gegliedert nach der 

Art der Einrichtung, der Art des Trägers, 
der Rechtsform sowie der Art und Zahl der 
verfügbaren Plätze,

2.	� die Behörden der öffentlichen Jugendhilfe 
sowie die Geschäftsstellen der Träger der 
freien Jugendhilfe, gegliedert nach der Art 
des Trägers und der Rechtsform,

3.	� für jede haupt- und nebenberuflich tätige 
Person

	 a) �aufgehoben
	 b) aufgehoben
	 c) �Geschlecht und Beschäftigungsumfang,
	 d) �für das pädagogische und in der Ver-

waltung tätige Personal zusätzlich 
Geburtsmonat und Geburtsjahr, Art des 
Berufsausbildungsabschlusses, Stellung 
im Beruf und Arbeitsbereich.

(10) Erhebungsmerkmale bei der Erhebung 
der Ausgaben und Einnahmen der öffentli
chen Jugendhilfe sind
 1.	� die Art des Trägers,
 2.	� die Ausgaben für Einzel- und Grup­penhil

fen, gegliedert nach Ausgabe- und Hilfeart 
sowie die Einnahmen nach Einnahmeart,

3.	� die Ausgaben und Einnahmen für Einrich-
tungen nach Arten gegliedert nach der 
Einrichtungsart,

 4.	� die Ausgaben für das Personal, das bei den 
örtlichen und den überörtlichen Trägern 
sowie den kreisangehörigen Gemeinden 
und Gemeindeverbänden, die nicht örtli-
che Träger sind, Aufgaben der Jugendhilfe 
wahrnimmt.

§ 100

Hilfsmerkmale

Hilfsmerkmale sind
1.	� Name und Anschrift des Auskunftspflich

tigen,
2.	� für die Erhebungen nach § 99 Abs. 1, 2 und 

3 Nr. 1 die Kennnummer der hilfeleisten-
den Stelle,

3.	� Name und Telefonnummer der für even-
tuelle Rückfragen zur Verfügung stehen-
den Person.

§ 101

Periodizität und Berichtszeitraum

(1) Die Erhebungen nach § 99 Abs. 1 bis 7b 
und 10 sind jährlich durchzuführen, die Erhe-
bungen nach Absatz 1, soweit sie die Einglie-
derungshilfe für seelisch behinderte Kinder 
und Jugendliche betreffen, beginnend 2007. 
Die übrigen Erhebungen nach § 99  sind alle 
vier Jahre, die Erhebungen nach Absatz 8 
beginnend 1992, die  Erhebungen nach 
Absatz 9 beginnend 2006 durchzuführen.

(2) Die Angaben für die Erhebung nach
1.	� § 99 Abs. 1 sind zu dem Zeitpunkt, zu dem 

die Hilfe endet, bei fortdauernder Hilfe 
zum 31. Dezember,

2.	 weggefallen
3.	 weggefallen
4.	 weggefallen
5.	 weggefallen
6.	� § 99 Abs. 2 sind zum Zeitpunkt des Endes 

einer vorläufigen Maßnahme,
7.	� § 99 Abs. 3 Nr. 1 sind zum Zeitpunkt der 

rechtskräftigen gerichtlichen Entschei-
dung über die Annahme als Kind,
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8.	� § 99 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a und Abs. 6, 
6a und 10 sind für das abgelaufene Kalen-
derjahr,

9.	� § 99 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b und Abs. 4, 5 
und 9 sind zum 31. Dezember,

10.	�§ 99 Abs. 7 bis 7b sind zum 15. März 
	 zu erteilen.

§ 102

Auskunftspflicht

(1) Für die Erhebungen besteht Auskunfts
pflicht. Die Angaben zu § 100 Nr. 3 sind frei-
willig.

(2) Auskunftspflichtig sind
1.	� die örtlichen Träger der Jugendhilfe für 

die Erhebungen nach § 99 Abs. 1 bis 10, 
nach Absatz 8 nur, soweit eigene Maßnah-
men durchgeführt werden,

2.	� die überörtlichen Träger der Jugendhilfe 
für die Erhebungen nach § 99 Abs. 3 und 
7 und 8 bis 10, nach Absatz 8 nur, soweit 
eigene Maßnahmen durchgeführt wer-
den,

3.	� die obersten Landesjugendbehörden für 
die Erhebungen nach § 99 Abs. 7 und 8  
bis 10,

4.	� die fachlich zuständige oberste Bundesbe-
hörde für die Erhebung nach § 99 Abs. 10,

5.	� die kreisangehörigen Gemeinden und die 
Gemeindeverbände, soweit sie Aufgaben 
der Jugendhilfe im Sinne des § 69 Abs. 5 
und 6 wahrnehmen, für die Erhebungen 
nach § 99 Abs. 7 bis 10,

6.	� die Träger der freien Jugendhilfe für Erhe-
bungen nach § 99 Abs. 1, soweit sie eine 
Beratung nach § 28 oder § 41 betreffen, 
und nach § 99 Abs. 2, 3, 7, 8 und 9,

7.	� die Leiter der Einrichtungen, Behörden 
und Geschäftsstellen in der Jugendhilfe 
für die Erhebungen nach § 99 Abs. 7 und 9.

(3) Zur Durchführung der Erhebungen nach 
§ 99 Abs. 1, 2, 3, 7, 8 und 9 übermitteln die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe den 
statistischen Ämtern der Länder auf Anfor-
derung die erforderlichen Anschriften der 
übrigen Auskunftspflichtigen.

§ 103

Übermittlung

(1) An die fachlich zuständigen obersten 
Bundes- oder Landesbehörden dürfen für 
die Verwendung gegenüber den gesetzge-
benden Körperschaften und für Zwecke der 
Planung, jedoch nicht für die Regelung von 
Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt 
und den statistischen Ämtern der Länder 
Tabellen mit statistischen Ergebnissen über-
mittelt werden, auch soweit Tabellenfelder 
nur einen einzigen Fall ausweisen. Tabellen, 
deren Tabellenfelder nur einen einzigen 
Fall ausweisen, dürfen nur dann übermittelt 
werden, wenn sie nicht differenzierter als auf 
Regierungsbezirksebene, im Fall der Stadt-
staaten auf Bezirksebene, aufbereitet sind.

(2) Für ausschließlich statistische Zwecke 
dürfen den zur Durchführung statistischer 
Aufgaben zuständigen Stellen der Gemein-
den und Gemeindeverbände für ihren 
Zuständigkeitsbereich Einzelangaben aus 
der Erhebung nach § 99 mit Ausnahme der 
Hilfsmerkmale übermittelt werden, soweit 
die Voraussetzungen nach § 16 Abs. 5 des 
Bundesstatistikgesetzes gegeben sind.
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§ 104

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer
1.	� ohne Erlaubnis nach § 43 Abs. 1 oder § 44 

Abs. 1 Satz 1 ein Kind oder einen Jugend
lichen betreut oder ihm Unterkunft 
gewährt,

2.	� entgegen § 45 Abs. 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit § 48a Abs. 1, ohne Erlaubnis 
eine Einrichtung oder eine sonstige 
Wohnform betreibt oder

3.	� entgegen § 47 eine Anzeige nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig erstattet oder eine Meldung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht oder

4.	� entgegen § 97a Abs. 4 vorsätzlich oder 
fahrlässig als Arbeitgeber eine Auskunft 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
erteilt.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 
Nr. 1, 3 und 4 können mit einer Geldbuße bis 
zu 500 Euro, die Ordnungswidrigkeit nach 
Absatz 1 Nr. 2 kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzehntausend Euro geahndet werden.

§ 105

Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer
1. �eine in § 104 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 bezeichnete 

Handlung begeht und dadurch leichtfertig 
ein Kind oder einen Jugendlichen in seiner 
körperlichen, geistigen oder sittlichen Ent
wicklung schwer gefährdet oder

2. �eine in § 104 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 bezeichnete 
vorsätzliche Handlung beharrlich wieder-
holt.

Zehntes Kapitel:  
Straf- und Bußgeldvorschriften

§
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